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1 Einleitung 

Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor (Xgen) ist ein wesentliches Element der An-

reizregulierung.  

Die ökonomische Notwendigkeit des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors beruht 

auf seiner Aufgabe als Korrektiv des zur Inflationierung der Kostenbasis genutzten Ver-

braucherpreisgesamtindex sowie in der Abbildung des sektoralen technischen Fort-

schritts, wodurch eine sachgerechte Imitation wettbewerblicher Mechanismen gewähr-

leistet wird. 

Für die vierte Regulierungsperiode, die für Betreiber von Gasversorgungsnetzen am 

01.01.2023 und für Betreiber von Stromversorgungsnetzen am 01.01.2024 begonnen 

hat, wird der Produktivitätsfaktor nun zum zweiten Mal von der Bundesnetzagentur nach 

wissenschaftlichen Methoden ermittelt und festgelegt, nachdem er zuvor per Verordnung 

vorgegeben wurde.  

Der Xgen wird gemäß § 9 Abs. 1 der Verordnung über die Anreizregulierung der Energie-

versorgungsnetze (ARegV) aus der Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitäts-

fortschritts vom gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt und der gesamtwirtschaft-

lichen Einstandspreisentwicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwick-

lung ermittelt. Die Ermittlung hat gemäß § 9 Abs. 3 ARegV nach Maßgabe von Methoden, 

die dem Stand der Wissenschaft entsprechen, zu erfolgen. 

In diesem Gutachten werden Verfahren aufgezeigt, wie der generelle sektorale Produkti-

vitätsfaktor berechnet werden kann. Zu diesem Zweck wird in Abschnitt 3 zunächst auf 

die Rechtsprechung, Literatur und internationale Erfahrung zum Thema „Stand der Wis-

senschaft“ eingegangen. Anschließend werden verschiedene theoretische Ansätze be-

schrieben und deren Vor- und Nachteile aufgezeigt. In Abschnitt 4 wird dargestellt, wie 

die gesamtwirtschaftlichen Bestandteile des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors 

durch die Anwendung der sogenannten Residualbetrachtung ermittelt werden können. 

Abschnitt 5 betrachtet die Verwendung der Törnqvist-Methode in der dritten Regulie-

rungsperiode und zeigt Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze innerhalb der Berech-

nungen auf. Abschnitt 6 befasst sich mit der Malmquist-Methode, insbesondere der Aus-

wahl der Vergleichsparameter und den ökonometrischen Schätzverfahren.  

Vorangestellt ist eine Replik in Abschnitt 2, in der auf wesentliche Konsultationsbeiträge 

eingegangen wird. 
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2 Würdigung der Stellungnahmen 

Dem Hauptgutachten, das die detaillierten Ausführungen beinhaltet, wird an dieser Stelle 

eine Würdigung der im Anschluss an die Marktkonsultation eingegangenen Stellungnah-

men vorangestellt, die sich direkt auf das Gutachten beziehen.  

Spezifische relevante Punkte aus den Stellungnahmen sind direkt in das Gutachten an 

den entsprechenden Stellen eingearbeitet. Nachfolgend erfolgt eine Würdigung von 

Kommentaren, die eher grundsätzlicher Natur sind und sich in der Regel in mehreren 

Stellungnahmen in gleicher oder ähnlicher Weise wiederfinden. Diese Anmerkungen ha-

ben wir unter Themenkomplexen subsumiert und diskutieren die Einwände zusammen-

fassend.  

2.1 Allgemeine Kritikpunkte 

2.1.1 Vorgehen zu sehr juristisch orientiert 

Einzelne Stellungnahmen sehen das Gutachten als zu juristisch orientiert. Ökonomi-

schen Beurteilungen würde zu wenig Raum geschenkt. Dem ist zu widersprechen. Wie 

im WIK-Gutachten zur dritten Regulierungsperiode1 auch, werden die Fragestellungen 

ökonomisch bewertet. Klar ist dabei auch, dass dies vor dem Hintergrund der bisherigen 

Rechtsprechung geschehen muss und nicht im „luftleeren Raum“ stattfinden kann. So-

wohl das Oberlandesgericht Düsseldorf als auch der Bundesgerichtshof haben sich um-

fassend mit der Methodik auseinandergesetzt, die die Bundesnetzagentur bei der Ermitt-

lung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die dritte Regulierungsperiode 

herangezogen hat. Die zugrundeliegenden ökonomischen Fragestellungen wurden in 

den Gerichtsverfahren sehr detailliert behandelt.  Es ist daher folgerichtig, dass die im 

Rahmen des vorliegenden Gutachtens stattfindende Prüfung, ob die bislang verwende-

ten Methoden weiterhin eine sachgerechte Ermittlung des generellen sektoralen Produk-

tivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode sicherstellen oder ob andere Ansätze 

inzwischen greifbar überlegen sind, u. a. auch vor dem Hintergrund, der sich aus den 

Gerichtsverfahren ergebenden Erkenntnissen erfolgt. 

2.1.2 Mangelnde empirische Validierung der Residualmethode  

In den Stellungnahmen wird teilweise moniert, dass die Ermittlung der gesamtwirtschaft-

lichen Bestandteile des generellen X-Faktors mittels der Residualmethode (Verwendung 

des Verbraucherpreisindexes, ΔVPI) anstatt der Differenzenmethode (Differenz aus ge-

samtwirtschaftlicher Inputpreisentwicklung (ΔIP) und dem gesamtwirtschaftlichen techni-

schen Fortschritt (ΔTFP)) nicht hinreichend empirisch validiert sei. Dieser Kritikpunkt wird 

 
 1  Liebe et al. (2017) 
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im neu hinzugefügten Abschnitt 4.3 aufgegriffen, indem die Entwicklung des Verbraucher-

preisindexes (ΔVPI) der Differenz aus gesamtwirtschaftlicher Inputpreisentwicklung (ΔIP) 

und dem gesamtwirtschaftlichen technischen Fortschritt (ΔTFP) unter Verwendung von 

Daten aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung von Destatis gegenübergestellt 

wird.  

2.1.3 Keine Diskussion zum Begriff der Validierung  

Es wird der Einwand vorgebracht, im Gutachten sei die Diskussion des Begriffs der Vali-

dierung sowie dessen Abgrenzung zu anderen Begriffen nicht ausreichend erfolgt. Aus 

den Beispielen im Gutachten geht hervor, dass die Validierung die Überprüfung der Re-

sultate der Berechnungen verfolgt. Dies steht im Einklang mit entsprechenden wissen-

schaftlichen Definitionen, vgl. z. B. in Buchholz (2023, S. 124): 

„Der Begriff Validierung soll für die Bestätigung der Modellresultate verwendet werden. 

Es ist nachzuweisen oder besser plausibel zu machen, dass die Resultate des Modells 

nicht zu stark von den Resultaten des Systems abweichen.“ 

Das System bildet in diesem Fall das tatsächliche, aber unbekannte Inputpreis- und Pro-

duktivitätsdifferential, das mit den Törnqvist- bzw. Malmquist-Berechnungen abgebildet 

wurde. Durch alternative Berechnungen werden die Ergebnisse also validiert bzw. plau-

sibilisiert, falls offensichtliche Unrichtigkeiten erkannt werden sollen. Es werden an dieser 

Stelle also die Ergebnisse des Modells überprüft, nicht das Modell an sich. 

Robustheit hingegen bedeutet, dass es zu keinen signifikanten Ergebnisänderungen 

kommt, wenn die Berechnungssystematik im Rahmen von bestehenden Freiheitsgraden 

variiert wird. Mit bestehenden Freiheitsgraden ist gemeint, dass es a priori oft nicht ein-

deutig ist, wie die Berechnungssystematik im vorliegenden Kontext konkret auszugestal-

ten ist. In der Regel existieren mehrere sinnvolle Lösungsansätze nebeneinander. Ro-

bustheit liegt vor, wenn diese sinnvollen Ausgestaltungsoptionen zu vergleichbaren Er-

gebnissen gelangen.  

Nicht nachzuvollziehen ist der Einwand, es werde nicht zwischen Überprüfungs- und Be-

rechnungsmethode unterschieden. Zur Überprüfung eines Modells bedarf es selbstver-

ständlich einer vorherigen Berechnung mit einer alternativen Methode. Die Berechnung 

ist somit Teil der Überprüfung. 

2.1.4 Stückkostenansatz 

Es wird vorgeschlagen, anstatt des Differentials in der Netzwirtschaft (Einstandspreise 

abzüglich Produktivitätsfortschritt) einen Stückkostenansatz zu verwenden. Dieser sei 

analog zur Berechnung in der Gesamtwirtschaft weniger fehleranfällig. 
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Hierbei wird allerdings von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Es wird dargelegt, 

dass sich die Güter- und Dienstleistungspreise im Wettbewerb langfristig auf dem Niveau 

der Durchschnittskosten befinden. Allerdings kann bei natürlichen Monopolen wie im 

Netzbereich nicht von Unternehmen gesprochen werden, die im Wettbewerb stehen. 

Vielmehr erfolgt hier eine Preissetzung, die sich nicht an den Durchschnittskosten orien-

tiert. Insofern ist der vorgeschlagene Stückkostenansatz nicht zielführend. 

2.2 Törnqvist-Index 

2.2.1 Lineare Fortschreibung ungeeignet 

Zur Validierung wird in Abschnitt 9.3 der lineare Trend für die Fortschreibung des Xgen in 

die Zukunft verwendet. In einzelnen Stellungnahmen wird dies als ungeeignet betrachtet, 

insbesondere mit Verweis auf die Ableitung eines quadratischen Terms für die Prognose 

auf Basis der Daten für die Bestimmung des Xgen für die 3. Regulierungsperiode in Ab-

schnitt 3.3.4. Anders als in diesem Abschnitt wird der lineare Trend für die Abbildung der 

mittelfristigen Zukunft des Xgen verwendet. Wie in Abschnitt 3.3.4 können die Ergebnisse 

einer solchen Trendprognose nur Anhaltspunkte für die zukünftige Entwicklung sein und 

müssen mit aller Vorsicht betrachtet werden. 

Wie richtig eingewendet wird, ist das Bestimmtheitsmaß kein alleiniger Maßstab für die 

Bestimmung der Güte der Prognose. Würde man dieses an dieser Stelle anwenden (und 

somit entsprechende polynomische Funktionen als Grundlage der Entwicklung anneh-

men), wären die Werte für den Xgen im stark positiven Bereich, was nicht realistisch 

erscheint. Insofern ist immer eine Abwägung zu treffen, auch in Hinblick auf den Progno-

sezeitraum. 

Letztlich ist der leicht positive (lineare) Trend also nur ein Hinweis, in welche Richtung 

der Xgen sich entwickeln kann. Natürlich kann der Trend durch Datenmanipulation ent-

sprechend verändert werden, die dargestellte Entwicklung beruht aber auf den tatsächli-

chen Werten. Welche Entwicklung den Trend „richtig“ wiedergibt, wird in den Stellung-

nahmen nicht weiter ausgeführt. 

Der Wert des Xgen kann auch durch einen internationalen Vergleich eingeordnet werden. 

In Österreich wurden in der Vergangenheit folgende Werte festgelegt (vgl. Tabelle 2-1:). 

Tabelle 2-1: Xgen-Werte in Österreich 

 3. RP 4. RP 5.RP 

Strom 1,25 % 0,95 % 0,4 % 

Gas 0,83 % 0,4 % - 
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Quellen: E-Control (2013, 2017, 2018, 2022, 2023). 

Dritte Regulierungsperiode der Gasverteilernetzbetreiber: 1. Januar 2018 - 31. Dezember 2022 

Vierte Regulierungsperiode der Gasverteilernetzbetreiber: 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2027 

Dritte Regulierungsperiode der Stromverteilernetzbetreiber: 1. Januar 2014 - 31. Dezember 2018 

Vierte Regulierungsperiode der Stromverteilernetzbetreiber: 1. Januar 2019 - 31. Dezember 2023 

Fünfte Regulierungsperiode der Stromverteilernetzbetreiber: 1. Januar 2024 - 31. Dezember 2028 

Im Vereinigten Königreich ist für die laufende Regulierungsperiode (RIIO-2) ein soge-

nanntes Ongoing Efficiency Target festgelegt worden. Es beträgt 1,15 % für CAPEX und 

1,25 % für OPEX und gilt sowohl für Gas- als auch Stromverteilnetzbetreiber.2 Allerdings 

ist dieses Target nicht unmittelbar mit dem Xgen im deutschen Kontext vergleichbar. Es 

entspricht vielmehr dem sektoralen technischen Fortschritt der Netzwirtschaft.3 

Insofern ist die Höhe des berechneten Xgen für die vierte Regulierungsperiode Gas 

(0,75 %) durchaus als angemessen zu betrachten. 

2.2.2 Entwicklung unterschiedlicher Deflatoren 

Es wird eingewendet, dass die Entwicklungen der Netzentgelte auf Basis der BNetzA-

Berechnungen und von Destatis nicht „nahezu parallel“ verlaufen. Dieser Einwand ist 

korrekt. In der entsprechenden  Abbildung 5-2 werden daher nun die entsprechenden 

Veränderungsarten der beiden Indizes gezeigt, um auszudrücken, dass die Verände-

rungsrate des Deflators des Statistischen Bundesamtes nicht in jedem Jahr höher war 

als die des Monitoring-Index. Somit ist eine grundsätzliche und systematische Abwei-

chung des Destatis-Index nicht gegeben. 

Weiterhin wird in den Stellungnahmen erklärt, dass durch Anwendung des Netzentgelt-

deflators des Monitoring-Index bis 2021 ein höherer Xgen zu erwarten ist als bei Anwen-

dung des Netzentgeltdeflators von Destatis. Dies widerspricht nicht den Ausführungen in 

der Studie, in denen ein höherer Xgen für die entsprechenden, einzelnen Jahre festge-

stellt wurde. Wie zurecht eingewendet wird, hängt die Entwicklung für den gesamten Be-

trachtungszeitraum vom Anfangs- und Endjahr ab. Die Auswahl des Monitoring-Index als 

Deflator ist insofern nicht ergebnisgetrieben, sondern leitet sich aus anderen Vorteilen 

ab, die im betreffenden Abschnitt ausgeführt werden. 

Dass der Monitoring-Index sich nur eingeschränkt für eine Zeitreihenanalyse eignet, wie 

im Monitoringbericht für das Jahr 2006 aufgeführt, schließt dessen Verwendung nicht 

gänzlich aus. Vielmehr hätte dann für alle Jahre eine unterjährige Ermittlung der Netzent-

gelte erfolgen müssen, was sowohl Erhöhungen als auch Absenkungen einschließt. 

 
 2 Vgl. Ofgem (2020), S. 48. 
 3 Vgl. Abschnitt 4.1.2.3. 
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Ein solcher Deflator gewährleistet auch die Abbildung der oberen Spannungsebenen im 

Stromsektor. Hier wird in einzelnen Stellungnahmen eine empirische Überprüfung der 

Aussage eingefordert, direkt angeschlossene Netzkunden zahlten geringere Netzent-

gelte. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass (große) Kunden der oberen Spannungs-

ebenen geringere Netzentgelte zu entrichten haben, da dies z. B. nach § 19 StromNEV 

vorgesehen ist. Im Ergebnis sind die auf den oberen Spannungsebenen erfolgten Preis-

anstiege weitergereicht worden und von den an den unteren Spannungsebenen ange-

schlossenen Netznutzern bezahlt worden, wenn auch in separater Form durch Erhebung 

einer eigenen Umlage. 

2.2.3 Entwicklung der Abschreibungen 

Eine Stellungnahme moniert die unterschiedliche Behandlung der Abschreibungen im 

Gutachten zur dritten und zur vierten Regulierungsperiode.4 Dazu ist festzuhalten, dass 

zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung der dritten Regulierungsperiode noch keine Ab-

frage der handelsrechtlichen Daten seitens der BNetzA angedacht war und somit die 

Ausgestaltung der endgültigen Regulierungsentscheidung nicht bekannt war. Die Abfrage 

wurde sodann, auch auf entsprechende Einwände der Branche hin, nach Abschluss der 

Gutachtenerstellung durchgeführt. 

Es hat somit eine Weiterentwicklung in Richtung eines handelsrechtlichen Ansatzes statt-

gefunden, vor dessen Hintergrund eine andere Bewertung hinsichtlich der Behandlung 

der Abschreibungen erfolgt ist.  

Insofern ist auch eine Ansetzung der Abschreibungen beim Törnqvist-Index nach dem 

Prinzip der Nettosubstanzerhaltung nicht mehr adäquat. Da der Inflationsausgleich mit 

dem Nominalzins geleistet wird, muss die mit dem Handelsrecht in Einklang stehende 

Realkapitalerhaltung Anwendung finden, die sich auf die tatsächlichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten bezieht. Ansonsten würde ein doppelter Inflationsausgleich stattfin-

den. 

2.2.4 Wahl des Stützintervalls 

Zur Wahl des Stützintervalls wird kritisiert, dass die Wahl einer möglichst langen Zeitreihe 

als Beobachtungszeitraum nicht dogmatisch betrachtet werden dürfe. Die Praxis der nie-

derländischen Regulierungsbehörde ACN widerspreche dem.  

 
 4  Dies bezieht sich auf die unterschiedliche Behandlung von eigenfinanzierten Alt- und Neuanlagen. Für 

eigenfinanzierte Altanlagen sind nach § 6(2) StromNEV bzw. GasNEV Tagesneuwerte als Abschrei-
bungsgrundlage heranzuziehen, während für eigenfinanzierte Altanlagen die Anschaffungs- und Her-
stellungskosten als Grundlage dienen. Im Gutachten zur dritten Regulierungsperiode wurde zur Be-
rechnung der Abschreibungen als Teil der Kosten dieser Systematik gefolgt. 
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Hierzu ist zu sagen, dass „möglichst lange“ nicht mit „mit allen verfügbaren Daten“ ver-

wechselt werden sollte. „Möglichst lange“ bedeutet vielmehr, wie im Gutachten dargelegt, 

aufgrund der verfügbaren Daten eine möglichst repräsentative Prognose für die Zukunft 

abgeben zu können. 

Es muss abgewogen werden, ob der Zeitraum, der zur Prognose des Xgen verwendet 

wird, dem zukünftigen Zeitraum, auf den sich die Prognose bezieht, möglichst ähnlich ist 

und ob er einen Investitionszyklus umfasst. Wie schon in Liebe at al. (2017, S. 49) fest-

gestellt „sind Zeiträume, die vor 2006 liegen, hinsichtlich der vergleichbaren Rahmenbe-

dingungen nur bedingt für die Einbeziehung in die Abschätzung der Entwicklung des 

technischen Fortschritts in den Netzsektoren geeignet.“ Die Jahre vor dem Jahr 2006 

werden daher bewusst nicht einbezogen.  

Die Entscheidung der niederländischen Regulierungsbehörde ACN, die ersten Jahre 

nach Einführung der Regulierung aus der Betrachtung auszuschließen, widerspricht dem 

also nicht. Nochmals sei darauf hingewiesen, dass ACM im vorgenannten Beschluss 

schreibt: „Vorzugsweise bezieht ACM möglichst viele verfügbare Messjahre in die Be-

rechnung mit ein, da dies zur Robustheit der Messung beiträgt. Weiterhin: „Für die Re-

gulierungsperiode 2022-2026 wählt ACM erneut die Produktivitätsänderung im Jahr 2005 

als Ausgangspunkt, da ACM diese Messung als ausreichend repräsentativ erachtet.“ 

Dass die ersten Jahre ausgeschlossen wurden bedeutet, dass ACM zu dem Ergebnis 

gekommen ist, dass diese für die Niederlande keine ausreichende Repräsentativität be-

sitzen, obgleich grundsätzlich es wünschenswert gewesen wäre, sie einzubeziehen. Dies 

ist eine spezifische Entscheidung für die Niederlande und widerspricht wie gesagt nicht 

dem grundsätzlichen Wunsch, möglichst lange Zeiträume heranzuziehen.  

Eine andere Vorgehensweise hat beispielsweise die österreichische Regulierungsbe-

hörde E-Control gewählt. In Österreich wurde die Anreizregulierung für Strom im Jahr 

2006 eingeführt, dort wurden für die Bestimmung des generellen sektoralen Produktivi-

tätsfortschritts der aktuellen Regulierungsperiode (2018–2023) Daten ab dem Jahr 2002 

verwendet.5 Ein genereller Ausschluss solcher Daten findet also nicht statt und zeigt er-

neut, dass möglichst lange Zeiträume eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung 

ausländischer Regulierungsbehörden bilden. 

2.2.5 Basisjahreffekt 

In einer Stellungnahme wird kritisiert, dass die Autoren im Gutachten zur dritten Regulie-

rungsperiode und im Gutachtenentwurf für die vierte Regulierungsperiode widersprüch-

lich hinsichtlich der Wahl des Stützintervalls und des Einflusses des sogenannten Basis-

jahreffektes argumentieren würden. Insbesondere wird moniert, dass behauptet werde, 

 
 5  Vgl. dazu: E-Control (2018): Regulierungssystematik für die vierte Regulierungsperiode der Stromver-

teilernetzbetreiber 1. Jänner 2019 - 31. Dezember 2023. 
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dass der Basisjahreffekt nicht der Auswahl des längsten Stützintervalls entgegenstehe, 

weil sich das Verschieben der Erlöse zu Gunsten der Netzbetreiber auswirke.  

Beides trifft nicht zu. Richtig ist hingegen, dass wir für ein möglichst langes Stützintervall 

plädieren, um die Robustheit der Ergebnisse zu verbessern. Je länger ein Stützintervall 

ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sondereffekte, die sowohl im regulato-

rischen als auch im wettbewerblichen Umfeld üblich sind, geglättet werden.6 Hinsichtlich 

des Basisjahreffektes stellt sich darüber hinaus die Frage, inwiefern dieser durch die Ein-

führung des Kapitalkostenabgleichs unter Umständen an Relevanz verloren haben 

könnte.  

Es ist also festzuhalten, dass eine Nichtberücksichtigung bzw. ein Herausrechnen des 

Basisjahreffekts nicht angebracht ist, da er für die Netzbetreiber Teil des simulierten Wett-

bewerbsumfelds ist. 

2.3 Malmquist-Index 

2.3.1 Modellierung des Ineffizienzterms der SFA 

In den Stellungnahmen wird gefordert, dass eine explizite Zeitmodellierung des Ineffi-

zienzterms verwendet werden soll, damit klar zwischen Catch-up und Frontier-Shift un-

terschieden werden könne. Ohne eine explizite Zeitmodellierung des Ineffizienzterms 

würde das Modell die gleiche Durchschnittseffizienz der Netzbetreiber über die Zeit un-

terstellen, wodurch systematische Unterschiede in der Durchschnittseffizienz nicht voll-

ständig im Catch-up abgebildet werden könnten. Allfällige Konvergenzprobleme könnten 

durch die Entfernung der Zeitinteraktionsterme behoben werden. 

Die Argumentation, dass DEA und SFA-Werte ohne zeitvariablen Ineffizienzterm näher 

beieinander liegen würden, zeige fehlende Ergebnisoffenheit der BNetzA, da abwei-

chende SFA-Werte als falsch angesehen werden. Dass die Ergebnisse zwischen Fall 1 

und Fall 2 der DEA sich um einiges stärker unterscheiden würden, als zwischen DEA und 

SFA, sei zudem zu beachten. 

Es werden daher zusätzliche Sensitivitätsanalysen gefordert. Es sollen einerseits die 

durchschnittlichen Catch-ups aus Effizienzvergleichen der unterschiedlichen Regulie-

rungsperioden und die Catch-ups zwischen DEA und SFA im Malmquist verglichen wer-

den. Zudem solle durch Simulationsrechnungen geschätzt werden, inwiefern die beiden 

stehenden SFA-Spezifikationen in der Lage sind, den Catch-up für simulierte Daten (mit 

dadurch bekannten durchschnittlichem Catch-up) zu isolieren. 

 
6 Die Glättung findet modellimmanent durch die Wahl des geometrischen Mittels statt, das stets niedriger ist 

als da arithmetische Mittel (siehe dazu auch Abschnitt 5.2.6).  
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In Abschnitt 6.4.6 wird bereits ausführlich auf die Grundstruktur der SFA eingegangen 

und dargelegt, weshalb ein Modell ohne zeitvariablen Ineffizienzterm zu bevorzugen sei. 

Bei einer SFA mit zeitvariablem Ineffizienzterm ist der geschätzte Catch-up stark von der 

Verteilung der Ineffizienzwerte und der Verteilungsannahme des Ineffizienzterms abhän-

gig. Je nach Verteilung der individuellen Ineffizienzen und deren Veränderung über die 

Zeit kann der geschätzte Catch-up verzerrt sein. Auf dies deuten auch die Berechnungen 

in Abschnitt 6.4.6 hin, in welchen der zeitvariable Term der Ineffizienz stark insignifikant 

ist. Daher ist er im Gegensatz zur DEA weniger für eine explizite Berechnung des Catch-

up und einem Vergleich dieser Werte mit dem Catch-up der DEA geeignet, da sich ent-

sprechende Catch-up-Werte bei einer Veränderung der Ineffizienzverteilungsannahme 

signifikant ändern. 

Eine Analyse mit simulierten Daten hätte eine geringe Aussagekraft, da hier die Vertei-

lung der Ineffizienzen vorgängig bestimmt wird und die Daten auch exakt nach dieser 

Verteilungsannahme gebildet werden. Dies ist bei den realen Daten nicht gegeben bzw. 

nicht plausibel, wodurch die Resultate einer Simulation nicht auf den konkreten Fall über-

tragen werden könnten. 

Da die Methodik der DEA im Gegensatz dazu eine separate Modellierung von Frontier-

Shift und Catch-up erlaubt, lässt sich dadurch einschätzen, ob die Berechnung der Inef-

fizienzwerte durch die bei der SFA fehlende explizite Modellierung des Catch-up verzerrt 

ist. Da die Werte bei der SFA ohne zeitvariable Ineffizienzverteilung deutlich näher an 

den DEA-Werten sind, deutet dies daraufhin, dass der Catch-up auch ohne explizite Mo-

dellierung genügend berücksichtigt wird. 

2.3.2 Kapitalkosten und Zinswende 

In den Stellungnahmen wird darauf hingewiesen, dass die in den TOTEX und sTOTEX 

enthaltenen Eigenkapitalzinsen seit Beginn der ersten Regulierungsperiode von 9,29 % 

auf 5,07 % gesunken seien, was sich in eine Abnahme der Eigenkapitalzinsen von 19 % 

innerhalb einer Regulierungsperiode übersetzen würde. Es wird kritisiert, dass dies je-

doch diametral zur effektiven Entwicklung der Eigenkapitalzinsen sei, welche wieder stei-

gen und eine Zinswende signalisieren würden. Der Xgen solle deswegen gesenkt wer-

den, um diese Entwicklung zu berücksichtigen. 

Der Xgen bildet die Produktivitäts- und Inputpreisdifferenz zur Gesamtwirtschaft ab. So-

mit haben die Zinswende und die damit einhergehende Veränderung der Kapitalkosten 

keinen Einfluss auf den Xgen, wenn sich die regulatorischen Kapitalkosten an die Ent-

wicklung in der Gesamtwirtschaft anlehnen. Zudem ist die zukünftige Entwicklung der 

Eigenkapitalkosten nicht vorherzusagen. So ist es unklar, ob sich die Trendumkehr seit 

Beginn der Regulierungsperiode fortsetzt, oder ob es bis zum Ende der Regulierungspe-

riode eine weitere Abnahme der Eigenkapitalzinsen geben wird. Im Übrigen müsste, 

wenn eine Korrektur vorgenommen würde, diese auch im umgekehrten Fall bei wieder 
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steigenden Zinsen angewendet werden, um über die Zeit hinweg unverzerrte Xgen fest-

zulegen. Dies ist jedoch nicht erforderlich, da – wie bereits ausgeführt – der Xgen nur die 

Differenz von Entwicklungen in der Netzwirtschaft in Relation zur Gesamtwirtschaft misst. 

Mit der Festlegung des Xgen werden mithin keine Prognosen über die zukünftige Ent-

wicklung der sektoralen Eigenkapitalkosten (steigend, konstant oder fallend) getroffen. 

Es wird lediglich angenommen, dass die ermittelte Differenz zur Gesamtwirtschaft im 

Stützintervall auch im Prognoseintervall Gültigkeit hat. 

2.3.3 Verwendung der standardisierten Gesamtkosten (sTOTEX) 

In den Stellungnahmen wird bemängelt, dass der Xgen unter Verwendung der sTOTEX 

stärker nach oben verzerrt sei. Die sTOTEX seien nicht zur Berechnung der effizienten 

Kosten geeignet. Das Ausgleichen des Netzalters könne bestimmte Entwicklungen ver-

decken, weshalb auf die sTOTEX zu verzichten sei. 

Das Thema wurde bereits in früheren Regulierungsperioden diskutiert (vgl. Abschnitt 

6.3.4).  

Die standardisierten Kosten haben zum Ziel, Alterseffekte sowie Aktivierungs- und Ab-

schreibungspraxen zwischen Netzbetreibern auszugleichen, um rein buchhalterische 

Sachverhalte und somit eigentlich nicht für die Leistung bzw. Produktivität eines Netzbe-

treibers relevante Punkte auszuschalten. Gerade die Verwendung der sTOTEX ermögli-

chen somit erst eine sachgerechte Schätzung der Effizienzgrenze, so dass Netzbetreiber 

allein aufgrund einer alten Netzstruktur nicht zu einer zu strengen Effizienzgrenze führen. 

Es ist zunächst unklar, ob das Ausschalten des Netzalters bei den sTOTEX mögliche 

Entwicklungen im Gassektor verdeckt oder im Gegenteil gar besser erkennt. Es ist sogar 

plausibel, dass die standardisierten Kosten durch die Glättung besser in der Lage sind, 

den Produktivitätsfortschritt zu schätzen, bzw. vielmehr der TOTEX-Malmquist den Xgen 

systematisch unterschätzt. Der Grund ist, dass Netzbetreiber, die in der vorangegange-

nen Regulierungsperiode allein aufgrund ihres Netzalters effizient waren, nach effizienten 

Ersatzinvestitionen tendenziell in der Folgeperiode nicht mehr Teil der Effizienzgrenze 

sind, ohne dass sich an der betrieblichen Effizienz real etwas geändert hätte. Das Aus-

schalten des Netzalters in den sTOTEX führt daher auch mit Blick auf den Xgen zu einer 

aussagekräftigeren Effizienzgrenze, weshalb vielmehr zu überlegen wäre, ob allein der 

sTOTEX-Malmquist zu berücksichtigen wäre. Eine Verrechnung beider Kostenarten 

dürfte den Netzbetreibern daher eher entgegenkommen. 

2.3.4 Verwendung von statischen Parametern zur Abbildung dynamischer Ver-

änderungen 

In einer Stellungnahme wird kritisiert, dass die Annahme, dass die Parameter der stati-

schen Effizienzvergleiche auch zum Abbilden dynamischer Entwicklungen geeignet sind, 
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nicht gegeben sei. Die qualitative Einschätzung der Gutachter, ob die vorhandenen Pa-

rameter dynamische Entwicklungen auf den Xgen widerspiegeln können, wird als unzu-

reichend empfunden. 

Dynamische Veränderungen innerhalb der Regulierungsperioden werden durch das Ver-

rechnen der Xgen-Werte mit den Modellen der vorangegangen und der nachfolgenden 

statischen Effizienzvergleiche berücksichtigt. Das Modell der statischen Effizienzverglei-

che, welches in diesen als Bestmögliches zur Modellierung der Effizienz angesehen wird, 

verändert sich nur geringfügig zwischen der RP3 und der RP4. Dies deutet darauf hin, 

dass sich zwischen den Regulierungsperioden keine erheblichen dynamischen Verände-

rungen ergeben haben, welche die effizienzdeterminierenden Parameter grundlegend 

ändern würden. Die Einschätzung in Tabelle 6-2 zeigt zudem, dass die Parameter bei 

verschiedensten Veränderungen in der Lage sind, auch zukünftige dynamische Verände-

rungen zu berücksichtigen. 

2.3.5 Ausreißeranalyse 

Hinsichtlich der Ausreißeranalyse wird in einer Stellungnahme bemängelt, dass die Aus-

reißermethoden der Supereffizienzanalyse und der Cook’s-Distance-Analyse unzu-

reichend seien, da die strukturell besonderen Unternehmen nicht als Ausreißer identifi-

ziert werden. Netzbetreiber ohne Konzessionsfläche müssten aufgrund ihrer Besonder-

heit als solche Ausreißer erkannt werden. 

Eine Ausreißeranalyse, in welcher bereits vorgängig klar ist, welche NB als Ausreißer 

identifiziert werden müssen, wäre voreingenommen und würde jeglicher wissenschaftli-

cher Ergebnisoffenheit widersprechen. Die bisher verwendeten, datengetriebenen und in 

der ARegV verankerten Methoden erlauben eine Identifizierung derjenigen Ausreißer, 

welche aufgrund ihrer extremen Parameterkombinationen einen übermäßigen Einfluss 

auf die Berechnung des Xgen haben. 

Das BGH-Urteil vom 26.09.2023 legt nahe, beim gewählten Modell des EVG3 Gasvertei-

lernetze ohne Konzessionsfläche vom Effizienzvergleich auszuschließen. Wie in Ab-

schnitt 6.4.4 bereits gezeigt, ergibt eine vorgängige Herausnahme dieser Netzbetreiber 

keine wesentliche Änderung der Resultate bzw. im Gegenteil würde sich der Xgen gar 

marginal erhöhen. Dies untermauert auch die Feststellung in Abschnitt 6.4.8, dass bei 

der Berechnung des Frontier-Shifts die Ausreißeranalyse anders wirkt als bei statischen 

Effizienzvergleichen.   

  



12  Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors   

   

 

3 Methodische Ansätze zur Messung des Xgen 

In diesem Abschnitt werden die in Frage kommenden methodischen Ansätze dargestellt 

und diskutiert. Zunächst wird allgemein auf den Stand der Wissenschaft eingegangen, 

um dann konkrete Methoden zu erörtern und die bisherigen methodischen Ansätze zu 

diskutieren. 

3.1 Überprüfung des Stands der Wissenschaft 

Nach § 9 Abs. 3 ARegV hat die Ermittlung des Xgen anhand von Methoden zu erfolgen, 

die dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Die Verordnungsbegründung zu § 9 Abs. 

3 ARegV besagt außerdem: „Zur Berechnung des Faktors stehen der Regulierungsbe-

hörde unterschiedliche, international anerkannte Methoden zur Verfügung. Hierzu zählen 

insbesondere Methoden, die auf Indexzahlen beruhen (z. B. der Törnqvistindex) sowie 

der Malmquistindex.“7 

Der Begriff „Stand der Wissenschaft“ unterliegt dabei keiner allgemeingültigen Definition. 

Eine Diskussion um diesen Begriff fand in den 1990er-Jahren im Bereich des Atomrechts 

statt. Lohse (1993) schreibt dazu: „Stand der Wissenschaft ist somit die Summe derjeni-

gen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die für die Beurteilung des wissenschaftlichen Fort-

schritts notwendig sind.“8 Und an anderer Stelle: „Nach alledem kann kein Zweifel daran 

bestehen, dass insbesondere die Billigung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft 

den Stand der Wissenschaft markiert.“9  

In eine ähnliche Richtung geht die Aussage des Bundesverwaltungsgerichts. In einem 

Beschluss aus dem Jahr 2004 zu einem Streit um Nachtflugbeschränkungen am Flugha-

fen Berlin-Tegel stellt es fest: „Ein neuer Stand der Wissenschaft ist jedoch nicht erreicht, 

solange bisher anerkannte wissenschaftliche Aussagen kritisch hinterfragt und kontro-

vers diskutiert werden, ohne dass sich in der Forschung bereits ein neuer Grundkonsens 

abzeichnet.“10  

Wie sich im Folgenden zeigen wird, sind die bisher angewendeten Methoden zur Bestim-

mung des generellen sektoralen Produktivitätsfortschritts in Deutschland (insbesondere 

der Törnqvist- und der Malmquist-Index) in diesem Sinne auch weiterhin als Stand der 

Wissenschaft anzusehen. 

Eine Annäherung kann über die bisherige Rechtsprechung im Energiebereich, einen Li-

teraturüberblick über den wissenschaftlichen Diskussionsstand sowie die internationale 

 
 7 Bundesrat (2007), S.48/49. 
 8 Lohse (1994), S. 102. 
 9 Lohse (1994), S. 101. 
 10 Bundesverwaltungsgericht (2004). 
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Regulierungspraxis erfolgen.11 Auf diese Aspekte wird im Folgenden detailliert eingegan-

gen. 

3.1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen zur Ermittlung des XGen  

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat im Verfahren zum Xgen der dritten Regulierungs-

periode Gas (2018 bis 2022) im Hinblick auf den Stand der Wissenschaft festgestellt: 

„Anders als im Gefahrenabwehrrecht i.w.S. (vgl. dazu die Beschwerdebegründung v. 

12.7.2018, S. 36 ff.) kommt es bei der Berechnung des generellen sektoralen Produktivi-

tätsfaktors damit nicht auf die bestmögliche ökonomische Methode an. Es reicht vielmehr 

aus, dass eine Methode und ihre konkrete Umsetzung in Übereinstimmung mit der Ver-

ordnungsbegründung als wissenschaftlich vertretbar angesehen werden können. Bei der 

Anwendung von § 9 ARegV als Rechtsnorm sind ferner rechtsstaatliche Grundsätze wie 

die Rechtssicherheit, die Vorhersehbarkeit und vor allem die Anwendbarkeit, also mit 

Blick auf die Gerichte die Justiziabilität zu beachten.“12 

Der Bundesgerichtshof hat zur Festlegung des Xgen Gas für die dritte Regulierungsperi-

ode darüber hinaus zum Maßstab, an dem die Regulierungsentscheidung zu messen ist, 

wie folgt ausgeführt: 

„Der Maßstab hierfür [für eine erneute Prüfung des gefundenen Ergebnisses, Anm. der 

Autoren] ergibt sich unbeschadet der Verpflichtung der Bundesnetzagentur, Methoden 

anzuwenden, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen, nicht allein aus dem Stand 

der wissenschaftlichen Erkenntnis. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass die Regulie-

rungsbehörde der Regulierungsentscheidung nicht ausweichen darf. Sie darf dies - je-

denfalls grundsätzlich - auch dann nicht tun, wenn sich nach den Maßstäben guter wis-

senschaftlicher Praxis zu einer bestimmten tatsächlichen Frage verlässliche Erkennt-

nisse nicht oder nur mit einem zu dem zu erwartenden Erkenntniszuwachs außer Ver-

hältnis stehenden Aufwand erreichen lassen. Vielmehr ist - im Regulierungsrecht nicht 

anders als bei der Beurteilung von Tatfragen auf anderen Rechtsgebieten - rechtlich zu 

bestimmen, in welchem Umfang niemals vollständig zu vermeidende tatsächliche Unsi-

cherheiten bei der Prognosegrundlage hinzunehmen sind und wie sie sich auswirken.“13 

Ob die Entscheidung der Regulierungsbehörde für eine Methode sachgerecht erfolgt ist, 

ist demnach nicht nur am Stand der Wissenschaft zu bemessen. Vielmehr sieht der Bun-

desgerichtshof auch Raum für die Berücksichtigung von Praktikabilitätserwägungen, was 

 
 11  Die (internationale) Regulierungspraxis beruht in der Regel auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, d. h. 

entsprechenden Gutachten, die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Ebenso überprüft die Recht-
sprechung diesen Grundsatz (wie in § 9 Abs. 3 ARegV festgelegt, s. o.). 

 12 Oberlandesgericht Düsseldorf (2019), Rn. 66. 
 13 Bundesgerichtshof (2021), Rn. 24. 
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insbesondere vor dem Hintergrund eines rollierenden Regulierungssystems sachgerecht 

erscheint. 

Des Weiteren hat der Bundesgerichtshof festgestellt: „Die Bundesnetzagentur hat den 

Stand der Wissenschaft bei der Wahl der Methoden zur Ermittlung des Produktivitätsfak-

tors zugrunde zu legen; zu seiner Fortentwicklung ist sie nicht verpflichtet.“14 Dies be-

deutet insbesondere, dass gegenwärtig in der Wissenschaft gebräuchliche Methoden 

dem Anspruch „Stand der Wissenschaft“ genügen, eine inhaltliche Diskussion über mög-

liche Weiterentwicklungen der Wissenschaft ist der Regulierungsbehörde nicht abzuver-

langen. Gleichwohl kann die Regulierungsbehörde natürlich Methoden in der Umsetzung 

entsprechend weiterentwickeln.  

Schließlich stellt das Gericht auch in Bezug auf den Umgang mit den nach der Data 

Envelopment Analysis (DEA) und der Stochastic Frontier Analysis (SFA) ermittelten Er-

gebnissen fest, dass die Regulierungsbehörde einen Ermessensspielraum bei der Ag-

gregation dieser Ergebnisse besitzt, wenn dies dem Stand der Wissenschaft entspricht, 

um eine möglichst treffsichere „Abschätzung der sektoralen Produktivitätsentwicklung 

auszufüllen.“15 

Der Stand der Wissenschaft muss somit auch immer in den jeweiligen Kontext eingebet-

tet werden. Die Anwendung muss robust, aber auch praktikabel sein. 

3.1.2 Literatur 

Die Geburtsstunde des Xgen wird üblicherweise in der Regulierung der britischen Tele-

kommunikations-, Gas- und Wasserwirtschaft Ende der 1980er-Jahre und ab den 

1990er-Jahren und deren Privatisierung gesehen. Dort wurde die Anreizregulierung in 

Form eines Regulierungsrahmens für die Erlösobergrenze eingeführt, genannt „RPI-X“ 

bzw. genereller „CPI-X“. Die Idee ist, die Erlösobergrenze über die Dauer einer Regulie-

rungsperiode mit einem Preisindex zu inflationieren (z. B. Retail-Price-Index oder Con-

sumer-Price-Index), von dem ein Faktor X abgezogen wird, der die im gewählten Preis-

index für den regulierten Sektor nicht abgebildeten relevanten Faktoren abbilden soll.  

Seither wurde der X-Faktor in vielen Ländern in der Regulierung eingesetzt. Auch die 

wissenschaftliche Debatte hat sich in dieser Zeit entwickelt. Um den Stand der Wissen-

schaft wiederzugeben, wird daher an dieser Stelle auf neuere Veröffentlichungen einge-

gangen, die sich mit dem Thema des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors beschäf-

tigen.  

 
 14 Bundesgerichtshof (2021), Rn. 44. 
 15 Bundesgerichtshof (2021), Rn. 122. 
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3.1.2.1 Generelle Anwendung des Xgen 

Längerfristig können systemimmanente Anpassungen an neuere Entwicklungen erfolgen 

(z. B. Energiewende und Digitalisierung).16 

Brunekreeft et al. (2020) plädieren vor dem Hintergrund der zunehmenden Dezentralität 

und Volatilität im Stromnetz aufgrund der Einspeisung erneuerbarer Energien (vor allem 

aus Wind und Photovoltaik) dafür, dass ein niedriger genereller sektoraler Produktivitäts-

faktor in Form eines reduzierten Wertes Investitionen ins Smart Grid anreizen könnte.17 

Auf weitere Regulierungsinstrumente wie z. B. den Kapitalkostenabgleich, mit denen 

z. B. die Regulierungsbehörden in Deutschland und Österreich dem bereits Rechnung 

tragen18, geht die Studie nicht ein. Auch bleibt unerwähnt, dass entsprechende Erwägun-

gen und Adjustierungen der zuvor quantitativ ermittelten Werte für den generellen X-Fak-

tor bei fast jeder Regulierungsentscheidung aus den unterschiedlichsten Gründen eine 

Rolle spielen.19  

Ajayi et al. (2021) sehen aufgrund der Entwicklung zu einem umweltfreundlicheren Ener-

giesystem für den Stromsektor eine notwendige Anpassung der Messung der Totalen 

Faktorproduktivität (TFP).20 Allerdings stellen sie fest: „Soweit uns bekannt ist, wurden in 

keiner Studie zu Stromnetzindustrien Emissionsvariablen berücksichtigt, um zu untersu-

chen, inwieweit das Erreichen höherer Umweltziele […], insbesondere in monetärer Hin-

sicht, zu Lasten der gemessenen TFP geht.“21 Ein Vorschlag der Autoren ist daher, die 

sozialen Kosten von CO2-Emissionen als Inputvariable bei der TFP-Berechnung zu be-

rücksichtigen.22 

Makholm (2018, S. 40) weist darauf hin, dass viele neue Investitionen (und andere Be-

triebskosten) sich auf Aktivitäten beziehen, die nicht mit der traditionellen Stromverteilung 

zusammenhängen (wie z. B. Smart Meter) und Inputs darstellen, die nicht zu einer Erhö-

hung der entsprechenden Outputs führen bzw. zu einem Rückgang der gemessenen Pro-

duktivitätssteigerung. Investitionen in eine Reihe von Netzmodernisierungstechnologien 

im Zusammenhang mit Laden von Elektrofahrzeugen, elektrischer Speicherung, Span-

 
16 Die beiden folgenden Absätze basieren auf Baischew et al. (2022). 
 17 Brunekreeft et al. (2020), S. 18ff. 
 18 Siehe z. B. Elsenbast et al. (2017). 
 19 Siehe z. B. Großbritannien, wo der generelle X-Faktor für die gerade gestartete neue Regulierungspe-

riode RIIO-2 um 0,2 % erhöht wurde, um höhere Produktivitätsfortschritte abzudecken, die aufgrund 
der Finanzierung von Innovationen im Rahmen des RIIO-1-Regimes zusätzlich erwartet werden. Auch 
die Festlegung für die Strom-Verteilernetzbetreiber der vierten Regulierungsperiode in Österreich hat 
entsprechende Abwägungsüberlegungen in ihre Entscheidung über den generellen X-Faktor miteinbe-
zogen (vgl. E-Control (2018), S. 22.  

 20 Ajayi et al. (2021), S. 3. 
 21 Ajayi et al. (2021), S. 10, eigene Übersetzung. 
 22 Ajayi et al. (2021), S. 17ff. 
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nungsoptimierung, Datenmanagement und Cybersicherheit gehören dazu. Er macht da-

her darauf aufmerksam, dass dieser Entwicklung durch entsprechend angepasste Out-

puts Rechnung getragen werden sollte, um den Xgen korrekt zu bestimmen.  

Kaufmann (2019) argumentiert, dass das langfristige Verhalten wettbewerbsorientierter 

Branchen nicht bedeutet, dass ein sich ändernder TFP-Trend für regulierte Versorgungs-

unternehmen zwangsläufig zu einem „instabilen X-Faktor“ führen wird. Seiner Ansicht 

nach weist es lediglich darauf hin, dass sich die Umstände in der Branche geändert ha-

ben und die neuen Bedingungen das TFP-Wachstum der Branche für einige Zeit beein-

flussen werden. Ein objektiver X-Faktor von Stromversorgern sollte diese neuen Um-

stände widerspiegeln, ähnlich wie sie sich in den Produktivitäts- (und Preis-)Trends in 

wettbewerbsintensiven Märkten widerspiegeln. 

Insgesamt geht die (schwach ausgeprägte) wissenschaftliche Diskussion davon aus, 

dass der generelle sektorale Produktivitätsfaktor auch vor dem Hintergrund der Energie-

wende und der Digitalisierung Bestand haben kann, wenn die Berechnungen längerfristig 

entsprechend angepasst werden. Dies meint in erster Linie die Frage nach dem Heran-

ziehen von (neuen) möglichen Outputs, die sich von denen der „traditionellen“ Strom-

netze unterscheiden können.  

3.1.2.2 Methoden zur Berechnung des Xgen 

In ihrem Standardwerk beschreiben Coelli et al. (2005) als Methoden zur Produktivitäts-

messung u. a. sowohl den Törnqvist-Index23, als auch den Malmquist-Index auf Basis 

der DEA als auch der Stochastic Frontier Analysis (SFA).24 Diese Methoden erscheinen 

also aus theoretischer Sicht grundsätzlich für die Messung von Produktivitätsfortschritts-

raten geeignet. Dies wird auch durch neuere Veröffentlichungen bestätigt wie z. B. Zele-

nyuk (2021).  

Oxera (2017a) sieht die Törnqvist- und Malmquist-Methodik ebenfalls grundsätzlich als 

geeignet an, verweist aber auf vermeintliche Schwächen bei der Umsetzung durch die 

Bundesnetzagentur in der dritten Regulierungsperiode.25  

Ajayi et al. (2018) sehen in ihrem Bericht für die britische Regulierungsbehörde OFGEM 

(Office of Gas and Electricity Markets) sowohl die Törnqvist-Methode als auch den Malm-

quist-Index (auf der Basis von DEA und SFA) als etablierte Methoden zur Berechnung 

von Produktivitätsfortschrittsraten im Strom- und Gassektor an.26 Dies zeigt auch die in 

 
 23 Coelli et al. (2005), S. 90. 
 24 Coelli et al. (2005), S. 291 ff. 
 25 Oxera (2017a), S. 1. 
 26 Ajayi et al. (2018), S. 9. 
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diesem Artikel enthaltene Literaturübersicht.27 Von den dort aufgeführten 16 Produktivi-

tätsuntersuchungen im Strom- und Gasbereich seit 1996 wenden acht eine DEA, sechs 

eine SFA, zwei eine ökonometrische Kostenfunktion und eine die Törnqvist-Methode an. 

Meyer et al. (2020) befassen sich mit der Frage, ob der Frontier-Shift, also die Verschie-

bung der Effizienzgrenze über die Zeit, mit einem TOTEX-Malmquist richtig abgebildet 

wird. Grundsätzlich wird die Anwendung des Malmquist-Index innerhalb einer „CPI-X“-

Regulierung von den Autoren als adäquat angesehen. Die Anwendung eines TOTEX-

Malmquist sehen sie grundsätzlich als geeignet und für zwei Fälle als unverzerrt an:28  

„Unter welchen Bedingungen berechnet der TOTEX Malmquist den korrekten Frontier-

Shift? Wir betrachten zwei Fälle. Der erste Fall befasst sich mit technischer und allokati-

ver Ineffizienz. Der TOTEX-Malmquistindex ist unverzerrt, wenn die Effizienzgrenze von 

Unternehmen gesetzt wird, die entweder in beiden Perioden technisch und allokativ effi-

zient sind, oder wenn die Ineffizienzen dieser Grenzunternehmen über die Zeit konstant 

bleiben. Der zweite Fall betrachtet Unternehmen, die mit unterschiedlichen Inputpreisen 

konfrontiert sind. Der TOTEX-Malmquistindex ist unverzerrt, wenn die Inputpreise entwe-

der konstant bleiben oder sich für alle Unternehmen im gleichen Verhältnis ändern.“29  

Die Annahme technischer Effizienz ist angemessen, wenn die Anreizregulierung schon 

länger in Kraft ist. Die Annahme allokativer Effizienz kann verletzt sein, da bei langfristi-

gen Vermögenswerten nicht kurzfristig auf Preisänderungen reagiert werden kann. Aller-

dings ist der TOTEX-Malmquist dann immer noch unverzerrt, wenn das Verhältnis der 

Inputpreise konstant bleibt. Im zweiten Fall können die Inputpreise unterschiedlich sein, 

wenn ein Regulierungsregime zwei strukturell und geographisch unterschiedliche Ge-

biete beinhaltet, in welchen zum Beispiel die Löhne signifikant unterschiedlich schnell 

steigen.30 Meyer et al. (2020) zeigen im Sektor des verarbeitenden Gewerbes und 

Dienstleistungen („Manufacturing Industry and Services") eine unterschiedliche Lohnent-

wicklung zwischen 2008 und 2016 in verschiedenen Bundesländern auf. Diese ist jedoch 

nicht aussagekräftig, da es sich um einen anderen Sektor handelt. Die Frage der Berück-

sichtigung von Lohnunterschieden zwischen verschiedenen Bundesländern wurde im 

Nachgang zu den Effizienzvergleichen der zweiten Regulierungsperiode vor dem Ober-

landesgericht Düsseldorf geführt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf kam in seinem Be-

schluss VI-3 Kart 121/14 zu EVG2 zum Schluss, dass die Nichtberücksichtigung des re-

gionalen Lohnniveaus sachgerecht sei, unter anderem weil die Netzbetreiber unterneh-

 
 27 Ajayi et al. (2018), S. 22 ff. 
 28 Meyer et al. (2020), S. 95, eigene Übersetzung. 
 29 Grundsätzlich kommt es zu Verzerrungen, wenn sich die allokative Effizienz signifikant über die Zeit 

und unterschiedlich über die Netzbetreiber ändert. Die genannten Punkte sind Voraussetzungen, dass 
dies nicht so ist.  

 30 Meyer et al. (2020), S. 96. 
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merische Entscheidungsmöglichkeiten haben, einem hohen Lohnniveau im Versorgungs-

gebiet zu entgehen bzw. das eigene Lohnniveau zu beeinflussen.31 Auch im Strombe-

reich bieten sich den Netzbetreibern genügend Möglichkeiten, um bei Bedarf regional 

unterschiedlichen Lohnkosten bzw. – präziser gesprochen – Wertgrenzprodukten auszu-

weichen, sodass das Verhältnis der Inputpreise zwischen den Netzbetreibern konstant 

bleibt.32 Diese Überlegungen gelten auch in einem dynamischen Kontext. Insofern kann 

die Folgerung von Meyer et al. (2020), dass der TOTEX-Malmquist im Allgemeinen zur 

Berechnung des Xgen verwendet werden kann, geteilt werden.33 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass sowohl die Törnqvist- als auch die Malmquist-

Methode grundsätzlich als Stand der Wissenschaft zur Produktivitätsmessung im Strom- 

und Gassektor angesehen werden können. 

Dies spiegelt sich auch in der praktischen Umsetzung im internationalen Kontext wider, 

wie im nachfolgenden Abschnitt erläutert wird. 

 

3.1.3 Internationale Regulierungspraxis 

Im Folgenden wird dargelegt, mit welchen Methoden der generelle sektorale Produktivi-

tätsfaktor im internationalen Kontext berechnet wird. Die Auswahl der Methoden der je-

weiligen Regulierungsbehörden ist ein weiterer Hinweis auf den Stand der Wissenschaft. 

3.1.3.1 Großbritannien 

Die aktuelle Regulierungsperiode in Großbritannien läuft seit dem 1. April 2021 unter dem 

Titel „RIIO-2“. Der Frontier-Shift für Strom- und Gasnetzbetreiber wird als Differenz zwi-

schen der sog. „Ongoing Efficiency“ und den realen Inputpreissteigerungen bezeichnet 

und beträgt für alle Netzbetreiber 1,15 % pro Jahr für die CAPEX und 1,25 % für die 

OPEX.34 Die Entscheidung stützt sich auf eine Studie von CEPA35, in der die Produktivi-

täten auf Basis der EU-KLEMS Datenbank36 berechnet wurden. 

Für die Feststellung der „Ongoing Efficiency“ schlägt CEPA (2020b) grundsätzlich vier 

Methoden vor:37 

 
 31 Vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf (2017), S. 37f. 
 32 Vgl. Agrell et al. (2016), S. 12. 
 33 Meyer et al. (2020), S. 96. 
 34 Ofgem (2020), S. 47 ff. 
 35 CEPA (2020a). 
 36 Vgl. https://euklems.eu, zuletzt abgerufen am 03.02.2022. 
 37 CEPA (2020b), S. 5. 

https://euklems.eu/
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• Growth-Accounting-Analyse, basierend auf einer Überprüfung der EU-KLEMS-

Datenbank, mit einer Beschreibung der Effizienzbereiche, die sich aus verschie-

denen Ansätzen ergeben, 

• vorausschauende Produktivitätsprognosen für die britische Wirtschaft, 

• historische Performance der Unternehmen und 

• branchenspezifische Treiber möglicher Produktivitätssteigerungen in den Gas- 

und Stromnetzen, z. B. als Ergebnis der Innovationsförderung, die die Netzwerk-

unternehmen während RIIO-1 erhalten haben. 

Die Growth-Accounting-Analyse mit Daten der EU-KLEMS-Datenbank bezieht sich dabei 

auf verschiedene Vergleichssektoren, unterschiedliche Produktivitätskennzahlen und die 

jeweils längsten verfügbaren Zeiträume. Tabelle 3-1 gibt eine Übersicht über die analy-

sierten Aspekte. 

Tabelle 3-1: Elemente der EU-KLEMS-2019-Datenbank, die verwendet werden, um 

die Produktivitätsmessung für RIIO-2 zu bilden 

Zeitperiode • 1997–2016, die den längsten Datensatz darstellen, der vollständige 

Wirtschaftszyklen in der EU-KLEMS-Datenbank 2019 abdeckt. 

• 2006–2016, der verwendet wird, um die Auswirkungen zu zeigen, 

wenn nur der letzte vollständige Konjunkturzyklus berücksichtigt wird, 

der in der EU-KLEMS-Datenbank verfügbar ist. 

Produktivitätskennzahlen • Totale Faktorproduktivität (TFP) und Partielle Faktorproduktivität 

(PFP: Arbeit und Vorleistungen). 

• Bruttowertschöpfung für TFP- und PFP-Maßnahmen. 

• Implizite Zahlen für den Produktionswert sowohl für TFP- als auch für 

PFP-Maßnahmen. 

Vergleichsindustrien • Baugewerbe. 

• Ungewichteter Durchschnitt ausgewählter Branchen (Herstellung von 

Chemikalien und chemischen Produkten; Herstellung von Compu-

tern, elektronischen und optischen Produkten, Herstellung von Elekt-

rogeräten, Herstellung von Transportmitteln; Bauwesen; Groß- und 

Einzelhandel: Reparatur von Kraftfahrzeugen und Motorrädern; 

Transport und Lagerung; Finanz- und Versicherungstätigkeiten). 

• Ungewichteter Durchschnitt ausgewählter Branchen ohne verarbei-

tendes Gewerbe (Bauwesen; Groß- und Einzelhandel: Reparatur von 

Kraftfahrzeugen und Motorrädern; Transport und Lagerung; Finanz- 

und Versicherungstätigkeiten). 

• Ungewichteter Durchschnitt aller Branchen (ohne Immobilien, öffent-

liche Verwaltung, Bildung, Gesundheits- und Sozialdienste). 
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• Gewichteter Durchschnitt aller Branchen (ohne Immobilien, öffentli-

che Verwaltung, Bildung, Gesundheits- und Sozialdienste). 

Quelle: CEPA (2020b), S. 12/13, eigene Übersetzung. 

Die Spannweite des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors wird also zum einen 

durch einen synthetischen Index gewisser Branchen38 und zum anderen mit dem Durch-

schnitt aller Branchen berechnet. Für die Berechnungen selbst verwendet CEPA den 

Törnqvist-Index, da somit den Empfehlungen der OECD zur Berechnung von Produktivi-

tätsänderungen gefolgt wird.39 

Vorausschauende Produktivitätsprognosen für die Gesamtwirtschaft sind ebenso Teil der 

Betrachtungen. Sie beruhen auf glaubwürdigen Quellen für zukunftsgerichtete Produkti-

vitätsschätzungen wie die Bank of England (BoE) und das Office for Budget Responsibi-

lity (OBR).40 

Für die historische Performance der Unternehmen geht CEPA auf den Artikel von Ajayi 

et al. (2018) ein. Die Anwendung eines DEA-Malmquist wird grundsätzlich als Stand der 

Wissenschaft angesehen, einzelne Aspekte bei der Umsetzung werden aber kritisiert, 

beispielsweise die Verwendung des RPI zur Deflationierung.41 

Schließlich werden spezifische Produktivitätstreiber aufgrund der in Großbritannien 

grundsätzlich im Regulierungssystem verankerten Finanzierung von Innovationen unter-

sucht. Als Ergebnis wird eine Produktivitätssteigerung von 0,2 % als Ausfluss der Finan-

zierung von Innovationsmaßnahmen aus der vorangegangenen Regulierungsperiode be-

rechnet.42 

Festzuhalten ist, dass sich die Regulierungsbehörde OFGEM aber letztlich für den ersten 

Ansatz entschieden hat (Festlegung auf Basis der Törnqvist-basierten Berechnung mit 

EU-KLEMS-Daten). Die zusätzliche Steigerung um 0,2 % jährlich aus den Innovations-

maßnahmen wurde aber ebenso in die Überlegungen einbezogen.43 

 
 38 Ein solcher synthetischer Vergleichsindex wurde auch für die dritte Regulierungsperiode in Deutschland 

diskutiert (vgl. Liebe et al. (2017), S. 73 ff.). Dieser Ansatz wurde aber nach Kritik aus der Branche nicht 
weiterverfolgt. 

 39 CEPA (2020a), S. 17. 
 40 CEPA (2020b), S. 8. 
 41 CEPA (2020b), S. 17 ff. 
 42 CEPA (2020b), S. 25. 
 43 Ofgem (2020), S. 213. 
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3.1.3.2 Niederlande 

In den Niederlanden wird der generelle sektorale Produktivitätsfortschritt für Gas- und 

Stromnetzbetreiber auf gleiche Weise berechnet. Die Berechnung erfolgt vergangen-

heitsorientiert. Die niederländische Regulierungsbehörde ACM führt hierzu aus:  

„Je repräsentativer die verwendeten vergangenen Erkenntnisse und je robuster der 

Schätzer ist, desto genauer wird die Schätzung der zukünftigen Produktivitätsänderung 

sein, die regionale Netzbetreiber erfahren könnten. Repräsentativ bedeutet hier, dass er-

wartet wird, dass die verwendeten vergangenen Realisierungen mit zukünftigen Realisie-

rungen vergleichbar sind, beispielsweise weil die Umstände im Bewertungszeitraum mit 

denen in dem Zeitraum vergleichbar sind, für den die Änderung der Produktivität ge-

schätzt wird. Robust bedeutet, dass die endgültige Schätzung der Produktivitätsände-

rung auf möglichst vielen repräsentativen Erkenntnissen aus der Vergangenheit basiert. 

Dadurch werden die Auswirkungen von Zwischenfällen oder Messfehlern auf die Produk-

tivitätsänderung minimiert.“44 

Die Berechnung selbst erfolgt über die jährlichen Veränderungsraten der effizienten Kos-

ten pro Outputeinheit. Die einzelnen Outputs werden dabei gewichtet und zu einer Größe 

zusammengefasst. Die Input- und Outputdaten beruhen auf Erhebungen bei den Unter-

nehmen. 

3.1.3.3 Österreich 

In Österreich findet die Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfortschritts 

generell auf konsensualer Basis statt. Für die letzte Regulierungsperiode (2018 bis 2022) 

wurde für die Gasverteilernetzbetreiber eine Entscheidung getroffen, die zwischen den 

Ergebnissen eines Branchengutachtens45 und eines Gutachtens für die Regulierungsbe-

hörde E-Control46 lag. 

Die Berechnungen des Branchengutachtens basierten auf der Schätzung einer Translog-

Kostenfunktion für den Zeitraum 2002 bis 2013.47 Der Produktivitätsfortschritt wird dabei 

anhand eines linearen und quadratischen Zeittrends berechnet.48 Die Gutachter der Re-

gulierungsbehörde verwendeten denselben Ansatz und führten zusätzlich eine Ausrei-

ßeranalyse durch.49 

Für die aktuelle Regulierungsperiode (2023 bis 2027) wurde für die Gasverteilernetzbe-

treiber ähnlich vorgegangen. In der Grundspezifikation wurden die realen bereinigten 

 
 44 ACM (2021a), Rn. 269, eigene Übersetzung. 
 45 Gugler und Liebensteiner (2017). 
 46 Schmitt et al. (2017). 
 47 Gugler und Liebensteiner (2017), S. 4. 
 48 Gugler und Liebensteiner (2017), S. 3. 
 49 Schmitt et al. (2017), S. 18 ff. 
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OPEX des Unternehmens zum Zeitpunkt t durch die gewichtete Netzlänge und die Anzahl 

der Zähler erklärt. Um den Xgen zu schätzen, wurde ein linearer und quadrierter Zeittrend 

in die Schätzgleichung mit aufgenommen.50 

Die Festlegung der Regulierungsbehörde sah schließlich einen Wert von 0,4 % für den 

Xgen vor, ein Mittelwert aus einen Produktivitätsfortschritt von 0 % auf der einen Seite 

sowie einem Mittelwert aus der unteren Bandbreite des Behördengutachtens und des 

Wertes der vorangegangenen Regulierungsperiode auf der anderen Seite.51 

Für die aktuelle Regulierungsperiode im Stromsektor (2019 bis 2023) wurden für die Ent-

scheidung verschiedene Gutachten berücksichtigt. Der Xgen wurde schließlich auf 

0,815 % pro Jahr festgelegt. 

Methodisch wurde ein ähnlicher Ansatz wie im Gasbereich verfolgt. Da die Anzahl der 

Daten für eine SFA nicht hinreichend war, wurde eine Kostenfunktion mit Zeittrend her-

angezogen.52 Stronzik und Wissner (2018) berechneten den sektoralen Produktivitäts-

fortschritt im Gutachten für die E-Control zusätzlich mit einer Malmquist-DEA.53 Die Da-

tenauswahl erstreckte sich dabei auf den längsten verfügbaren Zeitraum. 

Für die zweite Regulierungsperiode (Gas) und die dritte Regulierungsperiode (Strom) 

wurden die Berechnungen zum generellen sektoralen Produktivitätsfaktor auf Basis 

volkswirtschaftlicher Indexreihen und der Törnqvist-Methode durchgeführt.54 

3.1.3.4 Schweden 

Schweden hat seit 2012 eine Anreizregulierung für Stromnetzbetreiber und seit 2015 für 

Gasnetzbetreiber, welche von der schwedischen Regulierungsbehörde Energimark-

nadsinspektionen (EI) festgelegt wird. Bisher gab es drei Regulierungsperioden für Strom 

(2012–2015, 2016–2019 und 2020–2023) und zwei Regulierungsperioden für Gas 

(2015–2018 und 2019–2022).  

Beim Strom wird zwischen lokalen Netzbetreibern und größeren Netzbetreibern (regio-

nale sowie „Kernnetzbetreiber“) unterschieden.  

Für lokale Netzbetreiber wird ein individuelles Produktivitätsziel gesetzt. Dieses wird an-

hand einer Data Envelopment Analysis (DEA) unter Annahme konstanter Skalenerträge 

bestimmt und auf die kontrollierbaren OPEX angewendet. Die ins Modell eingehenden 

 
 50 Baischew et al. (2022), S.33. 
 51 E-Control (2022), S. 36. 
 52 E-Control (2018), S. 15 ff. 
 53 Stronzik und Wissner (2018), S. 28 ff. 
 54 E-Control (2012), S. 15ff., E-Control (2013), S. 17ff. 
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Outputvariablen sind die Anzahl der Ausspeisepunkte, die Netzlänge, Höchstlast als „ma-

ximum power output against overhead network“ sowie die Anzahl der Umspannwerke.55 

In der aktuellen Regulierungsperiode (2020–2023) beträgt die Untergrenze für dieses 

Produktivitätsziel 1 % p.a. und die Obergrenze 1,82 % p.a.56 

Für größere Netzbetreiber wird ein genereller Produktivitätsfortschritt verwendet, da für 

diese keine ausreichende Anzahl an Netzbetreibern zur Berechnung eines individuellen 

Fortschritts vorhanden ist.57 Dieser generelle Produktivitätsfortschritt für größere Netz-

betreiber wurde für die Regulierungsperiode (2012–2015) aufgrund einer Analyse inter-

nationaler Erfahrungen und einer Produktivitätsanalyse des schwedischen Elektrizitäts-

sektors auf 1 % p.a. festgelegt. Für Letztere hatte EI mit den Daten der Verteilnetzbetrei-

ber aus den Jahren 2001–2008 ein jährliches Produktivitätswachstum von 2 % p.a. ge-

schätzt.58  

Während die Berechnung des individuellen Produktivitätsfortschritts für die zweite und 

dritte Regulierungsperiode mit aktualisierten Basisjahren und Daten angepasst wurde, 

wird für den generellen Produktivitätsfortschritt weiterhin 1 % p.a. verwendet.59  

3.1.3.5  Norwegen 

Das Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) reguliert den norwegi-

schen Elektrizitätssektor seit 1997. Bis 2007 wurde eine RPI-X-Regulierung gewählt, da-

nach wurde auf einen Yardstick-Regulierungsansatz gewechselt. Die Yardstick-Regulie-

rung gibt die Erlösobergrenze vor, welche zu 40 % aus den tatsächlichen Kosten des 

Netzbetreibers C und zu 60 % aus den Kosten eines durchschnittlich effizienten Netzbe-

treibers C* bestehen.60 Das Modell hat somit keinen separaten Term für den X-Faktor, 

da dieser prozessendogen ist. Der Frontier-Shift zeigt sich in der Abnahme von C*, den 

Kosten eines durchschnittlich effizienten Netzbetreibers.61  

Zur Berechnung von C* wird ein dreistufiger Kostenvergleich verwendet. In der ersten 

Stufe werden mithilfe eines DEA-Modells der TOTEX firmenspezifische Effizienzwerte 

ermittelt. In der zweiten Stufe werden diese durch eine „Second-stage-regression“ mit 

Umweltvariablen bereinigt, so dass geographische und regionale Unterschiede miteinbe-

zogen werden. In der dritten Stufe werden die Resultate so kalibriert, dass daraus die 

branchendurchschnittlichen Normkosten C* gebildet werden können.62 Die Berechnung 

 
 55 Energimarknadsinspektionen (2022), S. 38, eigene Übersetzung. 
 56 Energimarknadsinspektionen (2022), S. 50, eigene Übersetzung. 
 57 Energimarknadsinspektionen (2022), S. 38, eigene Übersetzung. 
 58 Schweinsberg et al. (2011), S. 51. 
 59 Energimarknadsinspektionen (2022), S. 50, eigene Übersetzung. 
 60 NVE (2021). 
 61 Schmitt und Stronzik (2015), S. 33. 
 62 Schmitt und Stronzik (2015), S. 34. 
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der C* wird genauso wie die Berechnung der C jedes Jahr anhand der Daten des vorver-

gangenen Jahres (t-2) durchgeführt.63  

Im Jahr 1997 wurde der generelle sektorale Produktivitätsfaktor auf 2 % p.a. festgelegt. 

Im folgenden Jahr wurde der Faktor auf 1,5 % p.a. gesenkt und auch für die restlichen 

Jahre der CPI-X-Regulierung so beibehalten. Da der generelle Produktivitätsfaktor in der 

Yardstick-Regulierung prozessendogen ist, muss dieser nicht explizit definiert werden, 

sondern wird durch die Abnahme der Normkosten C* fortlaufend angepasst und in die 

Erlösobergrenze miteingerechnet.64 

3.2 Darstellung und Bewertung anwendungsrelevanter methodischer An-

sätze 

Die im vorherigen Abschnitt bereits erwähnten Methoden werden an dieser Stelle be-

schrieben und ihre Vor- und Nachteile aufgeführt. Anschließend werden sie im Hinblick 

auf verschiedene Kriterien gegenübergestellt. 

Für die allgemeine rechtliche und regulatorische Einordnung des generellen sektoralen 

Produktivitätsfortschritts sei auf das Gutachten von Liebe et al. (2017, S. 18ff.) verwiesen. 

An dieser Stelle konzentriert sich die Untersuchung auf die verschiedenen ökonomischen 

Methoden zur Produktivitätsmessung. 

Grundsätzlich können verschiedene Methoden zur Messung des Produktivitätsfortschritts 

Anwendung finden. Ausgehend von Coelli et al. (2005, S.6) sind dies im Wesentlichen 

vier Ansätze, die entsprechend eingeordnet werden können (vgl. Abbildung 3-1): Ökono-

metrische Produktionsmodelle nach der Kleinste-Quadrate-Methode (OLS-

Schätzungen), TFP-Indexzahlen, Data Envelopment Analysis (DEA) und Stochastic 

Frontier Analysis (SFA). 

 
 63 Schweinsberg et al. (2011), S. 37. 
 64 Schmitt und Stronzik (2015), S. 35f. 
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Abbildung 3-1: Methoden zur Ermittlung des Produktivitätsfortschritts 

  

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Coelli et al. (2005), S. 6, Parman und Featherstone (2019),  

S. 60ff. 

Die grün hinterlegten Felder stellen dabei die Methodenauswahl der Bundesnetzagentur 

für die dritte Regulierungsperiode dar. 

Die Methoden lassen sich unterscheiden in solche, die explizit eine Grenze des techni-

schen Fortschritts berechnen (Frontier-Analyse) und solche, die dies nicht tun (Non-Fron-

tier-Analyse).65 Dabei kann in parametrische und nichtparametrische Verfahren unter-

schieden werden. Parametrische Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sie bis auf 

einige unbekannte Parameter, die aus den Daten geschätzt werden, vorher definiert wer-

den. Nichtparametrische Modelle sind a-priori weniger restriktiv. Es werden nur sehr breit 

gefasste Eigenschaften angenommen.66 

Im Folgenden werden die Methoden einzeln dargestellt und auf jeweilige Vor- und Nach-

teile eingegangen. 

3.2.1 Schätzung mit Zeittrend (OLS) 

Eine Möglichkeit zur Bestimmung der Produktivitätsentwicklung besteht mittels einer Re-

gression nach der Methode der kleinsten Quadrate (Ordinary Least Squares, OLS) unter 

zusätzlicher Berücksichtigung eines Zeittrends.67 Es handelt sich bei der OLS mit Zeitt-

rend um eine Durchschnittsbetrachtung, es wird also keine Produktionsgrenze (Frontier) 

im eigentlichen Sinne ermittelt.68 Zunächst sei der OLS-Ansatz für den statischen Fall 

betrachtet. Die Methode dient dazu, den Wert von zu schätzenden Parametern (d. h. den 

 
 65 Parman und Featherstone (2019), S. 61. 
 66 Bogetoft und Otto (2011), S. 17. 
 67 Vgl. z. B. Polynomics und Jacobs University (2016), Gugler und Liebensteiner (2016, 2017) und Liebe 

et al. (2017). 
 68 Die Ausführungen sind entnommen aus Franz und Stronzik (2005), S. 32 ff. 



26  Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors   

   

 

Regressionsvariablen) so zu bestimmen, dass die Summe der quadrierten Abweichun-

gen minimiert wird.69 Eine weit verbreitete Anwendung stellt die lineare Regressionsana-

lyse dar.  

Wie in Abbildung 3-2 zu sehen ist, gibt die (lineare) Schätzgleichung letztlich einen Er-

wartungswert für das durchschnittliche Verhalten aller Punkte/Unternehmen in den unter-

suchten Datengruppen wieder – die Schätzgerade verläuft durch die Mitte der Punkte-

wolke, was aus dem Ansatz der Kleinstquadratschätzungen folgt, der positive und nega-

tive Abweichungen auszugleichen sucht. Die Abweichungen einzelner Unternehmen von 

den im Mittel erwarteten Werten werden in den Residuen 𝑢𝑖 zusammengefasst, deren 

Summe einen Erwartungswert von Null hat, da sich im Mittel wiederum die positiven und 

negativen Abweichungen gerade aufheben. 

Die lineare Schätzgleichung in Abbildung 3-2 beschreibt die Beziehung zwischen einem 

Input x und einem Output y, wobei sich die Analyse problemlos auf mehrere Inputs erwei-

tern lässt. Für eine Produktionsfunktion mit mehreren Inputs kann demnach folgende 

Schätzgleichung aufgestellt werden: 

(3-1) 𝑦𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗 ∙ 𝑥𝑗,𝑖 + 𝑢𝑖
𝑚
𝑗=1 , 

wobei 𝑦𝑖 die Produktionsmenge des Unternehmens 𝑖, 𝑥𝑗,𝑖 die Menge des Inputfaktors j 

der insgesamt m eingesetzten Inputfaktoren und 𝑢𝑖 den stochastischen Fehlerterm abbil-

den, wobei der Fehlerterm normalverteilt ist. 𝛽0 und 𝛽𝑗 sind die zu schätzenden Koeffi-

zienten. 

 

 
 69 Derart ermittelte Werte für die Regressionskoeffizienten sind sog. beste, lineare, erwartungstreue 

Schätzer, d. h. es lässt sich beweisen, dass es keinen linearen erwartungstreuen Schätzer gibt, dessen 
Varianz kleiner ist. In der englischsprachigen Literatur ist es üblich, solche Schätzer BLUE zu nennen 
(BLUE = best linear unbiased estimator).  
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Abbildung 3-2: Methode der kleinsten Quadrate  
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Es wird mithin keine Effizienzgrenze ermittelt, sondern nur ein durchschnittlicher Zusam-

menhang zwischen Inputs und Outputs geschätzt.70 

Im Gegensatz zur SFA (vgl. Abschnitt 3.2.3) wird kein Term für die Ineffizienz berücksich-

tigt, so dass allein Annahmen über die funktionale Form der Schätzgleichung und die 

Verteilung des stochastischen Fehlerterms erforderlich sind.  

Die dynamische Perspektive wird über die Integration eines Zeittrends in die 

Schätzgleichung erreicht. Für eine Produktionsfunktion ergibt sich in logarithmierter Form 

folgende Grundgleichung: 

(3-2) 𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗 ∙ 𝑙𝑛(𝑥𝑗,𝑖𝑡) + 𝛾1𝑡 + 𝑖 + 𝑢𝑖𝑡
𝑚
𝑗=1 , 

wobei 𝑦𝑖𝑡 die Produktionsmenge des Unternehmens i zum Zeitpunkt t ist und 𝑥𝑗,𝑖𝑡 die 

Menge des Inputfaktors j der insgesamt m eingesetzten Inputfaktoren des Unternehmens 

 
 70 Die Corrected Ordinary Least Squares (COLS) sowie die Modified Ordinary Least Squares (MOLS) 

stellen Abwandlungen der OLS-Grundform dar. Bei der COLS und MOLS wird die Effizienzgrenze durch 
eine Parallelverschiebung der in Abbildung 3-2 dargestellten Geraden nach außen ermittelt. Es wird 
mithin ebenfalls auf den durchschnittlichen Zusammenhang zwischen Inputs und Outputs abgestellt. 
Da beide Ansätze im Kontext der Ermittlung des technischen Fortschritts keine Rolle spielen, wird an 
dieser Stelle auf eine explizite Darstellung verzichtet. Für weitergehende Erläuterungen im statischen 
Kontext siehe z. B. Franz und Stronzik (2005). Während COLS und MOLS keine Rolle spielen, wird die 
Grundform der OLS mit Zeittrend durchaus im regulatorischen Kontext zur Ermittlung des technischen 
Fortschritts herangezogen. In Österreich wird der generelle X-Faktor z. B. sowohl für die Gas- als auch 
für die Stromnetzbetreiber maßgeblich auf Basis der OLS mit Zeittrend ermittelt. Siehe z. B. E-Control 
(2018) für Strom und E-Control (2022) für Gas. 
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i zum Zeitpunkt t. 𝑢𝑖𝑡 ist der stochastische Fehlerterm, wobei wiederum eine Normalver-

teilung unterstellt wird. 𝛽0, 𝛽𝑗 und 𝛾1 sind die zu schätzenden Koeffizienten. Der Zeittrend 

wird durch t abgebildet. Firmenfixe Effekte werden durch i abgebildet. 

Über die Ableitung der Schätzfunktion nach der Zeit (
𝜕𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡

𝜕𝑡
) kann die 

Produktivitätsentwicklung über die Zeit ermittelt werden. Bei dem in Formel (3-2) 

dargestellten linearen Zeittrend entspricht dies einfach 𝛾1. Bei der Modellierung eines 

linearen Zeittrends gibt der geschätzte Koeffizient des Zeittrends somit direkt an, wie sich 

die Produktivität von der einen auf die andere Periode verändert hat. Bei längeren 

Zeitreihen können auch nichtlineare Produktivitätsentwicklungen modelliert werden, 

indem für den Zeittrend Polynome zweiten oder höheren Grades unterstellt werden.71  

Die OLS mit Zeittrend kann jedoch nicht zwischen den einzelnen Ursachen einer 

Produktivitätsänderung differenzieren. Insbesondere kann im Gegensatz zur SFA oder 

DEA nicht zwischen Catch-up und Frontier Shift unterschieden werden. Die ermittelte 

Produktivitätsänderung entspricht der Änderung der durchschnittlichen totalen 

Faktorproduktivität (∆𝑇𝐹𝑃). Das Ergebnis beinhaltet somit den Gesamteffekt aus Catch-

up und Frontier Shift.  

Diesem Nachteil stehen jedoch auch einige Vorteile gegenüber. So ist der Ansatz auf-

grund der Durchschnittsorientierung weniger anfällig gegenüber Ausreißern als z. B. die 

Malmquist-DEA. Die Nichtberücksichtigung des Ineffizienzterms umgeht zudem mögliche 

Konvergenzprobleme, wie sie bei der SFA auftreten können (vgl. hierzu Abschnitt 6.4.6).  

Die OLS mit Zeittrend kann dann ihre Vorteile entfalten, wenn über einen längeren Zeit-

raum (zumindest 10 Jahre) konsistente Daten für einen relativ kleinen Querschnitt (nur 

wenige Unternehmen) vorliegen. Bei nur wenigen Unternehmen im Sample können Aus-

reißerbereinigungen zu problematischen Ergebnissen führen, da sie überproportional ins 

Gewicht fallen. Beides ist im vorliegenden Kontext jedoch nicht gegeben. Zum einen ge-

hen in Deutschland relativ viele Netzbetreiber in die Betrachtungen ein. Zum anderen 

liegen bei den kalkulatorischen Daten aus den Effizienzvergleichen konsistente und ver-

gleichbare Daten jeweils nur für zwei benachbarte Zeitpunkte (Regulierungsperioden) 

vor. Aus diesen Gründen eignet sich die OLS mit Zeittrend eher weniger, um den gene-

rellen X-Faktor für die deutschen Strom- und Gasnetzbetreiber zu ermitteln.  

 
 71 Wird z. B. zusätzlich zur Schätzgleichung (3-2) ein quadrierter Term 𝛾2 ∙ 𝑡

2 eingeführt, so kann unter-
sucht werden, ob der technische Fortschritt über die Zeit steigt oder fällt. Dafür sind jedoch in der Regel 
Beobachtungen über zehn oder mehr Jahre erforderlich. 
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3.2.2 Malmquist-Index mit DEA und SFA 

Der Malmquist-Index wurde in der dritten Regulierungsperiode in Deutschland auf Basis 

der Stochastic Frontier Analysis (SFA) und der Data Envelopment Analysis (DEA) ange-

wendet. Für die grundlegende Funktionsweise sei auf Coelli et al. (2005), Bogetoft und 

Otto (2011), Kumbhakar et al. (2015) sowie Liebe et al. (2017) verwiesen. 

Der Malmquist-Index basiert auf der Grundidee, die Änderung von statischen Effizienz-

werten (gemessen durch Input- oder Output-Distanz-Funktionen) in unterschiedlichen 

Perioden miteinander zu vergleichen und daraus die Produktivitätsentwicklung abzulei-

ten. Somit ist er ein Maß für die dynamische Effizienzentwicklung über die Zeit. 

Wird ein Kosten-Malmquist angewendet, kann der ausgewiesene Frontier-Shift in den 

rein technologisch bedingten Frontier-Shift und einen Preiseffekt zerlegt werden.72 

3.2.3 Stochastic Frontier Analysis (SFA) 

Während OLS, COLS und MOLS sog. deterministische Verfahren darstellen, fließt bei 

der SFA ein stochastischer Teil mit in die Schätzgleichung ein. Bei der SFA als paramet-

rische Schätzung müssen also funktionale Zusammenhänge zwischen Inputs und Out-

puts bestimmt werden. Ebenso müssen Annahmen über zwei stochastische Elemente 

getroffen werden, welche in der Grundstruktur in Abbildung 3-3 erläutert werden.  

Abbildung 3-3:  Grundstruktur SFA-Schätzgleichung 

 

Quelle: Liebe et al. (2017), S. 32. 

In Abbildung 3-3 wird eine Produktionsfunktion mit dem Output 𝑦 und den Inputs 𝑥 ange-

nommen.  

 
 72 Liebe et al. (2017), S. 38. 
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Die am weitesten verbreiten Produktionsfunktionen in diesem Kontext ist die Cobb-Doug-

las-Funktion und die Translog-Funktion, welche eine generalisierte Form der Cobb-Doug-

las-Funktion darstellt und sich auf Grund ihrer Linearität in den Parametern besonders 

gut für ökonometrische Schätzungsmethoden eignet. 

Die Einführung des normalverteilten Fehlerterms mit Erwartungswert Null führt zu einer 

symmetrischen Abweichung um die im deterministischen Teil der Gleichung festgelegten 

Effizienzgrenze. Bei der SFA wird somit die deterministische Effizienzgrenze um den 

stochastischen Fehlerterm modifiziert. Deterministischer Teil und Fehlerterm bilden zu-

sammen die stochastische Effizienzgrenze, welche nunmehr als Vergleichsmaßstab für 

die Beurteilung der Effizienz eines Unternehmens dient. Die tatsächlich beobachteten 

Outputmengen der Unternehmen liegen aufgrund von Ineffizienz (-v1 und -v2) unter der 

stochastischen Effizienzgrenze (siehe schematische Darstellung in Abbildung 3-4). 

Es müssen sowohl Annahmen hinsichtlich des stochastischen Fehlerterms getroffen wer-

den wie auch hinsichtlich des stochastischen Ineffizienzterms. Typischerweise werden 

beide als unabhängig und identisch verteilt angenommen. Der Fehlerterm ist in der Regel 

normalverteilt um den Erwartungswert 0. Der Ineffizienzterm dagegen darf nur Werte ≥ 0 

annehmen, da die Effizienz eines Netzbetreibers 100 % nicht übersteigen soll und somit 

per Definition Übereffizienzen ausgeschlossen sind. In der Praxis stehen hierzu verschie-

dene Verteilungen zur Auswahl wie die Halbnormalverteilung, die gestutzte Normalver-

teilung oder die Exponentialverteilung.73  

Abbildung 3-4:  Stochastische Effizienzgrenze  

 

Quelle: Liebe et al. (2017), S. 33. 

 
 73 Coelli et al. (2005), S. 301.   
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Ein Vorteil der SFA ist die geringere Anfälligkeit gegenüber Ausreißern, verglichen mit der 

DEA, da ein stochastischer Teil mit in die Berechnung einfließt. Ebenso können Zeitef-

fekte besser von der SFA aufgenommen werden, da durch die Zeitvariablen explizit für 

zeitliche Effekte kontrolliert wird. 

Die SFA mit ihrer hohen Flexibilität der Produktions- bzw. Kostenfunktionen erfordert je-

doch eine Vielzahl an zu schätzenden Koeffizienten, was die Freiheitsgrade der Schät-

zung bedingt und somit eine hohe Anzahl an Beobachtungen fordert. Bei der SFA ist die 

Betrachtung des Ineffizienzterms und die Annahme über dessen Verteilung teilweise 

schwierig, da gerade bei kleinen Stichproben eine klare Trennung des Ineffizienzterms 

vom Fehlerterm nicht möglich ist. Dies geht mit dem Verlust der Separierbarkeit der un-

terschiedlichen Gründe für einen Produktivitätszuwachs einher.  

Um der Problematik einer zu geringen Anzahl an Beobachtungen entgegenzuwirken, 

kann anstatt einer Panel-Analyse eine „pooled“-Variante angenommen werden. Bei die-

ser Variante wird die Zeitdimension vernachlässigt. Ebenso wird in einer „pooled“-Vari-

ante angenommen, dass alle Beobachtungen unabhängig sind.  

3.2.4 Data Envelopment Analysis (DEA) 

Bei der DEA werden Outputs und Inputs der jeweiligen Unternehmen ins Verhältnis ge-

setzt, sodass hinsichtlich der funktionalen Form zwischen Inputs und Outputs keine An-

nahmen getroffen werden müssen, das heißt, es muss keine explizite Produktionsfunk-

tion angenommen werden. Die DEA beruht auf Methoden der linearen Optimierung bzw. 

Programmierung. Sie ist somit deterministisch und es fließen keine stochastischen Feh-

lerterme ein. Die Verhältniswerte, die vom Input und Output gebildet werden, werden auf 

Werte zwischen Null und Eins bedingt, wobei ein Netzbetreiber mit einem Effizienzwert 

von Eins mit höchstmöglicher Effizienz arbeitet und somit die Effizienzgrenze abbildet. 

Da ein höchstmögliches Effizienzverhältnis aus unterschiedlichen Input- und Outputwer-

ten entstehen kann, spricht man auch von Eckpunkten auf der Effizienzgrenze. Netzbe-

treiber mit einem Effizienzwert kleiner Eins erreichen ein weniger effizientes Verhältnis 

zwischen Input und Output (siehe Abbildung 3-5 mit jeweils einem Input und zwei Out-

puts).  

Ein effizientes Verhältnis zwischen Input und Output wird erreicht, sobald technische und 

allokative Effizienz sowie Effizienz durch Skaleneffekte vorliegen. Dabei misst die techni-

sche Effizienz die Fähigkeit eines Unternehmens, gegeben der Inputs, ein Maximum an 

Output zu erlangen. Die allokative Effizienz beschreibt die Fähigkeit eines Unterneh-

mens, die Inputs in einem optimalen Verhältnis gegeben ihrer Faktorpreise zu wählen. 

Durch einen optimalen Produktionsumfang bzw. Unternehmensgröße entsteht Effizienz 

durch Skaleneffekte. Dann produziert das Unternehmen mit konstanten Skalenerträgen. 
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Produziert ein Unternehmen in einem nichtoptimalen Produktionsumfang, wird mit vari-

ablen Skalenerträgen produziert (steigenden oder fallenden).74  

Unternehmen können ihren Effizienzwert optimieren, indem sie ihr Inputniveau bei gleich-

bleibendem Output senken, entweder durch den Einsatz effizienterer Technologien oder 

die Steigerung allokativer Effizienz durch Anpassungen des Inputeinsatzes an Preise der 

Faktormärke. Ebenso kann eine Effizienzerhöhung durch die Erhöhung des Outputni-

veaus bei gegebenem Inputniveau erreicht werden, durch den Einsatz effizienterer Tech-

nologie, die Steigerung allokativer Effizienz durch Anpassung des Outputs an Preise der 

Absatzmärkte oder durch die Erhöhung des Produktionsumfanges. 

Abbildung 3-5:  Schematische Darstellung der Effizienzgrenze bei der DEA 

 

Quelle: Liebe et al. (2017), S. 30. 

Anhand der Unternehmen einer gegebenen Stichprobe können Effizienzgrenzen ermittelt 

werden. Dieses bedeutet jedoch, dass Unternehmen, die nicht in die Stichprobe fallen, 

aber Teil der Grundgesamtheit sind, gegebenenfalls oberhalb der ermittelten Effizienz-

grenze liegen. Dies wird auch als Selektionseffekt bezeichnet, der bei allen stichproben-

basierten Verfahren auftreten kann. Ebenso können Netzbetreiber mit unplausiblen Input- 

und Outputwerten eine Grenze aufspannen, die für die übrigen Betreiber nicht realisier-

bar ist. Aufgrund von Mess- und Datenfehlern oder falschen Angaben können somit Aus-

reißer entstehen, gegenüber denen die DEA nicht robust ist. Um dem entgegenzuwirken, 

können Sensitivitätsanalysen vorgenommen werden, in der Ausreißer gesondert betrach-

tet oder völlig herausgenommen werden.  

Ein Vorteil der DEA ist, dass keine explizite Produktions- oder Kostenfunktion angenom-

men werden muss, da lediglich Verhältnisse zwischen Input und Output untersucht wer-

den. Einzig müssen Annahmen über Skalenerträge getroffen werden, das heißt Annah-

men über das Verhalten der Outputmenge gegenüber einer Veränderung der Inputmen-

 
 74 Siehe Coelli et. al (2005), S. 52ff und S. 58. 
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gen. Diese werden in Tabelle 3-2 beleuchtet, wobei 𝑓(𝑥1, 𝑥2) eine beliebige Produktions-

funktion für einen Output mit zwei Inputs 𝑥1 und 𝑥2 darstellt und 𝜆 jeweils die Veränderung 

der Input- und Outputmengen.  

Tabelle 3-2:  Einfluss von Skalenerträgen auf Vergleichbarkeit von Unternehmen bei 

der DEA 

 Annahme über Skalenerträge Einfluss auf Effizienzwerte 

𝒇(𝝀𝒙𝟏, 𝝀𝒙𝟐)
= 𝝀𝒇(𝒙𝟏, 𝒙𝟐) 

Konstante Skalenerträge Größe des Netzbetreibers hat keinen Einfluss 

𝒇(𝝀𝒙𝟏, 𝝀𝒙𝟐)
≥ 𝝀𝒇(𝒙𝟏, 𝒙𝟐) 

Nichtfallende Skalenerträge Kleine Netzbetreiber werden nur mit kleinen 
Netzbetreibern verglichen, große hingegen mit 
allen 

𝒇(𝝀𝒙𝟏, 𝝀𝒙𝟐)
≤ 𝝀𝒇(𝒙𝟏, 𝒙𝟐) 

Nichtsteigende Skalenerträge Große Netzbetreiber können nur mit großen 
Netzbetreibern verglichen werden, kleine hin-
gegen mit allen 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Liebe et al., S. 31. 

Sollte Heterogenität bei Skalenerträgen vorliegen, kann durch die Inklusion einer zusätz-

lichen Nebenbedingung dafür gesorgt werden, dass nur Unternehmen ähnlicher Größe 

miteinander verglichen werden. 

3.2.5 Indexzahlen75 

Die Berechnung der Produktivitätsveränderung kann auf der Basis sogenannter Index-

zahlen (Index-Numbers) erfolgen. Allgemein ergibt sich die Produktivität aus dem Quoti-

enten eines Output- und eines Inputindex: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡ä𝑡 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥
 

Wird eine partielle Faktorproduktivität gemessen, so wird der Inputindex nur aus einem 

Input (z. B. Arbeit) gebildet. Zur Messung der TFP werden sämtliche Inputs herangezo-

gen. Sie gehen nach ihrer relativen Bedeutung in den Inputindex ein. Im Regulierungs-

kontext interessiert oftmals nicht nur die Produktivität zu einem bestimmten Zeitpunkt, 

sondern die Veränderung dieser Größe über die Zeit. Soll eine Veränderung der Produk-

tivität gemessen werden, so ergibt sich für die TFP:76 

(3-3) ∆𝑇𝐹𝑃 = 
𝑇𝐹𝑃𝑡

𝑇𝐹𝑃𝑡−1
= 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1

=

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1
𝐼𝑛𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1

 

 
 75 Dieser Abschnitt ist weitestgehend entnommen aus Niederprüm et al. (2020), S. 9 ff. 
 76 Müller (2009). 
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Die Veränderung der TFP lässt sich demnach aus dem Quotienten der Veränderung des 

Outputindex und der Veränderung des Inputindex zwischen zwei Zeitpunkten berechnen.  

Bei der Verwendung von Indexzahlen für die Produktivitätsmessung sind zwei wesentli-

che Punkte zu beachten: 

• Grundsätzlich fließen in die Produktivitätsmessung Mengen ein (z. B. die Anzahl der 

verteilten kWh (Output) oder die Anzahl der Arbeitsstunden (Input)). In den meisten 

Fällen lassen sich diese aber nicht numerisch beziffern bzw. sind nicht verfügbar. 

Auch können sie, bei mehr als einem Input oder Output, nur schwer oder gar nicht 

mathematisch verknüpft werden. Aus diesem Grund wird auf Wertgrößen abgestellt, 

also z. B. die (wertmäßige) Veränderung des Kapitalstocks. Da jedoch nur die Men-

gen- und nicht die Preisveränderungen in die Produktivitätsmessung eingehen sollen, 

müssen die nominalen Wertgrößen durch die Verwendung geeigneter Deflatoren in 

reale Größen umgerechnet werden.  

• Ein weiterer Punkt ist die Gewichtung von verschiedenen Inputs innerhalb der Be-

rechnung des Inputindex bzw. von verschiedenen Outputs innerhalb der Berechnung 

des Outputindex, falls mehrere Größen in die jeweilige Berechnung eingehen. Die 

Gewichtung ergibt sich als prozentualer Anteil eines Parameters an der Gesamt-

größe, z. B. inputseitig der Anteil der Arbeitskosten an den Gesamtkosten. 

Ein Vorteil der Indexzahlen ist zunächst, dass sie einfach zu berechnen und leicht repro-

duzierbar sind. Somit können mögliche Fehlerquellen besser identifiziert und eliminiert 

werden. Eine Berechnung ist sowohl mit Unternehmensdaten als auch mit aggregierten 

Daten, etwa der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR), möglich. Letztere sind 

normalerweise gut verfügbar und robust gegenüber Datenunsicherheiten. Auch besteht 

durch die oft gute Verfügbarkeit die Möglichkeit, möglichst lange Zeitreihen zu nutzen, 

um mögliche Effekte durch Konjunktur- und Investitionszyklen zu glätten. 

Ein Nachteil von Indexzahlen liegt in der fehlenden Möglichkeit, die Ursachen für Effizi-

enzgewinne gesondert zu identifizieren (allokative, technische und Skaleneffizienz sowie 

technologischer Fortschritt). Ziel von Produktivitätsmessungen auf der Grundlage von In-

dexzahlen ist es mithin „nur“, den technologischen Fortschritt zu erfassen. Indexzahlen 

bilden den technologischen Fortschritt nur dann ab, wenn angenommen werden kann, 

dass allokative, technische und Skaleneffizienz gegeben sind und diese sich nicht über 

die Zeit verändern. Bei einer Verbesserung (Verschlechterung) dieser drei Effizienzkate-

gorien wird der technologische Fortschritt somit tendenziell überschätzt (unterschätzt). 

Auch besitzt die Verwendung langer Zeitreihen z. B. aus der VGR dann einen Nachteil, 

wenn Brüche in den Erhebungsdaten vorliegen, z. B. aufgrund einer neuen Erhebungs-

systematik. 
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Die Berechnung der Veränderung der TFP kann durch verschiedene Indizes erfolgen.77 

Im Folgenden werden der Laspeyres-, Paasche-, Fisher- und Törnqvist-Index beschrie-

ben und auf ihre Eignung für die Produktivitätsmessung analysiert. Sie unterscheiden 

sich im Wesentlichen durch die Wahl der Periode, auf die die Veränderung bezogen wird. 

Ein Vorteil aller dargestellten Verfahren ist, dass bereits auf Basis von nur zwei Daten-

punkten eine Produktivitätsänderung gemessen werden kann. 

3.2.6 Laspeyres-Index, Paasche-Index und Fisher-Index 

Der Laspeyres- und der Paasche-Index sind weit verbreitet. Sie können als Mengen- oder 

Preisindex genutzt werden. Der Laspeyres-Preisindex wird beispielsweise durch das sta-

tistische Bundesamt zur Berechnung des allgemeinen Verbraucherpreisindex (VPI) ver-

wendet.78 

Zur Berechnung der Produktivitätsveränderung werden beim Laspeyres-Mengenindex 

die Preise der Basisperiode (0) der verschiedenen Inputs (Inputindex) bzw. Outputs (Out-

putindex) als Referenz herangezogen. Es ergibt sich somit eine reine Veränderung der 

Mengen, während die Preise konstant auf dem Niveau der Basisperiode gehalten wer-

den. Wenn also z. B. für den Inputindex Preise und Mengen bekannt sind, ergibt sich 

folgende Definition für den Laspeyres-Mengenindex: 

(3-4) 𝐼𝐿 = 
∑ 𝑝0

𝑛𝑞𝑡
𝑛𝑀

𝑛=1

∑ 𝑝0
𝑚𝑞0

𝑚𝑀
𝑚=1

 = 
∑  

𝑞𝑡
𝑛

𝑞0
𝑛

𝑀
𝑛=1  𝑞0

𝑛 𝑝0
𝑛

∑  𝑝0
𝑚𝑀

𝑚=1  𝑞0
𝑚  = ∑

𝑞𝑡
𝑛

𝑞0
𝑛

𝑀
𝑛=1  ∙  

𝑞0
𝑛 𝑝0

𝑛

 ∑  𝑝0
𝑚𝑀

𝑚=1  𝑞0
𝑚 = ∑

𝑞𝑡
𝑛

𝑞0
𝑛

𝑀
𝑚=1   ∙ 𝑤0

𝑛 

Mit 

𝑝0
𝑛 = Preis in der Basisperiode  

𝑝𝑡
𝑛 = Preis in der Berichtsperiode  

𝑞0
𝑛 = Menge in der Basisperiode  

𝑞𝑡
𝑛 = Menge in der Berichtsperiode 

Wie ersichtlich wird, stellt 𝑤0
𝑚 den Anteil des Inputs n am gesamten Input in der 

Basisperiode dar. Dieser Anteil wird multipliziert mit der Mengenänderung des jeweiligen 

Inputfaktors. Die Summe aller auf diese Weise gebildeten Produkte ergibt den 

Laspeyeres-Index. 

Beim Paasche-Mengenindex werden zur Berechnung der Produktivitätsveränderung 

die Preise der Berichtsperiode (t) der verschiedenen Inputs (Inputindex) bzw. Outputs 

(Outputindex) als Referenz herangezogen. Es ergibt sich somit eine reine Veränderung 

der Mengen, während die Preise konstant auf dem Niveau der Berichtsperiode gehalten 

 
 77 McLellan (2004). 
 78 Statistisches Bundesamt (2018). 
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werden. Wenn also z. B. für den Inputindex Preise und Mengen bekannt sind, wird der 

Paasche-Mengenindex wie folgt berechnet: 

(3-5)𝐼𝑃 = 
∑ 𝑝𝑡

𝑛𝑞𝑡
𝑛𝑀

𝑛=1

∑ 𝑝𝑡
𝑚𝑞0

𝑚𝑀
𝑚=1

 = 
∑  

𝑞𝑡
𝑛

𝑞0
𝑛

𝑀
𝑛=1  𝑞0

𝑛 𝑝𝑡
𝑛

∑  𝑝𝑡
𝑚𝑀

𝑚=1  𝑞0
𝑚  = ∑

𝑞𝑡
𝑛

𝑞0
𝑛

𝑀
𝑛=1  ∙  

𝑞0
𝑛 𝑝𝑡

𝑛

 ∑  𝑝𝑡
𝑚𝑀

𝑚=1  𝑞0
𝑚 = ∑

𝑞𝑡
𝑛

𝑞0
𝑛

𝑀
𝑛=1  ∙  𝑤𝑡

𝑛 

Der Term 𝑤𝑡
𝑚 stellt den Anteil des Inputs n am gesamten Input dar. Dieser Anteil wird 

multipliziert mit der Mengenänderung des jeweiligen Inputfaktors. Die Summe aller auf 

diese Weise gebildeten Produkte ergibt den Paasche-Mengenindex. 

Der Mengenindex nach Laspeyres (Paasche) zeigt somit an, wie sich die Menge geän-

dert hätte, wenn das in der Basisperiode (Berichtsperiode) geltende Preisniveau unver-

ändert auch in der Berichtsperiode (Basisperiode) herangezogen wird. 

Beide Indizes besitzen den Nachteil, dass sie ein festes Bezugsjahr für die Gewichtung 

benötigen. Somit schlagen sich Veränderungen der Inputpreise im Zeitablauf (beim Las-

peyres-Index mit zunehmendem Abstand von der Basisperiode) nicht in einer (eigentlich 

notwendigen) Änderung der Gewichtung nieder. Dadurch kann es zu Verzerrungen kom-

men. 

Der Paasche-Index zieht immer das Berichtsjahr als Gewichtungsgrundlage heran. Dies 

wiederum erschwert eine Vergleichbarkeit des Indexes zwischen den Perioden, da un-

terschiedliche Berichtsjahre und somit unterschiedliche Preisniveaus in die Berechnung 

eingehen. Der Laspeyres-Index unterschätzt den Produktivitätsfortschritt aufgrund des 

Heranziehens von Vergangenheitswerten tendenziell, während der Paasche-Index ihn 

tendenziell überschätzt.79 

Die Nachteile der beiden Indizes werden durch den Fisher-Index abgemildert, der im 

Folgenden diskutiert wird. Der Fisher-Index versucht die Nachteile des Laspeyres- und 

Paasche-Index aufzufangen, indem er das geometrische Mittel der beiden Indizes bildet. 

Für einen Inputindex nach Fisher ergibt sich somit: 

(3-6) 𝐼𝐹 = √𝐼𝐿  ∙   𝐼𝑃 = √
∑ 𝑝0

𝑚𝑞𝑡
𝑚𝑀

𝑚=1

∑ 𝑝0
𝑚𝑞0

𝑚𝑀
𝑚=1

 ∙  
∑ 𝑝𝑡

𝑚𝑞𝑡
𝑚𝑀

𝑚=1

∑ 𝑝𝑡
𝑚𝑞0

𝑚𝑀
𝑚=1

 

Der Fisher-Index ist auch als „Fisher-Ideal-Index“ bekannt, da er eine Reihe an Eigen-

schaften erfüllt.80 Diewert (1992) empfiehlt daher den Fisher-Index zur Produktivitäts-

messung.81 

 
 79 Müller (2009). 
 80 Dazu gehören z. B. die Zeitumkehrbarkeit und die Faktorumkehrbarkeit. Nähere Erläuterungen dazu 

finden sich beispielsweise in: Coelli, Rao, Battese (2002). 
 81 Diewert (1992). 
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3.2.7 Törnqvist-Index 

Der Törnqvist-Index gewichtet, wenn ein Inputindex berechnet wird, die verschiedenen 

Inputs jeweils zur Hälfte mit dem Anteil der Berichtsperiode und dem Anteil der Vorperi-

ode. Über die so gewichteten Mengenänderungen der Inputs wird das Produkt gebildet, 

der Törnqvist-Mengenindex ergibt sich also wie folgt: 

(3-7)𝐼𝑇 = ∏(
𝑞𝑡
𝑛

𝑞𝑡−1
𝑛 )

1
2
 (𝑤𝑡−1

𝑛 +𝑤𝑡
𝑛)𝑀

𝑛=1

 

Die Anteile in den Perioden 𝑤𝑡−1
𝑛 und 𝑤𝑡

𝑛 sind die Wertanteile des jeweiligen Inputs am 

Gesamtinput. Der Anteil berechnet sich für den Input n in der Periode t wie folgt: 

(3-8) 𝑤𝑡
𝑛 = 

𝑝𝑡
𝑛 𝑞𝑡

𝑛

∑ 𝑝𝑡
𝑚𝑀

𝑚=1  𝑞𝑡
𝑚 

Der Törnqvist-Index wird in der Produktivitätsmessung sehr häufig angewendet, weil er 

einfach anwendbar ist und ihm mit der Translog-Funktion eine flexible Produktionsfunk-

tion zu Grunde liegt. Der Törnqvist-Index kann deswegen als sog. superlativer Index be-

zeichnet werden. Conrad (1985) folgert daraus, dass der Törnqvist-Index „den traditio-

nellen Indizes wie Paasche, Laspeyres oder auch einem geometrischen Mittel oder letzt-

endlich Fishers idealem Index überlegen ist.“ 
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3.2.8 Gegenüberstellung der Methoden 

Die in den vergangenen Abschnitten beschriebenen Methoden besitzen verschiedene Vor- und Nachteile.  

Tabelle 3-3: Methoden zur Produktivitätsmessung 

Methode Annahmen 
Erforderlicher  
Stichprobenumfang 

Betrachtungszeitraum 
Datenanforderungen 
und -verfügbarkeit 

Gesamtbewertung 

OLS 

• Sämtliche Abweichungen zur 
Regressionsgeraden werden 
als Ineffizienzen unterstellt 

• Keine Unterscheidung in Catch-
up und Frontier-Shift 

• Durchschnittsbetrachtung 

• Relativ gering im 
Vergleich zu bei-
spielsweise SFA 

• Möglichst lange 

• Möglichst Zeitreihen über 
das gesamte Stützintervall 
für alle Input- und Outputva-
riablen 

 

• Datenerfordernis re-
lativ gering für ro-
buste Schätzungen 

• Unternehmensdaten 
vorteilhaft 

 

• Deterministische Methode 

• Keine Modellierung des Fron-
tier-Shifts 

• Keine greifbare Überlegenheit 
gegenüber anderen Methoden 

DEA  
(Malmquist) 

• Annahme über Skalenerträge 
notwendig 

• Bei Kostenmalmquist keine se-
parate Berechnung der sektora-
len Inputpreisänderungen not-
wendig 

• Gering Mindestens zwei Perioden • Datenerhebungen im 
Rahmen des Effi-
zienzvergleichs 

• Geprüfte Netzbetrei-
berdaten 

• Modellierung des Frontier-Shift 

SFA  
(Malmquist) 

• A-priori-Annahme über Zusam-
menhänge und Verteilungsfunk-
tion (Fehler/Rauschen) 

• Bei Kostenmalmquist keine se-
parate Berechnung der sektora-
len Inputpreisänderungen not-
wendig 

• Große Anzahl an 
Untersuchungs-
einheiten und Da-
ten notwendig 

• Mindestens zwei Perioden • Datenerhebungen im 
Rahmen des Effi-
zienzvergleichs 

• Geprüfte Netzbetrei-

berdaten 

• Modellierung des Frontier-Shift 

Törnqvist-In-
dex 

• Keine Unterscheidung in Catch-
up und Frontier-Shift 

• Verzerrungen bei Änderung der 
allokativen, technischen oder 

Skaleneffizienz 

• Berechnung üblicherweise auf 
Basis Bruttowertschöpfung oder 
Produktionswert als Output 

• Translog-Produktionsfunktion 

• Möglichst Netzbe-
treiberindizes oder 
umfassende Un-
ternehmenszeit-
reihen 

• Mögliche Brüche 
in den Zeitreihen 
müssen beachtet 

werden 

• Möglichst langes Stützinter-
vall (Glättung längerer Inves-
titionszyklen bei den Ener-
gienetzen aufgrund langlebi-
ger Anlagengüter) 

 

• Veröffentlichungen 
des Statistischen 
Bundesamtes und/ 
oder Daten der Netz-
betreiber 

• Berechnung auf Ba-
sis Bruttowertschöp-
fung oder Produkti-

onswert 

• Frontier-Shift unter Annahme 
unveränderter technischer, allo-
kativer und Skaleneffizienz 

• Methode vergleichsweise ein-

fach und nachvollziehbar 

• International gebräuchlich 
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3.2.9 Fazit zur Methodenauswahl 

Die Auswahl der geeigneten Methodik sollte vor dem Hintergrund der jeweiligen Gesamt-

konstellation in Hinsicht auf die verfügbaren Daten, die Datenqualität und den Betrach-

tungszeitraum erfolgen. SFA und DEA sind explizite Methoden zur Bestimmung des Fron-

tier-Shifts, während der Törnqvist-Index durch seine relativ einfache Berechnung und 

Nachvollziehbarkeit Vorteile besitzt. 

3.3 Überprüfung der bisherigen methodischen Ausgestaltung des Pro-

duktivitätsfaktors 

In diesem Abschnitt werden wesentliche Aspekte der bisherigen Vorgehensweise der 

Bundesnetzagentur aufgegriffen und diskutiert. Dabei werden wesentliche Diskussions-

punkte, die in der Konsultationsphase und/oder in verschiedenen Gerichtsverfahren eine 

Rolle gespielt haben, beleuchtet, um entsprechende Transparenz für die mögliche Vor-

gehensweise für die vierte Regulierungsperiode herzustellen. 

3.3.1 Regulatorische vs. handelsrechtliche Daten 

Der Törnqvist-Index wurde für die dritte Regulierungsperiode auf einer handelsrechtli-

chen Basis berechnet, während der Malmquist-Index auf den kalkulatorischen Kosten der 

Effizienzvergleiche beruhte.  

Der Hintergrund der Berechnungen auf handelsrechtlicher Basis war u. a. Kritik aus der 

Branche, nach der Berechnungen der Veränderung der Totalen Faktorproduktivität (TFP) 

auf Basis von Daten des statistischen Bundesamtes nicht getrennt für Strom und Gas 

möglich seien.82 Die Bundesnetzagentur erhob daher entsprechende handelsrechtliche 

Daten bei den Netzbetreibern, getrennt nach Strom- und Gasnetzbetreibern.83 In der Me-

thodik der Berechnungen wurde sich dann an die Vorgehensweise von Berechnungen 

mit Daten des statistischen Bundesamtes angelehnt. Die Daten konnten dabei im We-

sentlichen den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen werden. Die Datenerhebung 

war somit für die Netzbetreiber weniger aufwendig als die umfangreichere fünfjährliche 

Erhebung zu den Effizienzvergleichen, da diese auf letztlich im Bundesanzeiger veröf-

fentlichten Daten oder deren Teilmengen beruhte. Auch wäre eine jährliche Kostenprü-

fung mit erheblich höherem Aufwand verbunden gewesen. 

 
 82 Oxera (2017b), S. 24. 
 83 Vgl. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK4-GZ/2017/BK4-17-

0004/BK4-17-0004_Beschluss_Download_bf.pdf?__blob=publicationFile&v=2,   
zuletzt abgerufen am 10.02.2022 und   
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK4-GZ/2017/BK4-17-0094/BK4-
17-0094_Beschluss_download.pdf?__blob=publicationFile&v=2,  
zuletzt abgerufen am 10.02.2022. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK4-GZ/2017/BK4-17-0004/BK4-17-0004_Beschluss_Download_bf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK4-GZ/2017/BK4-17-0004/BK4-17-0004_Beschluss_Download_bf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK4-GZ/2017/BK4-17-0094/BK4-17-0094_Beschluss_download.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK4-GZ/2017/BK4-17-0094/BK4-17-0094_Beschluss_download.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Die Bundesnetzagentur hat die Berechnungen an dieser Stelle sodann konsequent auf 

handelsrechtlichen Daten basiert, dies gilt z. B. auch für die Abschreibungen. Die einzige 

Ausnahme bildete die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung, da diese in den handels-

rechtlichen Daten nicht ausgewiesen wird. Dort werden nur ausschüttungsfähige Ge-

winne („der Jahresüberschuss“) gezeigt. 

Für den Malmquist-Index wurden dagegen die kalkulatorischen Daten aus den Effizienz-

vergleichen herangezogen. Neben den Gesamtkosten (TOTEX) erfolgte auch eine Be-

rechnung auf Grundlage der standardisierten Gesamtkosten (sTOTEX), um eine Ver-

gleichbarkeit der Kapitalkosten zu gewährleisten.  

Somit wurde in der Methodik zum einen die handelsrechtliche Welt abgebildet, zum an-

deren die kalkulatorische. Die verfügbare Datenbasis wurde so umfassend genutzt, nach-

dem sowohl von der Branche als auch von der Bundesnetzagentur die Nutzung nicht 

netzbetreiberspezifischer Daten oftmals verworfen bzw. als nicht adäquat angesehen 

wurde. So konnte eine möglichst effiziente Datenerhebung mit verschiedenen, in der Wis-

senschaft und Regulierungspraxis anerkannten Berechnungsmethoden verknüpft wer-

den. Andere, greifbar überlegene Methoden, insbesondere Berechnungen auf Basis 

volkswirtschaftlicher Indexreihen, sind in diesem Zusammenhang nicht zu erkennen. 

3.3.2 Betrachtungszeitraum 

Die Bundesnetzagentur hat bei den Berechnungen sowohl zum Törnqvist- als auch zum 

Malmquist-Index die jeweils längstmöglichen Betrachtungszeiträume herangezogen. 

Längstmöglich knüpft in diesem Fall an die Datenverfügbarkeit an. Wie oben beschrieben 

wurde bewusst eine möglichst breite Datenbasis gewählt, so dass für die Berechnung 

des Törnqvist-Index jeweils eine eigene Datenabfrage für die Bereiche Gas und Strom 

stattfand. Diese erstreckten sich auf die Jahre 2006 bis 2016 bzw. 2017. Das Jahr 2006 

wurde gewählt, weil von den Netzbetreibern ein Jahresabschluss erstmalig für das Jahr 

2006 vorzulegen war. Für das Jahr 2005 hätten somit kaum belastbare Daten vorgelegen 

bzw. die Erhebung derselben hätte zu einem hohen Aufwand für die Unternehmen ge-

führt. Für den Malmquist-Index wurden die verfügbaren Daten aus den Effizienzverglei-

chen herangezogen, zusätzlich hat eine ergänzende Datenerhebung für den Strombe-

reich stattgefunden. 

Bei der Beurteilung des Betrachtungszeitraums (oder auch Stützintervalls) zu beachten 

sind des Weiteren folgende Aspekte: 

• Da aus den Berechnungen auf Basis des Stützintervalls eine Prognose für die Zukunft 

abgeleitet werden soll, sollten zunächst die (Rahmen-)Bedingungen im Stützintervall 

denen des Prognosezeitraums ähnlich sein. Dies könnten die Jahre sein, die näher 

an der Gegenwart liegen bzw. Jahre sein, in denen möglichst die gleichen äußerli-

chen Rahmenumstände gelten wie im Prognosezeitraum. 
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• Auf der anderen Seite ist die Energiewirtschaft ein Sektor mit längerfristigen Investi-

tionszyklen. Wird nur ein (zu) kurzer Zeitabschnitt gewählt, so besteht die Gefahr, 

dass diese Zyklen nicht sachgerecht berücksichtigt werden. Daher sollte grundsätz-

lich ein möglichst den Investitionszyklen nahekommender, langer Zeitraum betrachtet 

werden. 

• Bei der Wahl des Stützintervalls ist auch die Datengüte zu berücksichtigen. Die Daten 

sollten für alle verwendeten Jahre belastbar sein.  

• Sehr lange Zeitreihen (d. h. über Jahrzehnte) sind auf Unternehmensebene zumeist 

(und auch in der hier betrachteten dritten Regulierungsperiode) nicht verfügbar. Nur 

Daten von Statistikbehörden reichen u. U. sehr weit zurück. Diese beinhalten aller-

dings wiederum die Gefahr von Strukturbrüchen in den Daten z. B. aufgrund geän-

derter Erhebungsmethoden. 

Bei der Auswahl des Stützintervalls für die dritte Regulierungsperiode musste die Bun-

desnetzagentur diesen zum Teil widerstrebenden Aspekten gerecht werden. Durch die 

Auswahl des Stützintervalls konnte zum einen von relativ ähnlichen Rahmenbedingun-

gen ausgegangen werden, zum anderen wurde ein möglichst langer Zeitraum auf Basis 

valider Daten gewählt, um Konjunkturzyklen bestmöglich abzubilden. 

3.3.3 Mittelwertbildung 

Eine weitere Problematik stellte sich bei der Mittelwertbildung innerhalb der Methoden 

Törnqvist und Malmquist. Dies betrifft zunächst die Frage, ob bei der Ergebnisaggrega-

tion das arithmetische oder das geometrische Mittel anzuwenden ist.  

„Das arithmetische Mittel […] ist gleich der Summe aller Beobachtungen, geteilt durch 

die Anzahl dieser Beobachtungen. Es dient zur repräsentativ-nivellierenden Mittelung (In-

formationsverdichtung) für mehrere bis zahlreiche nicht zu heterogene Beobachtun-

gen.“84 

Das geometrische Mittel dagegen wird bei relativen Änderungen der Merkmalsausprä-

gungen (z. B. Wachstums-, Zuwachsraten, Produktionssteigerungen) berechnet.85 Das 

geometrische Mittel ist dabei stets kleiner als oder gleich dem arithmetischen Mittel.86  

Auch die Reihenfolge der Aggregation kann eine Rolle bei der Mittelwertbildung spielen. 

Setzt sich ein für eine bestimmte Periode berechneter Wert aus unterschiedlichen Ein-

zelindizes zusammen, ergeben sich zwei Möglichkeiten, wie Abbildung 3-6 zeigt. 

 
 84 Sachs und Hedderich (2009), S. 74. 
 85 Sachs und Hedderich (2009), S. 82. 
 86 Für eine ausführlichere Diskussion mit einer Beispielrechnung siehe Niederprüm, Stronzik und Wissner 

(2020), S. 90 ff. und Liebe et al. (2017), S. 40 ff. 
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Abbildung 3-6:  Mittelwertbildung von zusammengesetzten Indexreihen 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Aggregation der Veränderungsraten (x, y, z bzw. a, b, c) kann, wie das Beispiel für 

die Berechnung der Totalen Faktorproduktivität (TFP) zeigt, sowohl in horizontaler als 

auch in vertikaler Weise erfolgen. Bei der horizontalen Vorgehensweise wird für jedes 

Jahr ein TFP-Wert gebildet (im Beispiel TFP (1); Output dividiert durch Input) und die so 

errechneten Werte mathematisch gemittelt. Im Beispiel ist dies also ein Mittelwert aus 

der Reihe: x/a; y/b; z/c. 

Bei der vertikalen Vorgehensweise (TFP 2) werden die einzelnen Indexreihen (in diesem 

Fall Output bzw. Input) über die Jahre gemittelt (x; y; z bzw. a; b, c) und anschließend 

dividiert. Es lässt sich zeigen, dass bei der Wahl des geometrischen Mittels kein Unter-

schied im Ergebnis besteht. Bei der Wahl des arithmetischen Mittels hingegen können 

die Werte abweichen. Bei der grundsätzlichen Wahl des geometrischen Mittels spielt die 

Reihenfolge der Mittelwertbildung also keine Rolle.  

Im Bereich des Malmquist-Indexes stellt sich die Frage, wie die Ergebnisse der verschie-

denen Methoden (SFA und DEA) aggregiert werden. Auch hier wurden im Laufe der Ver-

fahren der dritten Regulierungsperiode verschiedene Vorschläge gemacht. 

Die Mittelwertbildung beim Malmquist-Index zur Verdichtung der Einzelergebnisse folgt 

einer konsistenten Logik.87 Analog dem Effizienzvergleich werden vier Grundspezifikati-

onen gerechnet (SFA und DEA jeweils mit standardisierten und nicht standardisierten 

Kosten). Die Ermittlung des Frontier-Shifts erfolgt dabei jeweils auf Basis der Einbezie-

hung zweier benachbarter Perioden t und t+1. Gemäß der Logik des Malmquist-Indexes 

kann der Frontier-Shift zum einen auf Basis der Vergleichsparameter der ersten Periode 

t oder auf Basis der Periode t+1 ermittelt werden. Beim ersten Fall dienen die Outputpa-

rameter von Periode t als Referenztechnologie und beim zweiten Fall die der Periode t+1.  

Es werden mithin acht Spezifikationen je Frontier-Shift gerechnet. Diese müssen nun zu 

einer Zahl für die Produktivitätsänderung zwischen t und t+1 verdichtet werden. Die Mit-

telwertbildung hin zum Xgen erfolgt vierstufig:  

 
 87 Vgl. nachfolgend Liebe et al (2017), S. 64ff. 
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1. Für jede der acht Spezifikationen: Der Malmquist-Index für eine Spezifikation weist 

unternehmensindividuelle Werte für den Frontier-Shift aus. Diese werden mittels ei-

nes ungewichteten arithmetischen Mittels zu einer Zahl je Spezifikation zusam-

mengefasst, da es sich um eine Aggregation über den Querschnitt aller Netzbetreiber 

handelt und alle Netzbetreiber mit dem gleichen Gewicht in die Betrachtungen einge-

hen sollen. Der Beitrag eines Unternehmens zum technischen Fortschritt des Sektors 

ist unabhängig von der Größe eines Unternehmens. Eine Größengewichtung wäre 

nur dann sachgerecht, wenn nachgewiesen werden könnte, dass der Frontier-Shift 

mit der Unternehmensgröße korreliert. 

2. Für gleiche Spezifikationen unterschiedlicher Vergleichsperioden: Um die beiden Pe-

riodenwerte einer Grundspezifikation (DEA oder SFA jeweils mit TOTEX oder sTO-

TEX) zu aggregieren, wird analog dem Vorgehen beim Malmquist-Index das geomet-

rische Mittel verwendet. Der Malmquist-Index verwendet diese Form, um die beiden 

Ergebnisse für die Vergleichsparameter der beiden Perioden zu einer Größe zu ver-

dichten, da ex ante nicht bestimmt werden kann, welcher der beiden Ansätze überle-

gen ist.88  

3. In einem dritten Schritt werden nun die vier Grundspezifikationen mittels eines unge-

wichteten arithmetischen Mittels zu einer Zahl je Frontier-Shift verdichtet. Dies folgt 

der Überlegung, dass alle vier Ansätze der Grundspezifikation jeweils ihre spezifi-

schen Vor- und Nachteile aufweisen, wobei keine eindeutige Vorteilhaftigkeit einer 

Spezifikation bestimmbar ist.89 Diese Argumentation wird auch vom Bundesgerichts-

hof unterstützt.90 Entgegen der Ermittlung der individuellen Effizienzwerte nach § 12 

Abs. 3 und 4a ARegV bestehe beim Xgen kein besonderes Schutzbedürfnis, da keine 

individuellen Effizienzvorgaben ermittelt werden, sondern der technische Fortschritt 

für den gesamten Sektor. 

4. Die so verdichteten Ergebnisse der verschiedenen Frontier-Shifts bilden eine Zeit-

reihe, wie sich der Frontier-Shift über die Zeit entwickelt hat. Daher werden – analog 

dem Vorgehen beim Törnqvist-Index – die Ergebnisse mittels des geometrischen 

Mittels zu einer Endgröße zusammengefasst.  

3.3.4 Validierungsverfahren 

Die Ergebnisse der Berechnung des generellen sektoralen Produktivitätsfortschritts kön-

nen auf unterschiedliche Weise validiert werden. Es existiert daher nicht nur eine einzige 

(richtige) Validierungsmethode. 

Zunächst ist festzustellen, dass durch die Wahl zweier Berechnungsmethoden 

(Törnqvist- und Malmquist-Index) bereits die Möglichkeit genutzt wurde, die Ergebnisse 

 
 88 Vgl. z. B. Bogetoft und Otto (2011), S. 43. 
 89 Vgl. z. B. Liebe et al. (2017), S. 55. 
 90 Vgl. Bundesgerichtshof (2020), insbesondere Rn. 121. 
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entsprechend einzuordnen. Die Bundesnetzagentur hat im Rahmen der Festlegungen für 

die dritte Regulierungsperiode im Strom- und Gassektor sowohl mit kalkulatorischen als 

auch mit handelsrechtlichen Daten gerechnet, was  zur Plausibilität und Robustheit der 

Ergebnisse beiträgt. 

Des Weiteren wurden während der Verfahren verschiedene Vorschläge für die Validie-

rung der Ergebnisse vorgetragen. Im Folgenden wird auf einzelne dieser Verfahren noch-

mals eingegangen und ihre Vor- und Nachteile aufgezeigt. 

Eine Möglichkeit der Validierung besteht darin, die Entwicklung der betrachteten Jahre 

grafisch darzustellen und den ablesbaren Trend fortzuführen. Somit kann für die nahe 

Zukunft ein Wert ermittelt werden, der sich mit dem ermittelten Xgen-Wert vergleichen 

lässt. In diesem Beispiel erfolgt die Bildung des Xgen jährlich mittels Törnqvist-Index (vgl. 

dazu auch Abschnitt 5.2.6 ). In Abbildung 3-7 ist dies für den Stromsektor sichtbar. 

Abbildung 3-7:  Entwicklung des Xgen im Stromsektor 

 

 

Die eingezeichnete rote Trendlinie (polynomische Funktion 2. Grades) bildet dabei die 

Entwicklung des gesamten Zeitraumes ab. Würde man sie nach der abgebildeten Formel 

weiterführen, ergäbe sich für das Jahre 2018 ein Xgen von 0,98 %. Dieser Wert liegt 

etwas oberhalb der Festlegung von 0,9 %. 

Der Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit, aufgrund der Vergangenheitswerte eine 

Prognose für die Zukunft abzugeben. Allerdings muss jeweils die passende Funktion ge-
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funden werden. In diesem Beispiel verfügt eine polynomische Funktion mit quadrati-

schem Fit über ein relativ hohes R2. Allerdings sind auch andere Funktionen denkbar, die 

zu anderen Ergebnissen führen würden.91 Dieser Ansatz basiert somit auf der Annahme, 

dass der für das Stützintervall gefundene funktionale Zusammenhang auch in der Zukunft 

gültig ist. Näher an der Gegenwart liegende Werte werden somit besser prognostiziert. 

Insbesondere bei nichtlinearen Zusammenhängen wie in der obigen Abbildung ist dies 

oft nicht unproblematisch, Obwohl also nach der gewählten Funktion der Xgen für die 

nächsten Jahre (wieder) positiv zu werden scheint, kann dies nur ein Anhaltspunkt sein. 

Eine weitere Möglichkeit zur Validierung besteht in der Berechnung der Prognosegüte. 

Dabei wird das Intervall vorhandener Beobachtungen in ein Stütz- und ein Prognosein-

tervall unterteilt, wobei alle Beobachtungen in der Vergangenheit liegen. Für das Stützin-

tervall wird analog Abbildung 3-7 ein funktionaler Zusammenhang für den Verlauf des 

Xgen über die Zeit geschätzt. Die Ergebnisse dieser Schätzung dienen dann zur Bestim-

mung der Prognosegüte. Dabei wird evaluiert, wie gut die Schätzung für das Stützintervall 

auch für das Prognoseintervall passt bzw. wie hoch die Schätzfehler sind. Je höher diese 

Fehler sind, desto geringer ist tendenziell die Prognosegüte. Somit kann festgestellt wer-

den, wie gut bzw. genau die Vorhersage war. Diese Methode besitzt den Vorteil, dass 

auf tatsächlich vorhandene Daten aufgebaut werden kann. 

Auf der anderen Seite müssen auch für diese Methode jährliche Berechnungen des Xgen 

erfolgen. Je kürzer die für die Prognose verwendeten Zeitreihen sind, desto eher ist die 

Methode anfällig für Ausreißer. Diese Anfälligkeit ist höher als im vorhergehenden Bei-

spiel, da der vorhandene Zeitraum noch einmal in zwei Zeitintervalle unterteilt wird, so 

dass sich ceteris paribus die Beobachtungsanzahl für die Ableitung des funktionalen Zu-

sammenhanges für Xgen noch einmal reduziert. Hierfür werden nur die Beobachtungen 

des Stützintervalls verwendet. Es ist vielmehr zu erwarten, dass ein möglichst langer Be-

trachtungszeitraum die besten Ergebnisse liefert. 

Es zeigt sich allerdings, dass der für die 3. Regulierungsperiode bestimmte Xgen für den 

Gasbereich in Höhe von 0,49 % insofern niedrig ausgefallen ist, als dass der Wert für die 

Jahre 2017 bis 2021 (Törnqvist-Index) auf Basis der jetzt zur Verfügung stehenden Daten 

mit 1,28 % wesentlich höher ausfällt. 

Als Validierungsverfahren kann bei Stichprobenerhebungen auch ein Signifikanztest ein-

gesetzt werden, der Aufschluss gibt, ob ein Ereignis mit einer gewissen Wahrscheinlich-

keit nur zufällig aufgetreten ist. Ob eine solche Vorgehensweise auch für Vollerhebungen, 

wie bei der vorliegenden Berechnung des Xgen, sinnvoll ist, ist wissenschaftlich zumin-

dest umstritten.92 Nach Braunecker (2016)93 werden bei einer Voll- oder Totalerhebung 

„alle Mitglieder der Grundgesamtheit in die Erhebung miteinbezogen. […] Wenn man 

 
 91  Ein durchgeführter Ramsey-Reset-Test ergibt keine Überlegenheit des quadratischen Modells. 
 92 Vgl. z. B. Behnke (2005). 
 93 Braunecker (2016), S. 39 
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wirklich ALLE Teile der Grundgesamtheit erreicht, erzielt eine Vollerhebung immer ge-

nauere Resultate als eine Stichprobe. Man braucht sich keinerlei Gedanken über Reprä-

sentativität oder eine Hochrechnung von Ergebnissen zu machen: Die Ergebnisse der 

Vollerhebung stellen ja ein vollkommenes Abbild der Grundgesamtheit dar.“  

Signifikanztests können aber im Einzelfall sinnvoll sein, falls man den erhobenen Daten 

nicht vollständig vertraut (z. B. aufgrund von Messfehlern) oder die Grundgesamtheit 

nicht vollständig erreicht wird. 

3.4 Zwischenfazit 

Wie gezeigt, existieren also unterschiedliche Möglichkeiten, Ergebnisse zu validieren. 

Konkrete Validierungen zum Malmquist-Index der vierten Regulierungsperiode sind in 

Abschnitt 6 aufgeführt, zum Törnqvist-Index finden sich diese im Anhang. Dort werden 

die Ergebnisse von Sensitivitätsrechnungen für die Variation des Outputparameters und 

unterschiedlicher Mittelwertbildungen aufgeführt. Ebenfalls erfolgt eine Prognose aus 

dem Trend der vorliegenden Jahre sowie eine Betrachtung verschiedener Zeiträume für 

das Stützintervall. Es zeigt sich, dass die Festlegung für die dritte Regulierungsperiode 

im Gasbereich als sehr konservativ einzuschätzen ist, da die tatsächliche Entwicklung 

des Xgen weit höher verlief. Wie auch konkret in Abschnitt 4 für einzelne Bestandteile 

des Xgen diskutiert, erfolgte die Festlegung des Xgen nach dem Stand der Wissenschaft. 

Eine greifbar überlegene Methodik ist nicht erkennbar. 
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4 Ermittlung der gesamtwirtschaftlichen Bestandteile nach § 9 

ARegV 

Die gesamtwirtschaftlichen Bestandteile des Xgen nach § 9 ARegV werden residual über 

die Änderungsrate des Verbraucherpreisindexes (VPI) ermittelt. Dies leitet sich aus fol-

genden Überlegungen ab:94 

Im Wettbewerb gilt, dass die Änderung der Outputpreise (∆𝑃𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡,𝑡) der Änderung der 

Inputpreise (∆𝑃𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡) abzüglich des technischen Fortschritts (∆𝑇𝐹𝑡) entspricht:  

(4-1) ∆𝑃𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡.𝑡 = ∆𝑃𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡 − ∆𝑇𝐹𝑡. 

In der Gesamtwirtschaft (GW) entspricht die Änderung der Outputpreise der Inflation, 

ausgedrückt als Änderung des Verbraucherpreisindexes: 

(4-2) ∆𝑃𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡,𝑡
𝐺𝑊 = ∆𝑉𝑃𝐼𝑡. 

Werden diese Zusammenhänge für den Xgen im deutschen Kontext verwendet, folgt 

(4-3) 𝑋𝐺𝑒𝑛,𝑡 = (∆𝑇𝐹𝑡
𝑁𝑒𝑡𝑧 − ∆𝑇𝐹𝑡

𝐺𝑊) + (∆𝑃𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡
𝐺𝑊 − ∆𝑃𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡

𝑁𝑒𝑡𝑧 ) 

                           = (∆𝑇𝐹𝑡
𝑁𝑒𝑡𝑧 − ∆𝑃𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡

𝑁𝑒𝑡𝑧 ) + ∆𝑉𝑃𝐼𝑡. 

Diese Vereinfachung kann unter der Annahme vorgenommen werden, dass die Gesamt-

wirtschaft in Deutschland wettbewerblich organisiert ist. Die Vereinfachung dient vor al-

lem der Vermeidung von Fehlerquellen, die unter Umständen bei der separaten Ermitt-

lung der beiden Einzelbestandteile auftreten, der Änderungsrate der gesamtwirtschaftli-

chen Einstandspreise sowie die Rate des technischen Fortschritts für die Gesamtwirt-

schaft. Während die Ermittlung der Änderungsrate der totalen Faktorproduktivität auf ge-

samtwirtschaftlicher Ebene noch relativ unumstritten ist, gibt es keinen deutschlandwei-

ten Indikator für die Abbildung der Inputpreise.  

Die Anwendung der Residualmethode wurde im Rahmen der Gerichtsverfahren zu den 

Festlegungen des Xgen für die dritte Regulierungsperiode kritisiert. Insbesondere ent-

spreche das gewählte Vorgehen nicht dem Stand der Wissenschaft und verstoße gegen 

§ 9 Abs. 1 ARegV, weswegen ein sogenannter Differenzenansatz verwendet werden 

solle, der die beiden Bestandteile separat ermittele. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die 

Annahme vollkommener Konkurrenz für die deutsche Volkswirtschaft.95 

Sowohl der Bundesgerichtshof als auch das Oberlandesgericht Düsseldorf haben jedoch 

die Residualmethode als nicht zu beanstandende Vorgehensweise eingestuft.96 So sei 

das gewählte Vorgehen mit § 9 Abs. 1 und 3 S. 1 ARegV vereinbar und rekurriere auf 

 
 94 Vgl. nachfolgend Liebe et al. (2017), S. 44ff. 
 95 Vgl. z. B. Oberlandesgericht Düsseldorf (2022), insbesondere S. 15ff. 
 96 Siehe Bundesgerichtshof (2021), insbesondere Rn. 39 sowie Oberlandesgericht Düsseldorf (2022), ins-

besondere S. 33. 
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wissenschaftlich anerkannte Zusammenhänge. Eine systematische Verzerrungswirkung 

sei nicht feststellbar. Der vom Oberlandesgericht Düsseldorf beauftragte Sachverstän-

dige spricht im Zusammenhang mit dem von der Branche geforderten Differenzenansatz 

von einer „vermeintlichen“ Kompensationswirkung in Hinblick auf mögliche Fehlerquel-

len.97 Da eine Überlegenheit des Differenzenansatzes nicht vorhanden sei, sieht der 

Bundesgerichtshof den Verzicht auf eine Plausibilisierung der Ergebnisse der Residual-

methode durch den Differenzenansatz zudem als zulässig an.98 

In Hinblick auf die Annahme der Wettbewerblichkeit für die Gesamtwirtschaft urteilt der 

Bundesgerichtshof, dass perfekter Wettbewerb nicht erforderlich sei. Vielmehr sei es hin-

reichend, wenn die Wettbewerbsintensität und die allokative Ineffizienz in der Gesamt-

wirtschaft unverändert geblieben seien.99 

Obwohl die Residualmethode seitens der Gerichte uneingeschränkt bestätigt wurde, wer-

den die zwei wesentlichen inhaltlichen Kritikpunkte der Branche im Rahmen dieses Gut-

achtens noch einmal aufgenommen und diskutiert. In Abschnitt 4.1 wird der Stand der 

Wissenschaft anhand der Literatur und der internationalen Regulierungspraxis erörtert. 

Anschließend wird die Annahme der Wettbewerblichkeit für die deutsche Volkswirtschaft 

auf Basis gängiger Wettbewerbsindikatoren kritisch hinterfragt. In Abschnitt 4.3 erfolgt 

eine empirische Validierung, indem die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes (Resi-

dualmethode) der Differenz aus gesamtwirtschaftlicher Inputpreisentwicklung und dem 

gesamtwirtschaftlichen technischen Fortschritt (Differenzenmethode) unter Verwendung 

von Daten aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung von Destatis gegenüberge-

stellt wird. Abschließend wird ein kurzes Zwischenfazit gezogen. 

4.1 Stand der Wissenschaft 

4.1.1 Wissenschaftliche Literatur  

Die Annahme vollkommener Konkurrenz und daraus folgender gesamtwirtschaftlicher 

Zusammenhänge, wie sie im Rahmen der Residualbetrachtung erfolgt, ist Bestandteil 

vieler wissenschaftlicher Abhandlungen und somit Stand der Wissenschaft. So geben 

z. B. Jafari und Britz (2018) einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung bei 

rechenbaren Allgemeinen Gleichgewichtsmodellen zur Abbildung gesamtwirtschaftlicher 

Zusammenhänge. Im Kontext dieser Computable General Equilibrium (CGE-) Modelle ist 

vollkommener Wettbewerb die Grundvariante für die Abbildung der meisten Sektoren. 

Nur in ausgewählten Sektoren, auf denen in der Regel der Fokus der Betrachtung liegt, 

 
 97 Vgl. von Auer (2019), S. 54. 
 98 Vgl. Bundesgerichtshof (2021), insbesondere Rn. 44. 
 99 Vgl. Bundesgerichtshof (2021), insbesondere Rn. 43. 
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wird unvollkommener Wettbewerb modelliert. Ein ähnliches Bild zeichnen Robson et al. 

(2018), die einen Überblick über CGE-Modelle im Transportsektor geben.  

Die Annahme vollkommener Konkurrenz bildet zudem die Grundlage für die Ableitung 

der Formel für den Xgen in Bernstein und Sappington (1999). In Formel (2.6) weisen die 

Autoren explizit auf den Zusammenhang hin, dass sich bei vollkommener Konkurrenz die 

Änderung der Outputpreise aus der Differenz der Änderung der Inputpreise und der Rate 

des technischen Fortschritts ergibt. Diese Formel bildet dabei den Ausgangspunkt für die 

weiteren Ausführungen der Autoren, in denen sie letztendlich die bekannte Formel für 

den Xgen ableiten, der sich aus einem Produktivitäts- und einem Inputpreisdifferenzial 

zwischen reguliertem Sektor und der Gesamtwirtschaft ergibt.100 Allerdings weisen die 

Autoren auch daraufhin, dass die Differenzialbetrachtung nur erforderlich ist, wenn die 

Kostenbasis des regulierten Unternehmens mit einem gesamtwirtschaftlichen Output-

preisindex inflationiert wird. Bernstein und Sappington (1999, S. 9) führen dazu aus:101 

„Wenn also die Preise eines regulierten Unternehmens anfänglich so festgelegt werden, 

dass kein (außergewöhnlicher) Gewinn erzielt wird, und wenn die Preise des Unterneh-

mens anschließend um eine Rate geändert werden müssen, die der Differenz zwischen 

der Rate, mit der seine Inputpreise steigen, und seiner Produktivitätssteigerung ent-

spricht, dann wird das regulierte Unternehmen weiterhin keinen extranormalen Gewinn 

erzielen, genau wie auf einem wettbewerbsorientierten Markt.” 

Daraus folgt ferner, dass, wenn die Kostenbasis eines regulierten Unternehmens mit ei-

nem sektoralen Inputpreisindex inflationiert wird, der Xgen allein der Rate des sektoralen 

technischen Fortschritts entspricht. Eine Differenzialbetrachtung ist daher auch nach 

Bernstein und Sappington obsolet, wenn die Kostenbasis des regulierten Unternehmens 

mit einem sektoralen Inputpreisindex inflationiert wird.102 

4.1.2 Internationale Regulierungspraxis 

Nachfolgend werden mit den Niederlanden, Österreich und dem Vereinigten Königreich 

drei Beispiele aus der internationalen Regulierungspraxis betrachtet, die ebenfalls einen 

generellen X-Faktor im Rahmen der Regulierung der Energienetze anwenden. Es wird 

untersucht, inwiefern dort ähnliche Zusammenhänge für den Xgen verwendet werden, 

wie dies in Deutschland durch die Residualbetrachtung erfolgt. 

 
100 Siehe Formel (2.11) in Bernstein und Sappington (1999). 
101 Eigene Übersetzung. 
102 Dieser Aspekt hat zwar für Deutschland keine unmittelbare Relevanz, da die Kostenbasis mit dem VPI 

inflationiert wird. Allerdings ist er wichtig für die Ableitung möglicher Kongruenzen bei der Betrachtung 
von Beispielen der internationalen Regulierungspraxis in Abschnitt 4.1.2. 
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4.1.2.1 Niederlande 

In den Niederlanden erfolgt eine analoge Handhabung von Strom- und Gasnetzen. Die 

Kostenbasis wird während einer Regulierungsperiode mittels der Differenz aus Verbrau-

cherpreisindex und einem X-Faktor inflationiert. Zur Ermittlung des X-Faktors wird ein 

Yardstick-Ansatz verwendet, wobei die Preise bzw. Erlöse durch einen Bezug zu den 

Durchschnittskosten des Sektors festgelegt werden. Dabei werden die Erlöse je Output-

einheit betrachtet. Bei Strom werden die Outputparameter Anschlussleistung (in kW), die 

Menge der verteilten Strommenge (in kWh) und die Anzahl der Kunden betrachtet. Bei 

Gas sind die Kapazität der Anschlüsse (in Kubikmeter Gas pro Stunde und Jahr) und die 

Anzahl der Kunden die relevanten Outputs.103  

Die Ermittlung des X-Faktors in den Niederlanden folgt folgender in vereinfachter Form 

dargestellten Systematik:104 

1. In einem ersten Schritt werden für jeden Netzbetreiber auf Basis der tatsächlichen 

Outputmengen und der Tarife die tatsächlichen Erlöse im Basisjahr ermittelt. 

2. Im zweiten Schritt werden für jeden Netzbetreiber die erwarteten effizienten Kosten 

für das letzte Jahr der kommenden Regulierungsperiode (Zieljahr) berechnet. Zu-

nächst werden hierzu für jeden Netzbetreiber die Kosten für das Basisjahr berechnet, 

wobei der WACC der kommenden Regulierungsperiode zugrunde gelegt wird. An-

schließend wird über alle Netzbetreiber ein Durchschnitt für die einzelnen Outputpa-

rameter gebildet, wobei die Summe der Kosten über alle Netzbetreiber durch die Ge-

samtmenge eines Outputparameters aller Netzbetreiber geteilt wird. Das Mengenge-

rüst für die einzelnen Outputparameter wird dabei grundsätzlich aus dem Basisjahr 

auch ins Zieljahr fortgeschrieben. Dieser Durchschnitt stellt die effizienten Kosten pro 

Outputeinheit dar. Diese effizienten Kosten je Outputeinheit sind für alle Netzbetreiber 

gleich. Zur Ermittlung der effizienten Kosten eines individuellen Netzbetreibers wer-

den die Durchschnittswerte für den Netzsektor mit dem individuellen Mengengerüst 

des betrachteten Netzbetreibers multipliziert.  

3. Abschließend wird der X-Faktor für jeden Netzbetreiber ermittelt, der sich aus dem 

linearen Anpassungspfad zwischen seinen tatsächlichen Erlösen im Basisjahr (Schritt 

1) und den effizienten Kosten des Zieljahres (Schritt 2) ergibt. Diese X-Faktoren sind 

für jeden Netzbetreiber unterschiedlich und setzen sich aufgrund der Berechnungs-

logik aus einer individuellen Komponente und einer Sektorkomponente zusammen.  

Wie in Deutschland wird in den Niederlanden die Kostenbasis mit dem VPI inflationiert 

und es kommt ein X-Faktor zur Anwendung. Allerdings ist der Ansatz bei näherer Be-

trachtung aufgrund von Unterschieden in der Regulierungssystematik nicht unmittelbar 

 
103 Vgl. nachfolgend ACM (2021a) für Strom (insbesondere S. 30ff.), ACM (2021b) für Gas (insbesondere 

S. 27ff.) sowie ACM (2021c) für die formale Darstellung des X-Faktors. 
104 Siehe auch CEER (2020a: 20ff.). 
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mit dem deutschen Ansatz vergleichbar. So kommt in den Niederlanden ein Yardstick-

Ansatz (Bezug auf die durchschnittlichen Kosten des Sektors) zur Anwendung und die 

Kosten und Erlöse werden zur Ermittlung der effizienten Kosten auf die Outputeinheit 

bezogen. Dadurch beinhaltet der X-Faktor sowohl eine netzbetreiberspezifische (analog 

dem individuellen X-Faktor in Deutschland) als auch eine sektorweite Komponente (ana-

log dem Xgen in Deutschland). Das CEER spricht in diesem Kontext daher auch davon, 

dass der X-Faktor in den Niederlanden eher ein Preisdifferenzial als eine Produktivitäts-

vorgabe darstellt.105  

4.1.2.2 Österreich 

Auch in Österreich ist das Vorgehen bei Strom und Gas hinsichtlich des vorliegenden 

Kontextes ähnlich.106 Österreich hat eine Erlösobergrenzenregulierung, wobei die Kos-

tenbasis mittels eines sektoralen Inputpreisindexes, dem sogenannten Netzbetreiber-

preisindex, inflationiert wird. Analog dem deutschen System werden ein individueller und 

genereller X-Faktor ermittelt. Der individuelle X-Faktor wird mittels eines Benchmarkings 

bestimmt. Der generelle X-Faktor wird direkt als Änderung der sektoralen Faktorproduk-

tivität berechnet. Wurde letzterer früher mittels eines Törnqvist-Ansatzes aus Daten der 

volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ermittelt, wird neuerdings auf ökonometrische 

Verfahren auf Basis von Netzbetreiberdaten zurückgegriffen.107 Kernpunkt ist ein Ansatz 

mittels einer OLS mit Zeittrend.  

Eine Besonderheit besteht in Österreich darin, dass der Xgen allein auf die OPEX wirkt. 

Die Kapitalkosten werden über einen Kapitalkostenabgleich nicht in diese Systematik 

einbezogen. Daher wird die sektorale Faktorproduktivität als partielle Faktorproduktivität 

berechnet. Mithin basieren die Schätzungen nur auf dem OPEX. Für mögliche 

OPEX/CAPEX-Substitutionsbeziehungen wird jedoch im Rahmen von Sensitivitätsbe-

trachtungen kontrolliert.  

Der Verzicht auf eine Differenzialbetrachtung à la Bernstein und Sappington bestätigt so-

mit indirekt das Vorgehen im deutschen Kontext, da bei einer Inflationierung der Kosten-

basis mittels eines sektoralen Inputpreisindexes auch nach Bernstein und Sappington 

eine Differenzialbetrachtung obsolet ist.108 Bei einer Inflationierung der Kostenbasis mit 

einem sektoralen Inputpreisindex bestimmt sich der Xgen auch nach Bernstein und Sap-

pington somit allein aus der Rate des sektoralen technischen Fortschritts. 

 
105 Vgl. CEER (2020b: 84). 
106 Für die aktuelle Regulierungsperiode siehe E-Control (2017) für Gas und E-Control (2018) für Strom. 
107 Siehe Schmitt et al. (2017) für Gas und Stronzik und Wissner (2018) für Strom. 
108 Vgl. Abschnitt 4.1.1. 
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4.1.2.3 Vereinigtes Königreich 

Seit dem 1.4.2021 ist im Vereinigten Königreich die zweite Periode der RIIO-Regulierung 

(RIIO-2) in Kraft.109 Im Rahmen dieser Regulierung wird ein X-Faktor ermittelt, der sich 

aus zwei Größen zusammensetzt: 

• OE: Ongoing Efficiency Target und  

• RPE: Real Price Effects,  

wobei gilt 

(4-4) 𝑋 = 𝑂𝐸 − 𝑅𝑃𝐸. 

OE bildet dabei den sektoralen technischen Fortschritt ab. Wie in Abschnitt 3.1.3.1 bereits 

ausgeführt, wurden für die Bestimmung von OE vor allem unterschiedliche Produktivitä-

ten auf Basis von Daten aus der EU-KLEMS Datenbank mittels einer Törnqvist-Methodik 

berechnet. Es wurden sowohl totale Faktorproduktivitäten (u. a. mittels der Bildung von 

Vergleichssektoren)110 als auch partielle Faktorproduktivitäten (u. a. Arbeitsproduktivität) 

bestimmt. Das Stützintervall für die Berechnungen ist 1997 bis 2016. Auf Basis des durch 

diese Produktivitätsberechnungen aufgespannten Wertebereichs hat Ofgem final ein OE 

von 1,15 % für CAPEX und 1,25 % für OPEX festgelegt.111 

Der zweite Term, RPE, erfasst die über die gesamtwirtschaftliche Inflationsrate hinaus-

gehende sektorale Inputpreissteigerung. Hierzu werden verschiedene Inputpreisindexe 

herangezogen. Es erfolgt eine jährliche Anpassung während der Regulierungsperi-

ode.112 

Ferner erfolgt für RIIO-2 ein Aufschlag in Höhe von 0,2 % p.a. auf das festgelegte OE.113 

Aufgrund umfangreicher innovationsfördernder Maßnahmen während der vorhergehen-

den Regulierungsperiode RIIO-1, die durch die Netznutzer über einen Aufschlag auf die 

Netzentgelte finanziert wurden, erwartet Ofgem einen zusätzlichen technischen Fort-

schritt in dieser Höhe. 

In letzter Konsequenz ähnelt der X-Faktor im Vereinigten Königreich somit dem Vorgehen 

in Deutschland. Während OE den sektoralen technischen Fortschritt abbilden soll, erfasst 

RPE die über die gesamtwirtschaftliche Inflationsrate hinausgehende sektorale Input-

preissteigerung. Es gilt mithin: 

(4-5) 𝑂𝐸 ≈ ∆𝑇𝐹𝑁𝑒𝑡𝑧 𝑢𝑛𝑑   

 
109 Vgl. nachfolgend Ofgem (2018, 2020) und CEPA (2020a, 2020b). 
110 Dies ähnelt dem Ansatz der Bildung eines synthetischen Indexes, wie z. B. in Liebe et al. (2017), S. 

72ff. ausgeführt ist.  
111 Vgl. Ofgem (2020), S. 48. 
112 Ofgem (2020), S. 68f. listet netzbetreiberspezifische Prognosen für die Jahre bis 2026 auf.  
113 Vgl. Ofgem (2020), S. 213. 
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𝑅𝑃𝐸 = ∆𝐼𝑃𝑁𝑒𝑡𝑧 − ∆𝑉𝑃𝐼 

 

Aus (4-4) und (4-5) folgt: 

(4-6) 𝑋 = ∆𝑇𝐹𝑁𝑒𝑡𝑧 − (∆𝐼𝑃𝑁𝑒𝑡𝑧 − ∆𝑉𝑃𝐼) 

𝑋 = (∆𝑇𝐹𝑁𝑒𝑡𝑧 − ∆𝐼𝑃𝑁𝑒𝑡𝑧) + ∆𝑉𝑃𝐼  

4.2 Annahme der Wettbewerblichkeit 

In diesem Abschnitt wird die Annahme der Wettbewerblichkeit für die deutsche Volkswirt-

schaft auf Basis gängiger Wettbewerbsindikatoren kritisch hinterfragt. Es gibt eine Viel-

zahl von Indikatoren mit sehr unterschiedlichen Intentionen zur Messung von Wettbe-

werb. Die zwei wesentlichen, gängigsten und am weitesten verbreiteten Indikatoren zur 

Beantwortung der Frage im vorliegenden Kontext, ob Deutschland insgesamt als wettbe-

werblich organisierte Volkswirtschaft anzusehen ist und wie sich diese unter Umständen 

über die Zeit entwickelt hat, sind:114 

• Der Global Competitiveness Index (GCI) des Weltwirtschaftsforums sowie 

• Das World Competitiveness Yearbook (WCY) des IMD World Competitiveness 

Centers. 

Abbildung 4-1 enthält eine Auswertung der verfügbaren Informationen für den GCI für 

Deutschland. Der GCI bewertet die Wettbewerblichkeit von rund 140 Ländern auf Basis 

diverser Einzelindikatoren mittels einer Skala (Score) von 0 (kein funktionsfähiger Wett-

bewerb) und 6 (vollkommen funktionsfähiger Wettbewerb). Auf dieser Basis werden die 

Länder hinsichtlich der in diesen Ländern herrschenden Wettbewerblichkeit in eine Rang-

ordnung gebracht. Verlässliche und konsistente Daten liegen vor allem für den Zeitraum 

2006 bis 2017 vor, was durch die rotgestrichelten Linien in Abbildung 4-1 verdeutlicht ist. 

Vor 2006 sind sowohl die Angaben für den Score als auch für den Rang mit Vorsicht zu 

interpretieren, da sie auf Sekundärquellen zurückgreifen, die zwar auf das Weltwirt-

schaftsforum rekurrieren, nicht jedoch direkt von diesem stammen. Ab 2018 hat das Welt-

wirtschaftsforum seine Bewertungsmetrik für den Score auf eine Skala von 0 bis 100 

umgestellt. Aufgrund dieses Strukturbruches sind die Werte für den Score nach 2017 

nicht mehr dargestellt. Die Rangangaben stammen jedoch weiterhin vom Weltwirtschafts-

forum und sind mit den vorherigen Informationen vergleichbar.  

 
114 Vgl. Sargsyan (2017). Als Beispiel für zunächst dem Namen nach geeignete Indikatoren, die jedoch 

eine andere Intention verfolgen, seien die Harmonized Competitiveness Indicators (HCI) der Europäi-
schen Zentralbank angeführt. Die Methodik orientiert sich an der des Wechselkurskonzeptes. Die Indi-
katoren bilden daher eher relative Preis- bzw. Kostenvorteile (z. B. aufgrund vom Lohnniveau) ab, die 
ein Land auf den Weltmärkten gegenüber potenziellen Wettbewerbern besitzt. Im Fokus stehen somit 
die Absatzchancen eines Landes, inwiefern es preiswerter in Relation zu Wettbewerbern anbieten kann. 
Vgl. https://www.ecb.europa.eu/stats/balance_of_payments_and_external/hci/html/index.en.html.  

https://www.ecb.europa.eu/stats/balance_of_payments_and_external/hci/html/index.en.html
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Ab 2006 liegt Deutschland konstant in den TOP10 der betrachteten Länder. Der Score 

liegt von 2006 und 2017 konstant über 5,4, was auf einen funktionsfähigen Wettbewerb 

in Deutschland hinweist. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass Deutschland mit diesen 

Werten zwischen zwei anderen großen, ebenfalls wettbewerblich organisierten Volkswirt-

schaften liegt. Während die USA mit rund 5,6 in der Regel leicht höhere Scores aufwei-

sen, liegt Kanada mit einem Score von rund 5,3 unter den deutschen Werten. Nach einem 

leichten Rückgang bis 2009 ist der Wert für Deutschland bis 2017 wieder auf sein Niveau 

von 2006 zurückgekehrt. Die Schwankungsbreite ist als gering einzustufen und fällt im 

Vergleich zu anderen Volkswirtschaften sogar eher unterdurchschnittlich aus. So weisen 

die USA zwischen 2006 und 2017 z. B. eine Bandbreite zwischen 5,43 und 5,85 für den 

Score auf. Die Rangangaben deuten auf eine leichte Verschlechterung der Wettbewerb-

lichkeit in Deutschland nach 2017 hin.115 Insgesamt weist der GCI für Deutschland eine 

hohe Wettbewerblichkeit mit nur leichten Schwankungen in der Intensität auf. 

Abbildung 4-1: Entwicklung des Global-Competitiveness-Indexes für Deutschland 

 

Quelle: https://www.weforum.org/reports/ . 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei einer Auswertung der verfügbaren Informationen für den 

WCY. Die Bewertungssystematik bei WCY ist ähnlich wie beim GCI, allerdings basiert die 

Bewertungsmetrik durchgehend auf einer Skala von 0 (kein funktionsfähiger Wettbewerb) 

bis 100 (vollkommen funktionsfähiger Wettbewerb). Ferner gehen nur rund 70 Länder in 

die Bewertung mit ein. Verlässliche und konsistente Daten sowohl für den Score als auch 

für den Rang sind beim WCY für die Jahre von 2000 bis 2021 verfügbar. 

 
115 Dies wird auch durch die neue Bewertungsmetrik unterlegt. So ist der Score von 2018 auf 2019 von 

82,8 auf 81,8 leicht gefallen. 
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Abbildung 4-2:  Entwicklung des Indexes World Competitiveness Yearbook für 

Deutschland 

 

Quelle: https://worldcompetitiveness.imd.org/customsearch.  

In Abbildung 4-2 sind die Ergebnisse für Deutschland, dargestellt für den WCY. Von 2006 

bis 2014 weist der Index für Deutschland eine stetige Verbesserung der Wettbewerblich-

keit auf. Eine substanzielle Verbesserung des Rangs von Position 25 auf Position 6 geht 

mit einem leichten Anstieg des Scores einher. Seit 2014 hat sich die Rangposition von 

Deutschland zwar wieder substanziell verschlechtert, wobei der Score jedoch auf einem 

konstant hohen Niveau verbleibt und nur leichten Schwankungen unterworfen ist. Insge-

samt bestätigt der WCY somit die aus dem Verlauf des GCI abgeleiteten Aussagen. 

Deutschland kann als eine Volkswirtschaft mit einem funktionsfähigen Wettbewerb ein-

gestuft werden, wobei die Intensität nur leichten Schwankungen unterliegt.116 

4.3 Empirische Validierung der Residualmethode 

In diesem Abschnitt wird ein empirischer Vergleich der Residualmethode mit dem Diffe-

renzenansatz durchgeführt, indem die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes (Resi-

dualmethode) der Differenz aus gesamtwirtschaftlicher Inputpreisentwicklung und dem 

 
116 Gugler und Liebensteiner (2020), S. 11ff ziehen sowohl bzgl. des Vorherrschens eines funktionsfähigen 

Wettbewerbs als auch bzgl. der Änderung der allokativen Effizienz über die Zeit für Deutschland ein 
gegenteiliges Fazit. Die hohen Scores sowohl für den GCI als auch für den WCY sind jedoch ein ein-
deutiges Indiz für einen funktionsfähigen Wettbewerb in Deutschland. Ferner betrachten sie nicht das 
gesamte Zeitintervall seit 2006 sondern nur einen Teilausschnitt. Dadurch ziehen sie fälschlicherweise 
das Fazit, dass sich die Wettbewerbsintensität in Deutschland erhöht habe. Die geringen Schwankun-
gen in den Scores deuten vielmehr auf ein normales Rauschen einer relativ konstant verbleibenden 
Wettbewerblichkeit in Deutschland hin. 
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gesamtwirtschaftlichen technischen Fortschritt (Differenzenmethode) unter Verwendung 

von Daten aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung von Destatis gegenüberge-

stellt wird. Dies erfolgt mittels der Törnqvist-Methode und in Anlehnung an die Hauptrech-

nungen des Excel-Tools der Bundesnetzagentur auf Basis des Produktionswertes.  

Zur Berechnung des gesamtwirtschaftlichen technischen Fortschritts (∆𝑇𝐹𝑃𝑡) wird beim 

Törnqvist-Index gemäß Formel (3-3) ein Output- und ein Inputindex gebildet. Der Outpu-

tindex ergibt sich als: 

(4-7) 𝑄𝑡
𝑜 =

𝑦𝑡

𝑦𝑡−1
, mit 

𝑦𝑡: preisbereinigter Produktionswert zum Zeitpunkt t als Outputindikator.  

Wenn der Produktionswert zur Abbildung des Outputs Eingang findet, wird der Inputindex 

auf Basis der drei Faktoren Arbeit, Kapital und Vorleistungen gemäß folgender Formel 

berechnet:117 

(4-8) 𝑄𝑡
𝑖 = (

𝐿𝑡

𝐿𝑡−1
)
Ω𝐿,𝑡

∙ (
𝐾𝑡

𝐾𝑡−1
)
Ω𝐾,𝑡

∙ (
𝑉𝑡

𝑉𝑡−1
)
Ω𝑉,𝑡

,mit 

𝐿𝑡: Indikator für den Faktor Arbeit zum Zeitpunkt t, 

𝐾𝑡: Indikator für den Faktor Kapital zum Zeitpunkt t, 

𝑉𝑡: Indikator für den Faktor Vorleistungen zum Zeitpunkt t, 

𝐿𝑡: Indikator für den Faktor Arbeit zum Zeitpunkt t und 

Ω𝐿,𝑡, Ω𝐾,𝑡, Ω𝑉,𝑡: Gewichtungsfaktoren für die einzelnen Inputfaktoren zum Zeitpunkt t. 

Da es sich bei den Gewichtungsfaktoren um Wertanteile handelt, gehen nominale Grö-

ßen in die Berechnung ein. Der Gewichtungsfaktor für die Vorleistungen (Vorleistungs-

quote) ergibt sich als: 

(4-9)  Ω𝑉,𝑡 = [(
𝑛𝑜𝑚.𝑉𝑜𝑟𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡

𝑛𝑜𝑚.𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡𝑡
) + (

𝑛𝑜𝑚.𝑉𝑜𝑟𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡−1

𝑛𝑜𝑚.𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡𝑡−1
) 2⁄ ] 

Die Lohnquote gibt grundsätzlich an, welcher Anteil des Volkseinkommens auf die Ent-

lohnung des Faktors Arbeit entfällt. Bei Produktivitätsberechnungen wird üblicherweise 

die bereinigte Lohnquote verwendet, die auch die Entlohnung von Selbstständigen bein-

haltet (kalkulatorischer Unternehmerlohn).118 Unter der Annahme, dass Selbstständige 

im Durchschnitt gleich viel verdienen wie Arbeitnehmer, ergibt sich der Gewichtungsfaktor 

für Arbeit als:119 

 
117 Zur Datengrundlage sei auf Liebe et al. (2017: 70ff.) verwiesen.  
118 Vgl. z. B. Hauf (1997). 
119 Vgl. z. B. Wiegmann (2003). 
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(4-10)  Ω𝐿,𝑡 = [(

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑛𝑒ℎ𝑚𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑙𝑡𝑡
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑛𝑒ℎ𝑚𝑒𝑟𝑡

𝑛𝑜𝑚.𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑤𝑒𝑟𝑡𝑠𝑐ℎö𝑝𝑓𝑢𝑛𝑔𝑡
𝐸𝑟𝑤𝑒𝑟𝑏𝑠𝑡ä𝑡𝑖𝑔𝑒𝑡

) + (

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑛𝑒ℎ𝑚𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑙𝑡𝑡−1
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑛𝑒ℎ𝑚𝑒𝑟𝑡−1

𝑛𝑜𝑚.𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑤𝑒𝑟𝑡𝑠𝑐ℎö𝑝𝑓𝑢𝑛𝑔𝑡−1
𝐸𝑟𝑤𝑒𝑟𝑏𝑠𝑡ä𝑡𝑖𝑔𝑒𝑡−1

) 2⁄ ] ∙ (1 − Ω𝑉,𝑡), 

wobei die bereinigte Lohnquote noch mit (1 − Ω𝑉,𝑡) multipliziert wird.  

Da sich die Gewichtungsfaktoren aller drei Faktoren zu Eins summieren, ergibt sich der 

Gewichtungsfaktor für Kapital residual als: 

(4-11)  Ω𝐾,𝑡 = 1 − (Ω𝐿,𝑡 + Ω𝑉,𝑡). 

Durch Einsetzen der Formeln (4-7) und (4-8) in Gleichung (3-3) können anschließend die 

jährlichen Wachstumsraten für die gesamtwirtschaftliche Produktivität ermittelt werden.  

Die durchschnittliche jährliche Änderungsrate für den Verbraucherpreisindex kann analog 

zum Vorgehen bei der TFP auf Basis des geometrischen Mittels über das betrachtete 

Stützintervall T (in Jahren) ermittelt werden:  

(4-12) ∆𝑉𝑃𝐼𝑇 = (∏
𝑉𝑃𝐼𝑡

𝑉𝑃𝐼𝑡−1

𝑇
𝑡=1 )

1
𝑇⁄
− 1                [in % p.a.]. 

Die Berechnungen zu den gesamtwirtschaftlichen Inputpreisentwicklungen orientieren 

sich an den Empfehlungen von Liebe et al. (2017: 81ff.). Die Preisentwicklungen für die 

Vorleistungen und Kapital werden dementsprechend durch die Deflatoren für die Vorleis-

tungen (Tabelle 81000-0102 von Destatis) und das Bruttoanlagevermögen (Tabelle 

81000-0116 von Destatis) abgebildet. Zur Ermittlung der Deflatoren wird für jedes Jahr 

der nominale Werte der betrachteten Größe durch den realen Wert geteilt. Der Preis für 

das Bruttoanlagevermögen ergibt sich z. B. als: 

(4-13) 𝑝𝑡
𝐾 =

𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝐴𝑉𝑡

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝐴𝑉𝑡
. 

Der Preis für Arbeit wird durch die Arbeitsentgelte (Tabelle 81000-0110 von Destatis) und 

die geleisteten Arbeitsstunden (Tabelle 81000-0114 von Destatis) ermittelt:  

(4-14) 𝑝𝑡
𝐿 =

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑛𝑒ℎ𝑚𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑙𝑡𝑡

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑠𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡
. 

Zur Aggregation der Einzelindexe werden die gleichen Gewichte wie in Formel (4-8) ver-

wendet. Der gesamtwirtschaftliche Inputpreisindex wird somit folgendermaßen berech-

net:  

(4-15) 𝑃𝑡
𝑖 = (

𝑝𝑡
𝐿

𝑝𝑡−1
𝐿 )

Ω𝐿,𝑡
∙ (

𝑝𝑡
𝐾

𝑝𝑡−1
𝐾 )

Ω𝐾,𝑡
∙ (

𝑝𝑡
𝑉

𝑝𝑡−1
𝑉 )

Ω𝑉,𝑡
. 

Die durchschnittliche jährliche Änderungsrate für den gesamtwirtschaftlichen Inputpreis-

index kann analog zum Vorgehen bei der TFP und dem VPI auf Basis des geometrischen 

Mittels über das betrachtete Stützintervall T (in Jahren) ermittelt werden:  
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(4-16)  ∆𝑃𝑇
𝑖 = (∏

𝑃𝑡
𝑖

𝑃𝑡−1
𝑖

𝑇
𝑡=1 )

1
𝑇⁄

− 1                [in % p.a.]. 

Alternativ werden die ausgewiesenen Veränderungsraten für den gesamtwirtschaftlichen 

Inputpreisindex berechnet, indem bei den Vorleistungen anstatt des Deflators („Deflator“) 

der Erzeugerpreis (Tabelle 61241-0001 von Destatis) verwendet wird („Erzeugerpreisin-

dex“).  

 

Tabelle 4-1: Empirische Validierung der Residualmethode 

 

Veränderungsraten 2007–20211) 2007–20171) 2018–2021 

Verbraucherpreisin-

dex (ΔVPI) 

1,47 % 1,39 % 1,69 % 

Differenzenansatz 

(ΔIP-ΔTFP) 

(Deflator) 

1,88 % 1,47 % 2,99 % 

Differenzenansatz 

(ΔIP-ΔTFP) 

(Erzeugerpreisindex) 

1,94 % 1,41 % 3,42 % 

Residual- vs. Diffe-

renzenansatz 

ΔVPI-(ΔIP-ΔTFP) 

(Deflator) 

-0,40 % -0,08 % -1,30 % 

Residual- vs. Diffe-

renzenansatz 

ΔVPI-(ΔIP-ΔTFP) 

(Erzeugerpreisindex) 

-0,47 % -0,01 % -1,73 % 

 

Anmerkung: 1) Das Stützintervall startet 2006. Somit wird die erste Veränderungsrate für 2007 berechnet. 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Destatis. 

Die Ergebnisse der Gegenüberstellung von Residualmethode (ΔVPI) und Differenzenan-

satz (ΔIP-ΔTFP) sind in Tabelle 4-1 dargestellt. Für das gesamte Stützintervall liefert die 

Residualmethode vergleichbare, aber insgesamt etwas niedrigere Werte als der Diffe-

renzenansatz. Dies liegt vor allem an Entwicklungen nach 2017, wo die Inputpreise bei 
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relativ unverändertem Niveau des technischen Fortschritts stärker als der VPI gestiegen 

sind. Insbesondere in den beiden letzten Jahren, in der die Corona-Pandemie zu welt-

weiten Verwerfungen geführt hat, sind die Abweichungen zwischen Residualmethode 

und Differenzenansatz besonders signifikant. Ein ähnlicher Verlauf war auch während 

der Finanzkrise in den Jahren 2008/2009 zu beobachten, wobei sich im Anschluss die 

Abweichungen zwischen Inflation und (ΔIP-ΔTFP) wieder ausgeglichen haben, so dass 

bis 2017 die Ergebnisse der Residualmethode und des Differenzenansatzes insgesamt 

nahezu identisch sind. Die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen auf Basis des Defla-

tors und denjenigen auf Basis des Erzeugerpreisindexes für den Zeitraum 2018 bis 2021 

liegt vor allem darin begründet, dass der Erzeugerpreisindex für das letzte Jahr 2021 

einen deutlicheren Anstieg aufweist als sich dies im Deflator für die Vorleistungen wider-

spiegelt. 

Insgesamt gesehen bestätigt die Empirie die Gültigkeit des modelltheoretischen Zusam-

menhangs von Formel (4-6) und somit auch die Anwendbarkeit der Residualmethode. 

Temporär kann es zu Abweichungen zwischen beiden Termen (ΔVPI vs. (ΔIP-ΔTFP)) 

kommen. So können internationale Krisen in Relation zur Differenzenbetrachtung unter 

Umständen zu Abweichungen des VPI nach unten führen. Langfristig gleicht sich dieses 

Delta jedoch wieder aus. Abschließend sei bemerkt, dass sich dieses Delta im vorliegen-

den Fall zugunsten der Netzbetreiber auswirkt. Würde bei der Ermittlung des Xgen auf 

den Differenzenansatz zurückgegriffen werden, würde dies bedeuten, dass die Ergeb-

nisse für den generellen X-Faktor um 0,40 % (Deflator) bzw. 0,47 % (Erzeugerpreisindex) 

höher liegen würden. In diesem Sinne führt die Residualmethode somit tendenziell eher 

zu einer konservativen Abschätzung der gesamtwirtschaftlichen Komponenten bei der 

Ermittlung des Xgen.  

Da der Differenzenansatz eine Reihe von Freiheitsgraden in der konkreten Ausgestaltung 

beinhaltet, die die Robustheit der Ergebnisse negativ beeinflussen, was bei der Residu-

almethode vermieden wird, empfehlen wir weiterhin die Verwendung der Residualme-

thode.  

 

4.4 Zwischenfazit 

Die Anwendbarkeit der Residualmethode zur Darstellung der gesamtwirtschaftlichen 

Komponenten bei der Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfortschritts 

nach § 9 ARegV wurde in diesem Kapitel einer kritischen Würdigung unterzogen. Es 

konnten keine Anhaltspunkte identifiziert werden, die einer Anwendbarkeit entgegenste-

hen. 
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Sowohl der Bundesgerichtshof als auch das Oberlandesgericht Düsseldorf haben bestä-

tigt, dass die Residualmethode sachgerecht ist. Nichtsdestotrotz wurden die zwei we-

sentlichen Kritikpunkte der Branche an der Residualmethode (kein Stand der Wissen-

schaft, Annahme vollkommener Konkurrenz nicht sachgerecht für Deutschland) aufge-

griffen und noch einmal kritisch geprüft. 

Hinsichtlich des Standes der Wissenschaft wurde sowohl die Literatur als auch die inter-

nationale Regulierungspraxis betrachtet. Die Annahme vollständiger Konkurrenz ist in 

ökonomischen Analysen weiterhin weit verbreitet, insbesondere bei der Betrachtung ge-

samtwirtschaftlicher Zusammenhänge.  

Für Rückschlüsse aus der internationalen Regulierungspraxis für den deutschen Ansatz 

ist jeweils die Spezifität der verwendeten Ansätze zu beachten. Während die Niederlande 

aufgrund des Yardstick-Ansatzes und des Bezugs auf den Output in Bezug auf die Resi-

dualmethode nicht unmittelbar mit dem deutschen Ansatz vergleichbar sind, bestätigen 

Österreich und das Vereinigte Königreich tendenziell das Vorgehen in Deutschland. In 

Österreich erfolgt dies indirekt über den Verzicht auf die Differenzialbetrachtung bei einer 

Inflationierung der Kostenbasis mittels eines sektoralen Inputpreisindexes. Wie gezeigt 

werden konnte, folgt auch das Vereinigte Königreich durch die spezifische Ausgestaltung 

des X-Faktors einer ähnlichen Logik wie die Bundesnetzagentur. 

Eine Auswertung wesentlicher Wettbewerbsindikatoren bestätigt zudem die hohe Wett-

bewerblichkeit der deutschen Volkswirtschaft, wobei die Intensität nur leichten Schwan-

kungen unterworfen ist. Die Indikatoren deuten somit weder darauf hin, dass die An-

nahme vollkommener Konkurrenz für Deutschland nicht sachgerecht sei, noch dass es 

signifikante Änderungen der allokativen Effizienz über den relevanten Zeitraum seit 2006 

gab. 

Ein Vergleich von Residualmethode und Differenzenansatz auf Basis von Daten von 

Destatis zeigt darüber hinaus, dass beide Ansätze zu vergleichbaren Ergebnissen führen, 

wodurch auch empirisch die Validität der Residualmethode bestätigt werden konnte.  

Der Differenzenansatz beinhaltet bei der konkreten Ausgestaltung eine Reihe von Frei-

heitsgraden, die die Robustheit der Ergebnisse negativ beeinflussen können. Da dies 

durch die Residualmethode vermieden werden kann, empfehlen wir bei der Ermittlung 

der gesamtwirtschaftlichen Komponenten des generellen X-Faktors weiterhin die Ver-

wendung der Residualmethode.  
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5 Törnqvist-Methode 

In diesem Abschnitt wird die Törnqvist-Methode in ihrer vorliegenden Anwendung einer 

wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. Dazu werden die zugrundeliegenden Daten 

und verschiedene Einzelelemente geprüft und auf eine Veränderung beziehungsweise 

Fortentwicklung untersucht.  

Die wissenschaftliche Bewertung betrifft zwei Aspekte. Zum einen wird allgemein die 

Frage untersucht, inwiefern Daten sachgemäß sind, um den Sachverhalt bestmöglich 

abzubilden. Zum anderen wird bezüglich der Methodik auf einzelne Elemente eingegan-

gen und diese werden einer grundlegenden Prüfung unterzogen. Dabei wird dann wie-

derum, wo es möglich ist, auf die Auswahl verschiedener alternativer Datenquellen ein-

gegangen. 

5.1 Daten 

Die hier untersuchte Fragestellung beinhaltet eine Darstellung, wie Datenqualität bewer-

tet werden kann, welche Daten für den vorgesehenen Zweck vorhanden sind und wie gut 

sie sich für eine Berechnung nach der Törnqvist-Methode eignen.  

Grundsätzlich können Daten nach verschiedenen Qualitätsmerkmalen beurteilt werden, 

wie in Abbildung 5-1 ersichtlich ist. 

Abbildung 5-1:  Qualitätsmerkmale von Daten 

 

Quelle: Naumann (2007), S. 29. 
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Die Bundesnetzagentur hat für die Berechnungen des Törnqvist-Index im Wesentlichen 

zwei Datenquellen verwendet: Zum einen die Daten der Unternehmen, die aus den je-

weiligen Abfragen hervorgingen, zum anderen Indexreihen des Statistischen Bundesam-

tes. 

In Bezug auf die Glaubhaftigkeit können beide Datenquellen als einwandfrei bezeichnet 

werden. Beim Aspekt der Genauigkeit ist zu beachten, dass es sich bei den Unterneh-

mensdaten um eine nahezu vollständige Erhebung handelt, während die Daten des Sta-

tistischen Bundesamtes überwiegend auf Stichproben beruhen. Es kann davon ausge-

gangen werden, dass die Objektivität bei beiden Datenquellen in gleicher Weise gegeben 

ist, da sie letztendlich beide aus den Antworten der Unternehmen resultieren. Dasselbe 

gilt für die Reputation. 

Die übrigen Merkmale (kontextuelle und repräsentative Datenqualität sowie Zugriffsqua-

lität) spielen bei der Auswahl einzelner konkreter Datensätze eine Rolle und werden somit 

im nächsten Abschnitt 5.2 bei der jeweiligen Methodik wieder aufgegriffen, soweit dies 

hilfreich erscheint. 

5.2 Methodik 

In diesem Abschnitt wird auf Aspekte eingegangen, die, wie sich in der laufenden Regu-

lierungsperiode gezeigt hat, auf die Berechnung des generellen sektoralen Produktivi-

tätsfortschritts einen wesentlichen Einfluss besitzen. 

5.2.1 Stützintervall 

Die Ermittlung des Xgen hat gemäß § 9 Abs. 3 S. 2 ARegV unter Einbeziehung der Daten 

von Netzbetreibern aus dem gesamten Bundesgebiet für einen Zeitraum von mindestens 

vier Jahren zu erfolgen. Für die Festlegung des Xgen für die dritte Regulierungsperiode 

hat die Bundesnetzagentur für den Gasbereich den Zeitraum von 2006 bis 2016 und für 

den Strombereich von 2006 bis 2017 gewählt. 

Eine allgemeine Diskussion zum optimalen Stützintervall findet sich bereits in Abschnitt 

3.3.2. An dieser Stelle wird daher auf zwei konkrete Aspekte eingegangen. Zum einen 

wird der Umgang mit Stützintervallen im internationalen Kontext an zwei Beispielen auf-

gezeigt. Zum anderen wird der sog. Basisjahreffekt diskutiert. 

In den Niederlanden wurde für die Verteilnetzbetreiber für die Regulierungsperiode 2017 

bis 2021 ein ähnlicher Zeitraum angesetzt wie in Deutschland. Für den Gassektor wurde 

das Stützintervall von 2006 bis 2015 gewählt.120 Für die Regulierungsperiode 2022 bis 

2026 wurde der Zeitraum bis 2020 verlängert, das Stützintervall spannt sich nun also 

 
120 ACM (2021b), Rn. 306. 
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zwischen den Jahren 2006 und 2020 auf.121 Für den Stromsektor wurde für die aktuelle 

Regulierungsperiode (2022 bis 2026) das Stützintervall 2005 bis 2020 gewählt.122  

Die Begründung für einen möglichst langen Betrachtungszeitraum ist für die Sektoren 

Strom und Gas ähnlich. So heißt es im Methodenbeschluss für die Stromverteilernetzbe-

treiber:123  

„Nach Ansicht der ACM erfüllt die langfristige Produktivitätsveränderung am besten die 

Kriterien, die für einen guten Schätzer der Produktivitätsveränderung gelten, nämlich Re-

präsentativität und Robustheit. Auch die ACM ist der Ansicht, dass eine erneute Nutzung 

der langfristigen Produktivitätsveränderung einer effektiven Anreizwirkung für das Regu-

lierungsverfahren insgesamt nicht entgegensteht. Schließlich sieht ACM in der Verfüg-

barkeit von mehr Daten der Netzbetreiber einen weiteren Grund, sich für die langfristige 

Produktivitätsänderung zu entscheiden.“ 

Für den Gassektor stellt ACM fest:124  

„Je repräsentativer die verwendeten vergangenen Erkenntnisse und je robuster der 

Schätzer ist, desto genauer wird die Schätzung der zukünftigen Produktivitätsänderung 

sein, die regionale Netzbetreiber erfahren könnten. Repräsentativ bedeutet hier, dass er-

wartet wird, dass die verwendeten vergangenen Realisierungen mit zukünftigen Realisie-

rungen vergleichbar sind, beispielsweise weil die Umstände im Bewertungszeitraum mit 

denen in dem Zeitraum vergleichbar sind, für den die Änderung der Produktivität ge-

schätzt wird. Robust bedeutet, dass die endgültige Schätzung der Produktivitätsände-

rung auf möglichst vielen repräsentativen Erkenntnissen aus der Vergangenheit basiert. 

Dadurch werden die Auswirkungen von Zwischenfällen oder Messfehlern auf die Produk-

tivitätsänderung minimiert.“ 

In Großbritannien wurde für Strom und Gas der Zeitraum von 1997 bis 2016 gewählt.125 

Im Methodenpapier für Ofgem wird dazu ausgeführt:126  

„Wir empfahlen, dass der geeignete Zeitraum für die Berücksichtigung der Growth Ac-

counting-Analyse 1997 bis 2016 ist. Unsere Begründung für diese Empfehlung ist, dass 

der vorgeschlagene Zeitraum zwei vollständige Geschäftszyklen umfasst, was das Ma-

ximum ist, das im EU-KLEMS-Datensatz 2019 enthalten ist. Wir sind der Ansicht, dass 

ein längerer Zeitraum über mindestens zwei Geschäftszyklen wahrscheinlich die Emp-

findlichkeit gegenüber Messfehlern verringert. Dies wird zu einer durchschnittlichen Pro-

duktivitätswachstumsrate führen, die möglicherweise repräsentativer für langfristige zu-

grunde liegende Faktoren ist.“ 

 
121 ACM (2021b), Rn. 304. 
122 ACM (2021a), Rn. 267. 
123 ACM (2021a), Rn. 264, eigene Übersetzung. 
124 ACM (2021b), Rn. 295, eigene Übersetzung. 
125 Ofgem (2020), S. 49, CEPA (2020a), S. 6. 
126 CEPA (2020a), S. 17. 
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Beide Länder betrachten somit einen möglichst langen Betrachtungszeitraum als wesent-

lichen Aspekt bei der Wahl des Stützintervalls. Weiterhin sollte dieser die wahrscheinliche 

Entwicklungsumgebung der zu regulierenden zukünftigen Periode möglichst gut wieder-

geben. Die Bundesnetzagentur ist in ihren Festlegungen einer solchen Rationalität eben-

falls gefolgt. 

Im Zuge der Festlegungen wurde auch über den sog. Basisjahreffekt diskutiert. Zu Be-

ginn einer Regulierungsperiode werden die Kosten der Netzbetreiber auf das aktuelle 

netzbetreiberindividuelle Niveau eingerastet. Der Basisjahreffekt tritt somit ein, wenn die 

Netzbetreiber Investitionen in das Jahr verschieben, das für die Bestimmung der Erlös-

obergrenze maßgeblich ist (das Basisjahr). Es können sowohl Investitionen in das Basis-

jahr nach vorne verschoben werden (aus dem Jahr oder den Jahren vor dem Basisjahr), 

als auch vorgezogen werden (aus dem Jahr oder den Jahren nach dem Basisjahr). Wenn 

der Output in diesen Jahren vergleichsweise gleich hoch bleibt, ergibt sich insbesondere 

für die beiden Jahre vor und nach dem Basisjahr ein geringerer Input in Form geringerer 

Kosten, die Produktivität steigt an. 

Vor diesem Hintergrund wurde diskutiert, ob das Jahr 2006 (als Basisjahr) noch in das 

Stützintervall aufzunehmen sei, da bei seiner Aufnahme die beschriebenen Effekte rund 

um das Basisjahr nicht vollständig abgebildet würden. Andererseits ist es einer länger-

fristigen Betrachtung immanent, dass in diesen Zeitraum fallende Ereignisse mit einge-

hen. Gerade hierdurch wird die Unterschiedlichkeit möglicher Entwicklungen mitberück-

sichtigt und die Prognosegüte gesteigert. Dabei werden, je länger der Betrachtungszeit-

raum ist, die unterschiedlichen Entwicklungen entsprechend geglättet. Wie oben be-

schrieben wird auch im internationalen Kontext vor dem Hintergrund der Abbildung der 

langen Investitionszyklen generell angestrebt, einen möglichst langen Zeitraum als  

Stützintervall zu wählen, solange die betrachteten Jahre eine Prognose für die Zukunft 

erlauben. 

Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor dient dazu, im Rahmen der Erlösobergren-

zenformel den VPI hinsichtlich etwaiger Besonderheiten der Netzbranche zur Einstands- 

und Produktivitätsentwicklung zu korrigieren. Dabei soll die Anreizregulierung grundsätz-

lich Wettbewerb simulieren.  

Mithin ist es das Kalkül der Netzbetreiber, Investitionen in das Basisjahr zu verschieben, 

um die erlaubten Erlöse zu erhöhen. Wirkt sich dieses Verhalten im Rahmen der Xgen-

Festlegung nun zu Ungunsten der Netzbetreiber aus, so steht dies der regulierungsbe-

hördlichen Entscheidung für das längstmögliche Stützintervall nicht entgegen. Vielmehr 

sind auch Unternehmen im Wettbewerb verschiedenen Risiken unterworfen, mit denen 

sie umgehen müssen.  
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5.2.2 Outputfaktoren 

Als Outputfaktoren zur Berechnung der Produktivität kommen verschiedene Parameter 

in Frage. Die Bundesnetzagentur hat in ihrer Entscheidung für die dritte Regulierungspe-

riode die deflationierten Umsatzerlöse als Output herangezogen. 

Vor der entsprechenden Festlegung wurde dies durch ein entsprechendes Gutachten für 

den Strombereich untersucht. Darin heißt es unter anderem:127 „Gestützt auf unsere 

Analysen und in Beachtung der verfügbaren Daten und deren Qualität empfehlen wir, 

auch im Strom den Bruttoproduktionswert zu verwenden, um den Xgen der RP3 festzu-

legen.“ 

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss zum generellen sektoralen Produktivi-

tätsfaktor im Gasbereich festgehalten:128 „Von Rechts wegen nicht zu beanstanden ist 

es ferner, dass und in welcher Weise die Bundesnetzagentur den Bruttoproduktionswert 

des Netzbetriebs als Outputfaktor im Rahmen des von ihr verwendeten Törnqvist-Index 

zugrunde gelegt hat.“ 

Im Folgenden werden dennoch verschiedene Optionen für mögliche Outputparameter 

nochmals aufgegriffen und dargelegt, sowie deren Vor- und Nachteile aufgeführt. 

Physische Outputfaktoren 

Da es sich um eine Produktivitätsbetrachtung handelt, können grundsätzlich zunächst 

auch nichtmonetäre Outputfaktoren für die Berechnung herangezogen werden. Dies kön-

nen zum Beispiel der Gas- oder Stromabsatz sein oder auch die Anzahl der angeschlos-

senen Kunden. Allerdings sollte es sich um einen oder mehrere möglichst netznahe Pa-

rameter handeln, um den Sachverhalt bestmöglich abzudecken. 

Der physische Output der Netzbetreiber ist normalerweise nicht eindimensional. Outputs 

können verschiedene Größen sein, so wie etwa auch für den Effizienzvergleich (vgl. § 13 

Abs. 3 ARegV):  

• die Anzahl der Anschlusspunkte oder der Zählpunkte in Stromversorgungsnetzen 

und der Ausspeisepunkte oder der Messstellen in Gasversorgungsnetzen, 

• die Fläche des versorgten Gebietes, 

• die Leitungslänge oder das Rohrvolumen, 

• die Jahresarbeit, 

• die zeitgleiche Jahreshöchstlast, 

• die dezentralen Erzeugungsanlagen in Stromversorgungsnetzen. 

 
127 Trinkner und Mattmann (2018), S. 39. 
128 Bundesgerichtshof (2021), Rn. 45. 
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Falls mehrere dieser Größen als Outputvariablen herangezogen werden, müssen sie in 

geeigneter Form aggregiert, d. h. entsprechend gewichtet werden. Dies kann auf Basis 

ingenieurwissenschaftlicher Zusammenhänge oder der Wertanteile der einzelnen Para-

meter erfolgen. 

Um die Wertanteile zu bestimmen, müssten allerdings für jeden Output die Umsatzerlöse 

vorliegen, um so die Wertquoten (Teilumsatz des Outputs dividiert durch gesamte Um-

satzerlöse) zu bilden. Während dies für die Outputfaktoren Last und Arbeit darstellbar 

erscheint, sind diese für andere Outputs, die herangezogen werden müssten, um den 

Output der Netzbetreiber vollständig abzubilden, nicht vorhanden, da keine Preise für 

diese erhoben werden. 

Eine Prüfung bzw. Validierung der Gewichtung eines Ansatzes im Bereich Strom mit den 

Parametern Last, Arbeit, Ein- und Ausspeisepunkte sowie Stromkreislängen auf Basis 

von Paneldaten hat gezeigt, dass kein robustes Modell mit durchweg positiven Koeffi-

zienten ermittelbar ist.129 

Das Heranziehen physischer Faktoren ist somit auch mit Schwierigkeiten und Unsicher-

heiten behaftet. 

Bruttowertschöpfung vs. Produktionswert 

Ein Vorteil monetärer Größen ist es, dass die Werte nicht einzelnen Outputs zugeordnet 

werden müssen. Vielmehr bilden sie sämtlichen Output der Netzbetreiber ab. 

Neben dem Produktionswert (den die Bundesnetzagentur in der dritten Regulierungspe-

riode sowohl für den Strombereich als auch für den Gasbereich in Form der deflationier-

ten Umsatzerlöse herangezogen hat) steht auch die Bruttowertschöpfung als Outputfak-

tor zur Verfügung.130 Bei Verwendung des  Produktionswerts werden auf der Inputseite 

neben den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital auch die Vorleistungen mit einbezo-

gen. Die Gewichtungen der einzelnen Produktionsfaktoren entsprechen dabei ihrem An-

teil am Produktionswert. Die Summe der Gewichtungen addiert sich zu eins. Bei der Brut-

towertschöpfung hingegen werden die Vorleistungen weder als Input noch als Output 

berücksichtigt, sie entspricht somit dem Produktionswert abzüglich eben dieser Vorleis-

tungen. 

Vorleistungen können teilweise nicht eindeutig vom Kapitaleinsatz abgegrenzt werden, 

was bei längeren Zeitreihen aufgrund von im Zeitablauf unterschiedlichen Definitionen zu 

Problemen führen kann. Entsprechende Änderungen der Vorleistungsquote bedingen 

dann eine Veränderung der gemessenen Produktivität, ohne dass diese real erfolgt ist.  

 
129 Trinkner und Mattmann (2018), S. 35ff. 
130 Vgl. im Folgenden Liebe et al. (2017), S. 42. 
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Die Bruttowertschöpfung hingegen ist eine abgeleitete Größe, so dass sie größeren 

Schwankungen unterliegen kann. Weiterhin wird das Outsourcing von Leistungen nicht 

mit in die Berechnung einbezogen. Somit empfiehlt es sich zunächst grundsätzlich beide 

Größen für eine Berechnung zu verwenden. 

Bei der Berechnung der TFP für eine bestimmte Industrie ergibt sich auf Grundlage der 

Bruttowertschöpfung allerdings üblicherweise, wenn technologischer Fortschritt alle In-

putfaktoren in einem proportionalen Verhältnis betrifft, ein systematisch höherer Wert als 

auf Grundlage des Produktionswertes.131 

Aus diesem Grund kann es geboten sein, den Produktionswert der Bruttowertschöpfung 

vorzuziehen. Unter der Voraussetzung also, dass technischer Fortschritt alle Inputfakto-

ren proportional betrifft, stellt die Produktivitätsmessung auf Basis des Produktionswertes 

die aus regulatorischer Sicht vorteilhaftere Methode dar.132 Dies wird auch in der Wis-

senschaft so beschrieben. 

Der Produktionswert wird in zahlreichen Studien zur Produktivitätsberechnung als Output herangezogen. 
Im Folgenden sind dazu einige Beispiele aufgeführt: 

• Bils, M., Klenow, P. and Ruane, C. (2020): Misallocation or Mismeasurement? NBER Working 
Paper No. w26711. 
In diesem Papier wird der Produktionswert (Gross Output) als Basis von Produktivitätsberech-
nungen auf Unternehmensebene für das produzierende Gewerbe in Indien und den USA her-
angezogen. 

• Nazarkoa, J. und E. Chodakowska (2015): Measuring productivity of construction industry in 
Europe with Data Envelopment Analysis, in: Procedia Engineering 122 (2015), S. 204 – 212. 
In dieser Untersuchung wir u. A. der Umsatz als Outputgröße herangezogen. 

• Oberfield, E. (2013) “Productivity and Misallocation During a Crisis: Evidence from the Chilean 
Crisis of 1982,” Review of Economic Dynamics, 2013, 16 (1), S.100–119. 
In diesem Artikel wurden Unternehmensdaten aus der chilenischen Erhebung bezüglich des 
produzierenden Gewerbes verwendet, um den Rückgang der gemessenen TFP zu untersu-
chen. Dazu wurde der Brutto-Output zugrunde gelegt. 

• Huang, K.S. (2002): Measuring Food Manufacturing Productivity: Gross- or Net-Output Ap-
proach?, prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association 2002 
Annual Meeting in Long Beach, CA, July 28-31. 
„Der aus dem Brutto-Output-Ansatz ermittelte TFP-Index wird als repräsentatives Produktivi-
tätsmaß für den US-amerikanischen Lebensmittelsektor angesehen.“(eigene Übersetzung aus 
dem Englischen) 

 

Das Statistische Bundesamt ermittelt in der VGR sowohl den Produktionswert als auch 

die Bruttowertschöpfung. Zum Zwecke der Produktivitätsmessung eines Sektors er-

scheint der Produktionswert deswegen vorteilhafter, da er alle Inputs einschließt. Auf Sek-

torebene kann davon ausgegangen werden, dass nur wenige Produkte und Dienstleis-

tungen des eigenen Sektors in die Produktion eingehen. Daher bildet der Produktions-

wert ein adäquates Maß. 

 
131 Vgl. dazu weitergehende Ausführungen in: OECD (2001), S. 27ff. 
132 Vgl. dazu beispielsweise OECD (2001): S. 27 oder Oulton (2017): „The mystery of TFP“, S. 18. 
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Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene ergibt sich dagegen ein anderes Bild. Hier fließen Gü-

ter und Dienstleistungen verschiedener Sektoren als Vorleistungen in andere Sektoren 

ein (ausgenommen Importe). Misst man also die Produktivität der Gesamtwirtschaft, so 

bietet sich hier eher die Bruttowertschöpfung als Maßstab an, um Doppelzählungen zu 

vermeiden.133 

Internationale Erfahrungen 

Ein Blick in andere Länder zeigt, dass die Berechnung der Produktivität auf Basis von 

Wertgrößen durchaus üblich ist. Der britische Regulierer Ofgem beispielsweise basiert 

die Berechnungen des Frontier-Shifts auf EU-KLEMS-Daten.134 Dazu werden die Brut-

towertschöpfung bzw. der Produktionswert als Outputparameter herangezogen.135 Diese 

Vorgehensweise fand seitens der Branche keinerlei Einwände, vielmehr entfaltete sich 

die Diskussion darum, welche der beiden wertmäßigen Größen heranzuziehen sei.136  

Die niederländische Regierungsbehörde ACM verwendet einen zusammengesetzten 

Output als sog. Leistung der Netzbetreiber. Dies bedarf einer eindeutigen Bewertung und 

Zuordnung der Umsätze jedes Netzbetreibers zu verschiedenen Outputparametern, im 

Bereich der Gasverteilnetzbetreiber beispielsweise sind dies die Kapazität der An-

schlüsse (in Kubikmeter Gas pro Stunde und Jahr) und die Anzahl der Kunden.137 Ein 

Nachteil ist dabei, dass sich durch Korrekturen der Erlöse die Gewichte der Parameter 

ändern können.138 

Vor- und Nachteile verschiedener Parameter 

Die Vor- und Nachteile der in Frage kommenden Outputfaktoren werden in Tabelle 5-1 

noch einmal aufgeführt. 

Tabelle 5-1:  Vor- und Nachteile verschiedener Outputfaktoren 

Outputfaktor Vorteile Nachteile 

Physische Out-
putfaktoren 

• Grundsätzlich einfach zu erheben • Gewichtung nötig, falls mit anderen Fakto-
ren kombiniert 

• Umsatzerlöse pro Parameter notwendig 

• Abgrenzung der Parameter schwierig 

• Anfällig für Datenfehler / Korrekturbedarf 

Bruttowert-
schöpfung 

 

• Relativ einfache Erfassung ver-
schiedener Outputs 

• Zuordnung der Erlöse zu einzelnen 
Outputs entfällt 

• Monetäre Größe, muss deflationiert wer-
den 

• Erfasst keine Vorleistungen 

• Größeren Schwankungen unterworfen 

 
133 Vgl. hierzu z. B. Blum et al. (1999), S. 64. 
134 Vgl. euklems.eu, zuletzt abgerufen am 06.04.2022. 
135 CEPA (2020b), S.11 ff. 
136 CEPA (2020b), NERA (2020). 
137 ACM (2021b), S. 33.  
138 ACM (2015), Rn. 149. 
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Produktionswert 

 

• Relativ einfache Erfassung ver-
schiedener Outputs 

• Zuordnung der Erlöse zu einzelnen 
Outputs entfällt 

• Bildet sektorinterne Umstrukturie-
rungen besser ab 

• Konservativer Ansatz 

• Monetäre Größe, muss deflationiert wer-
den 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass alle Verfahren bereits Anwendung gefunden haben 

und sich eine klare Vorteilhaftigkeit eines potenziellen Outputfaktors mithin nicht ergibt. 

5.2.3 Deflatoren 

Produktivitätsberechnungen basieren auf realen Werten. Daher müssen nominelle mo-

netäre Werte, wenn sie zur Berechnung herangezogen werden, deflationiert werden, so 

dass potenzielle Preisänderungen nicht als Produktivitätsänderungen interpretiert wer-

den können. Aufgabe eines Deflators ist es also, die Umwandlung von nominalen in reale 

Größen zu ermöglichen. Ein hoher (niedriger) Deflator führt dabei zu einem niedrigeren 

(höheren) realen Wert. Das bekannteste Beispiel eines Deflators ist der sogenannte BIP-

Deflator, mithin definiert als das Verhältnis des nominalen zum realen BIP.139 

In der dritten Regulierungsperiode wurden für die Bildung des Produktionswerts die Um-

satzerlöse, die Bestandsveränderungen sowie die aktivierten Eigenleistungen herange-

zogen. Diese wurden jeweils mit eigenen Deflatoren preisbereinigt. Für die Umsatzerlöse, 

die sowohl im Strom- als auch im Gasbereich mehr als 98 % des Produktionswerts aus-

machen, wurde ein Deflator auf Grundlage der Netzentgelte für verschiedene Kunden-

gruppen (Haushalte, Gewerbe, Industrie) gebildet, wobei die jeweiligen Gewichtungen 

dieser Gruppen über den Betrachtungszeitraum fixiert waren. Dabei wurde ein Durch-

schnittswert über alle Jahre gebildet, so dass einerseits der aktuellen Entwicklung Rech-

nung getragen wurde, andererseits aber auch eine Anlehnung an das Vorgehen von Sta-

tistikbehörden stattfand. 

Der Deflator soll dabei die durchschnittliche Preisentwicklung der Umsatzanteile abbil-

den. Die Deflationierung der aktivierten Eigenleistungen sowie der Bestandsveränderun-

gen erfolgte auf Basis von Zeitreihen des Statistischen Bundesamtes. Dies gilt ebenso 

für die verschiedenen verwendeten Aufwendungsgrößen. 

Als Grundlage für die Netzentgelte zur Deflationierung der Umsatzerlöse hat die Bundes-

netzagentur die Netzentgelte aus den Monitoringberichten entnommen. Diese Daten wer-

den von den Lieferanten erhoben, sodass auf Grundlage dieser Vollerhebung die Ent-

wicklung der Netzentgelte bei allen Netzbetreibern in Deutschland berücksichtigt werden. 

 
139 Vgl. z. B. Mankiw und Taylor (2018), S. 804. 
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Grundsätzlich soll der Deflator an dieser Stelle die tatsächlichen Umsätze sämtlicher 

Netzbetreiber vorgelagerter Netzebenen erfassen. Diesem Vorgehen ist immanent, dass 

die Netzentgelte höherer Spannungsebenen an untere Netzebenen weitergegeben wer-

den (sogenannte Kaskadierung).  

Als Alternative könnten hier auch entsprechende Deflatoren des Statistischen Bundes-

amtes (Destatis) herangezogen werden. Die Netzentgelte für Strom umfassen die Dienst-

leistung der Elektrizitätsübertragung, der Elektrizitätsverteilung und des Elektrizitätshan-

dels.140 Ein Vergleich dieser Zeitreihe mit dem von der Bundesnetzagentur angewandten 

Netzentgeltdeflator zeigt allerdings, dass diese sich in ihrer Entwicklung nicht wesentlich 

unterscheiden (vgl. Abbildung 5-2), aber im Detail wichtige systematische Differenzen 

aufweisen. So gehen in die Netzentgeltbildungen der nachgelagerten Ebenen bspw. die 

vorgelagerten Netzkosten mit ein (sog. Kaskadierungseffekte), was bei der Nutzung des 

Destatis-Deflators schier unauflösbare Gewichtungsprobleme hervorruft. Ferner entfalten 

die Werte der oberen Spannungsebenen keine tatsächliche Anwendungswirkung, da die 

direkt angeschlossenen Netzkunden über Speicherbefreiungs- oder auch Poolingrege-

lungen oder § 19 StromNEV-Rabattierungen regelmäßig nur Bruchteile der ausgewiese-

nen Preise bezahlen. Ab 2012 wurde durch die § 19-StromNEV-Umlage zudem das Netz-

kostenvolumen entlastet. Eine direkte Einsatzmöglichkeit der Werte des statistischen 

Bundesamtes erscheint daher fraglich. 

Abbildung 5-2:  Veränderung der Netzentgeltdeflatoren Strom  

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Bundesnetzagentur (2018) und Statistisches Bundesamt (2022), 
S. 218. 

 
140 Für Gas werden die Netzentgelte dort nicht direkt ausgewiesen. 
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Gleichwohl wird sichtbar, dass die Entwicklung der Veränderungsraten der Netzentgelte 

des Destatis-Indes und des Monitoring-Index ähnlich verläuft, insbesondere existieren 

auch Zeitabschnitte, in denen sich der Monitoring-Index oberhalb des Destatis-Index be-

wegt, ab dem Jahr 2015 laufen die Indizes etwas stärker auseinander. Im Ergebnis führt 

die Anwendung der Netzentgeltreihe der BNetzA über den gesamten Betrachtungszeit-

raum aus diesem Grund zu einem höheren Xgen. Allerdings besitzt die Anwendung des 

Destatis-Deflators verschiedene Schwächen: Zunächst beruhen die Erhebungen auf 

Stichproben bei den Netzbetreibern, während der Bundesnetzagentur-Ansatz auf Basis 

einer Vollerhebung erfolgt. Zudem wird bei Destatis auf die Standardpreisblätter rekur-

riert, während der Deflator auf Basis des Monitoring-Index auf den tatsächlich gezahlten 

Netzentgelten beruht. Weiterhin ist festzuhalten, dass die Sondernetzentgelte nach § 19 

Abs. 2 S. 2 StromNEV zu einer tatsächlichen Reduktion der tatsächlich gezahlten Netz-

entgelte und damit zu einer von den deutlich steigenden Netzentgelten des Standard-

preissystems abweichenden Entwicklung geführt haben. Auch wurden einige Verbrau-

cher aus dem System der Netzentgelte herausgenommen. So zahlten Pumpspeicher-

kraftwerke und andere Speicher in den ersten Jahren des hier relevanten Zeitraumes 

noch Netzentgelte, wurden aber später gänzlich von den Netzentgelten befreit. 

An dieser Stelle bleibt also ein Entscheidungsspielraum für die Regulierungsbehörde und 

es spricht einiges dafür, den genaueren Ansatz der Bundesnetzagentur zu favorisieren. 

Jedenfalls ist eine eindeutige Überlegenheit eines bestimmten Ansatzes nicht erkennbar. 

Tabelle 5-2:  Vor- und Nachteile verschiedener Deflatoren 

Deflator Vorteile Nachteile 

Netzentgelte auf Basis 
der Monitoring-Berichte 

• Daten einfach verfügbar 

• Vollerhebung 

• Tatsächliche Netzentgelte 

• Höhere Spannungsebenen nicht direkt 
erfasst 

Destatis-Index 

 

• Daten einfach verfügbar 

 

• Stichprobe 

• Daten beruhen auf Standardpreisblät-
tern ((Anwendungsveränderungen und 
Rabatte nicht berücksichtigt) 

• Gewichtung erhält Erlöse aus Weiterver-
teilung an nachgelagerte Netzbetreiber 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.2.4 Inputpreisreihen 

Da ein Inputpreisindex weder für das Gas- noch das Stromnetz verfügbar ist, hat die 

Bundesnetzagentur einzelne Inputpreisindizes herangezogen und entsprechend der An-

teile in der GuV gewichtet. Die Auswahl der Indizes wird im Folgenden diskutiert und 

mögliche Alternativen aufgezeigt. 
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Die Personalkosten wurden sowohl für Strom als auch für Gas aus den abgefragten Da-

ten der Netzbetreiber (GuV) als Quotient aus Personalaufwand und tatsächlich geleiste-

ten Arbeitsstunden berechnet. Als Alternative könnte der Arbeitskostenindex der Energie-

versorgung von Destatis verwendet werden. 

Die Abfrage der Personalkosten durch Destatis beruht allerdings nur auf Stichproben bei 

den Unternehmen141, während die Bundesnetzagentur eine Vollerhebung durchgeführt 

hat. Dabei ergibt sich die Stärke des von der Bundesnetzagentur gewählten Ansatzes 

aus der besseren Datengrundlage durch die Vollerhebung und der Tatsache, dass es sich 

ausschließlich um Netzbetreiberdaten handelt, während Destatis die gesamte Energie-

versorgung einschließt. 

Die Preisentwicklung für die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden 

durch den „Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Vorleistungsgüterproduzen-

ten und Investitionsgüterproduzenten)“ und den „Index der Erzeugerpreise Erdgas, bei 

Abgabe an Wiederverkäufer“ (für den Gasbereich) bzw. „Elektrischer Strom an Weiter-

verteiler“ (für den Strombereich) des Statistischen Bundesamtes abgebildet.  

Die Indizes für Vorleistungsgüter und Investitionsgüter sind Teil einer separaten Aufglie-

derung des Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte. Neben den beiden genann-

ten Gütern enthält dieser auch Konsumgüterproduzenten, Gebrauchsgüterproduzenten, 

Verbrauchsgüterproduzenten und Energie.142 Die Indizes enthalten u. a. Metalle, Metall-

erzeugnisse, elektrische Ausrüstungen und Maschinen. Das Heranziehen noch tieferer 

Gliederungsebenen des Erzeugerpreisindex und somit die Auswahl von Einzelindizes 

wäre theoretisch möglich. Dies würde aber die Granularität der Datenabfrage weiter er-

höhen, um die Indizes entsprechenden Positionen der Unternehmen zuordnen zu kön-

nen. Ob damit die Qualität der Berechnung verbessert oder nur eine Scheingenauigkeit 

erzielt würde, bleibt zumindest zweifelhaft. 

Für die Kostenposition „Betriebsverbrauch“ werden die beiden oben genannten Indizes 

herangezogen. Für den Strombereich handelt es sich um den Preis ab Kraftwerk. Der 

Betriebsverbrauch ist der Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nutzung 

verwendet.143 Für den Gasbereich erscheint der genannte Index geeignet, da „er den 

Preis wiedergibt, der durch die Erdgasförderer bzw. Importeure erhoben wird. Die Zwi-

schenstufe der Wiederverkäufer (und deren Aufschlag) entfällt somit.“144 

Die Position Aufwendungen für bezogene Leistungen (exklusive der Position vorgela-

gerte Netzkosten) setzt sich aus Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsfüh-

rung sowie Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen und auch aus Aufwendungen 

 
141 Statistisches Bundesamt (2021), S. 4. 
142 Statistisches Bundesamt (2019), Kapitel 4, S. 16. 
143 Vgl. Liebe et al. (2017), S. 88. 
144 Liebe et al. (2017), S. 94. 
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für die Beschaffung von Differenzmengen und Ausgleichenergie zusammen.145 Als Indi-

zes wurden die Arbeitskostenindizes Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbe-

reich (WZ08-B-08) sowie der Index der Erzeugerpreise Erdgas bei Abgabe an Wieder-

verkäufer146 bzw. Elektrischer Strom an Weiterverteiler147 herangezogen. Die Festle-

gung der jeweiligen Anteile erfolgte auf Basis der Daten der jeweiligen Kostenprüfungen. 

Der Arbeitskostenindex WZ08-B-08 umfasst nach der Klassifikation des Statistischen 

Bundesamtes alle Wirtschaftszweige von B bis S, wie in Tabelle 5-3 dargestellt. 

Tabelle 5-3:  Wirtschaftszweige im Arbeitskostenindex Produzierendes Gewerbe und 

Dienstleistungsbereich 

WZ Wirtschaftszweig 

B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

C Verarbeitendes Gewerbe 

D Energieversorgung 

E Wasserversorg.; Entsorg., Beseit. v. Umweltverschmutz. 

F Baugewerbe 

G Handel; Instandhalt. u. Reparatur von Kraftfahrzeugen 

H Verkehr und Lagerei 

I Gastgewerbe 

J Information und Kommunikation 

K Erbringung von Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen 

L Grundstücks- und Wohnungswesen 

M Erbring. v. freiberufl., wiss. u. techn. Dienstleistung 

N Erbringung v. sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 

O Öffentl. Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 

P Erziehung und Unterricht 

Q Gesundheits- und Sozialwesen 

R Kunst, Unterhaltung und Erholung 

S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistisches Bundesamt (2017), S. 43ff. 

Wie zu sehen ist, bezieht der Index auch Leistungen der Energieversorgung mit ein. Als 

Alternative könnte dieser Wirtschaftszweig aus dem Arbeitskostenindex herausgenom-

men werden, da er weitestgehend über die Preise für Strom und Gas abgedeckt wird. 

Allerdings spricht die geringe Gewichtung der beiden letztgenannten Indizes (1 % im 

Strombereich und 7 % im Gasbereich) bei der Zusammensetzung eines Index für „Auf-

wendungen für bezogene Leistungen“ dafür, dass eine solche Vorgehensweise nur sehr 

 
145 Bundesnetzagentur (2018a), S. 23, Bundesnetzagentur (2018b), S. 31. 
146 Bundesnetzagentur (2018a), S. 24. 
147 Bundesnetzagentur (2018b), S. 31. 
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geringe Auswirkungen hätte und daher wissenschaftlich nicht eindeutig vorzuziehen 

wäre. 

Die Preise für sonstige betriebliche Aufwendungen werden jeweils durch einen Mischin-

dex abgebildet. Es wurde versucht, den verschiedenen Positionen der Netzbetreiber 

durch das Heranziehen entsprechender Zeitreihen des Statistischen Bundesamtes best-

möglich gerecht zu werden. Da die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sehr unter-

schiedlich ausfallen, wurden verschiedene Zeitreihen genutzt. Da entsprechende Daten 

bei den Netzbetreibern nicht abgefragt wurden, kann diese Herangehensweise nachvoll-

zogen werden. Einer Systematisierung hätten sich diese Einzelabfragen darüber hinaus 

vermutlich entzogen, da die Bandbreite möglicher Positionen im dreistelligen Bereich lie-

gen dürfte. 

Im Laufe der Verfahren wurde kritisiert, dass nicht für alle Kostenpositionen des Erhe-

bungsbogens eine entsprechende Berücksichtigung bei der Xgen-Berechnung gefunden 

hätten. So sei z. B. „Wartung und Instandsetzung“ nicht ausreichend berücksichtigt wor-

den. Hierbei wird allerdings verkannt, dass der herangezogene Arbeitskostenindex Pro-

duzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich (WZ08-B-08) bereits entsprechende 

Positionen enthält. Dies geschieht unter anderem in den folgenden Kategorien:148 

• „Gruppe 33.1 ("Reparatur von Metallerzeugnissen, Maschinen und Ausrüstun-

gen") 

• Abteilung 43 ("Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges 

Ausbaugewerbe") 

• Gruppe 45.2 ("Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen") 

• Abteilung 95 ("Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgü-

tern")“ 

Somit kann der Ansatz aus wissenschaftlicher Sicht nicht beanstandet werden, zumal 

nicht ersichtlich ist, welche Indexreihe an dieser Stelle alternativ hätte verwendet werden 

können. 

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen hat sich die Bundesnetzagentur entschieden, 

analog § 7 Abs. 7 der Gas- bzw. Stromnetzentgeltverordnung (Fassungen aus dem Jahr 

2013) vorzugehen. Dieser Zinssatz setzt sich zusammen aus den Umlaufrenditen inlän-

discher Inhaberschuldverschreibungen / Anleihen der öffentlichen Hand (Monatsdurch-

schnitte), der Umlaufrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen / Hypotheken-

pfandbriefe (Monatsdurchschnitte) sowie den Umlaufrenditen inländischer Inhaber-

schuldverschreibungen / Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs).  

 
148 Statistisches Bundesamt (2008), S. 37. 
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Kritik zu diesem Posten bezog sich auf die Art der Mittelwertbildung, nicht auf die Auswahl 

der Indizes. Diese Auswahl erfolgte nach dem Stand der Wissenschaft (siehe dazu den 

Abschnitt zu Fremdkapitalzinsen in Abschnitt 5.2.6). 

Für die Abschreibungen wurde eine Veränderungsrate von Null angesetzt, da dies dem 

grundsätzlich handelsrechtlichen Ansatz der Bundesnetzagentur in Bezug auf den 

Törnqvist-Index entspricht. Eine Alternative zur Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei-

bungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen auf Basis von Tageswerten wurde in 

Liebe et al. (2017, S. 87) dargelegt. Bei einem solchen Vorgehen wird jedoch vernach-

lässigt, dass im Übrigen kein Realzins verwendet wird, sondern ein Nominalzins Anwen-

dung findet. Die geforderte Preisentwicklungsberücksichtigung erfolgt also bereits, eine 

doppelte Berücksichtigung wäre demgegenüber nicht sachgerecht. Im Ergebnis werden 

somit alle Anlagen gleichbehandelt. Die Konsistenz mit der sonstigen Vorgehensweise 

der Bundesnetzagentur spricht damit für die gewählte Methode, die durch die Entschei-

dung des Bundesgerichtshofs zum Xgen Gas in der dritten Regulierungsperiode bestätigt 

wurde.149 

Für die Abbildung der Entwicklung der Gewerbesteuer wurden die durchschnittlichen 

Steuerhebesätze herangezogen. Gegebenenfalls könnte hier zusätzlich auch die Steu-

ermesszahl einfließen, die für die Berechnung der Gewerbesteuer ebenfalls eine Rolle 

spielt. 

In Bezug auf das Eigenkapital hat die Bundesnetzagentur folgenden Ansatz gewählt: Die 

von der Behörde in einem eigenständigen Verfahren festgelegten Eigenkapitalzinss-

ätze150 wurden als Abbildung der Inputpreisentwicklung angesetzt.151 Für die betrachte-

ten Zeiträume (Strom bis 2017 und Gas bis 2016) ergeben sich folgende Werte (vgl. Ta-

belle 5-4). 

Tabelle 5-4: Entwicklung der Inputpreise in der Position „Eigenkapitalzinsen“ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9,21 9,21 9,21 9,29 9,29 9,29 9,29 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 

Quelle: Bundesnetzagentur (2018b), S. 41. 

Während des Verfahrens wurden verschiedene Alternativen diskutiert, die sich auf die 

Entwicklung des Eigenkapitals unterschiedlich auswirken. In Abbildung 5-3 sind mögliche 

Alternativen aufgeführt, die in einem eigenen Gutachten durchgespielt wurden. 

 
149 Bundesgerichtshof (2021), Rn. 93ff. 
150 Vgl. BNetzA (2016a), BNetzA (2016b). 
151 BNetzA (2018a) S. 33, BNetzA (2018b), S. 41. 
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Abbildung 5-3:  Optionen zur Abbildung der Entwicklung der Eigenkapitalzinsen 

 

Quelle: Frontier Economics (2017), S. 3. 

Die Unterschiede bestehen in der Festlegung des Wagniszuschlags und der risikolosen 

Verzinsung. Der Wagniszuschlag kann entweder über die Regulierungsperiode konstant 

gehalten oder jährlich neu berechnet werden. Die risikolose Verzinsung kann als 10-Jah-

res-Durchschnitt der Umlaufrendite oder als kurzfristigerer Durchschnitt einer alternativen 

risikolosen Zeitreihe berechnet werden. In dieser Matrix können sodann unterschiedliche 

alternative Optionen definiert werden. 

Diese Optionen würden sich in einer unterschiedlichen Entwicklung der Eigenkapitalzin-

sen niederschlagen, wie Abbildung 5-4 zeigt. 
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Abbildung 5-4:  Entwicklung der Eigenkapitalzinsen für verschiedene Optionen (Gas) 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Frontier Economics (2017), S. 6. 

Wie zu sehen ist, ist die von der Bundesnetzagentur gewählte Variante diejenige, bei der 

die Eigenkapitalzinsen im Zeitablauf am geringsten sinken. Die durchschnittliche Verän-

derungsrate über den Betrachtungszeitraum beträgt -0,18 %, während sie bei der am 

stärksten abfallenden Variante 5 einen Wert vom -6,8 % annimmt. Variante 1 wirkt sich 

also für die Netzbetreiber am günstigsten in Bezug auf den Xgen aus, da der „Preis“ des 

Eigenkapitals am schwächsten abfällt und die Inputpreise am wenigsten stark sinken. 

Die Varianten 2 bis 5 zielen auf eine jährliche Anpassung des Eigenkapitalzinssatzes ab 

und unterscheiden sich in der Berechnung seiner einzelnen Bestandteile. Diese Bestand-

teile sind der risikolose Zinssatz und der Wagniszuschlag, welcher sich wiederum aus 

der Marktrisikoprämie und dem Beta-Risikofaktor zusammensetzt.152 

Während für Variante 2 der risikofreie Zinssatz jährlich aktualisiert wird, wird für den Wag-

niszuschlag der für die Regulierungsperiode festgelegte Satz gewählt. In der Variante 2a 

wird für die Jahre 2006 bis 2008 der Wagniszuschlag der 1. und 2. Regulierungsperiode 

herangezogen.153 In Variante 3a wird in Abweichung von Variante 2a eine alternative 

Zeitreihe für den risikolosen Zinssatz und eine kürzere Mittelwertbildung verwendet. In 

Variante 4 wird der 10-Jahresdurchschnitt der Umlaufrendite zuzüglich eines jährlich an-

 
152 Vgl. im Folgenden: Frontier Economics (2017), S. 4ff. 
153 In Variante 2b wird ein impliziter Wagniszuschlag aus den in den Jahren 2006 bis 2008 angesetzten 

EK-Zinsen herangezogen. 
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gepassten Wagniszuschlags berechnet, in Variante 5 ein kurzfristigerer Durchschnitt ei-

ner alternativen risikolosen Zeitreihe zuzüglich eines jährlich angepassten Wagniszu-

schlags. 

In der folgenden Tabelle werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten auf-

geführt. 

Tabelle 5-5: Vor- und Nachteile der Varianten 

Variante Nachteile Vorteile 

Festlegung  
(Variante 1) 

• Abweichen von kurzfristigen Markt-
entwicklungen 

• Robust gegenüber kurzfristigen Verzer-
rungen 

• Ergebnis eines umfangreichen Prozesses 
mit entsprechenden Abwägungen 

• Konsistenz mit Regulierungsrahmen 

• Geringer administrativer Aufwand 

• Konservativer Ansatz 

Variante 2 • Kurzfristige Verzerrungen durch Aus-
reißerjahre möglich 

• Berücksichtigung der (jährlich) veränder-
ten Risikoeinschätzung durch Kapitalgeber 

• Methodisch nahe an EK-Zins Festlegung 

• Relativ geringer administrativer Aufwand 
(2a) 

Variante 3 • Abweichung vom Regulierungsrah-
men durch Rückgriff auf alternative 
Zeitreihe 

• Kurzfristige Verzerrungen möglich 

• Berücksichtigung der (jährlich) veränder-
ten Risikoeinschätzung durch Kapitalgeber 

• Relativ geringer administrativer Aufwand 

Variante 4 • Signifikant hoher Aufwand durch 
jährliche Berechnung des Beta-Fak-
tors 

• Kurzfristige Verzerrungen möglich 

• Berücksichtigung der (jährlich) veränder-
ten Risikoeinschätzung durch Kapitalgeber 

• Gute Abbildung aktueller Marktgegeben-
heiten 

• Methodisch nahe an EK-Zins Festlegung 

Variante 5 • Abweichung vom Regulierungsrah-
men durch Rückgriff auf alternative 
Zeitreihe 

• Kurzfristige Verzerrungen möglich 

• Signifikant hoher Aufwand durch 
jährliche Berechnung des Beta-Fak-
tors  

• Berücksichtigung der (jährlich) veränder-
ten Risikoeinschätzung durch Kapitalgeber 

• Beste Abbildung aktueller Marktgegeben-
heiten 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Frontier Economics (2017), S. 7ff. 

Alle aufgezeigten Optionen sind somit mit Vor- und Nachteilen behaftet und entsprechen 

gleichzeitig dem Stand der Wissenschaft. Die Bundesnetzagentur hat sich mit Variante 1 

für einen konservativen Ansatz entschieden. 
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5.2.5 Gewichtungen 

An verschiedenen Stellen in der Berechnung des Törnqvist-Index werden Gewichtungen 

vorgenommen. Diese werden im Folgenden diskutiert und ihre Vor- und Nachteile aufge-

zeigt. 

Grundsätzlich gewichtet der Törnqvist-Index die eingehenden Berechnungsgrößen mit 

dem arithmetischen Mittel der Anteile in zwei aufeinander folgenden Jahren. Um diese 

Berechnungsgrößen zu erhalten, werden auch an anderer Stelle Gewichtungen vorge-

nommen. 

Eine Gewichtung erfolgt zunächst für die Berechnung der Inputpreise und des Inputs. Die 

Gewichte zur Bildung der entsprechenden Indizes entspringen jeweils der GuV-Statistik 

auf Basis der Datenabfrage für Gas bzw. Strom.  

Eine Gewichtung erfolgt auch für die Bildung des Deflators für die Umsatzerlöse, der sich 

aus den Netzentgelten für Haushalts, Gewerbe- und Industriekunden zusammensetzt. 

Hier wurde für die dritte Regulierungsperiode auf Daten des BDEW bzw. BMWi zurück-

gegriffen und der durchschnittliche Anteil der Kundengruppen über den Betrachtungszeit-

raum gemittelt.154 Als Alternative hätte eine Berücksichtigung der jährlichen Anteile bei 

der Berechnung erfolgen können. 

Beide Verfahren sind möglich, ohne dass eines der beiden aus wissenschaftlicher Sicht 

überlegen erscheint. Durch die konstante Gewichtung wurde Konsistenz mit der Vorge-

hensweise des Statistischen Bundesamtes bei der Berechnung der für die Ermittlung des 

generellen sektoralen Produktivitätsfaktors verwendeten übrigen Deflatoren (Preisindi-

zes) wie z. B. dem „Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte“ hergestellt. Dieser 

Index setzt sich aus diversen Subindizes zusammen, die mit unterschiedlichen Gewich-

ten in diesen Preisindex eingehen. Diese Gewichte wurden konstant auf dem Gewicht 

des Jahres 2010 belassen, eine Anpassung erfolgte hier analog der übrigen Deflatoren 

nicht.  

Auch der Verordnungsgeber wendet im Energiesektor feste Gewichte bei der Zusam-

mensetzung verschiedener Indizes an, etwa bei der Ermittlung von Tagesneuwerten (also 

sozusagen einer umgekehrten Deflationierung bzw. Inflationierung). In § 6a Abs. 1 der 

GasNEV heißt es dazu:  

„Bei der Ermittlung der Tagesneuwerte nach § 6 Absatz 3 Satz 2 sind folgende Indexrei-

hen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: […]  

 
154 Vgl. Bundesnetzagentur (2018a), S. 21 und Bundesnetzagentur (2018b), S. 27. 
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3. für die Anlagengruppen IV.1.1 Stahlleitungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen ka-

thodisch geschützt und IV.1.3 Stahlleitungen bitumiert, der Anlage 1, die für den Gas-

transport mit einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, 

a) die Indexreihe Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke 

aus Eisen und Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 40 Prozent und 

b) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) mit einem 

Anteil von 60 Prozent;“ 

Durch die Mittelwertbildung über die Jahre ist die Bundesnetzagentur bei der Ermittlung 

eines Deflators für die Umsatzerlöse gewissermaßen einen Kompromiss zwischen bei-

den Möglichkeiten eingegangen. Dies erkennt zum einen eine sich ändernde Gewichtung 

über die Zeit an, orientiert sich aber gleichzeitig an der Vorgehensweise des Statistischen 

Bundesamtes. Der Bundesgerichtshof bemerkt für den Gasbereich hierzu:155  

„Die gegenteilige Auffassung kann nicht auf Berechnungen gestützt werden, nach denen 

eine jahresscharfe Gewichtung der Verbrauchsanteile zu einem um etwa 0,45 Prozent-

punkte geringeren Wert des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors führt. Ob und in 

welchem Umfang jahresscharf bestimmte Verbrauchsanteile sich zugunsten oder zulas-

ten der Netzbetreiber auswirken, ist unerheblich und indiziert weder, dass nur eine jah-

resscharfe Gewichtung der Verbrauchsanteile dem Stand der Wissenschaft entspräche, 

noch dass ein solcher Ansatz zur Preisbereinigung der Umsatzerlöse deutlich besser ge-

eignet wäre als der verwendete Index.“ 

5.2.6 Mittelwertbildung 

An verschiedenen Stellen bzw. auf verschiedenen Ebenen werden bei der Berechnung 

mit Hilfe des Törnqvist-Tools der Bundesnetzagentur für Strom und Gas Mittelwerte ge-

bildet. Diese werden im Folgenden aufgezeigt und mögliche Alternativen diskutiert. 

Die Berechnung des Xgen erfolgt auf Basis der etwas umgeformten Gleichung von Bern-

stein und Sappington (1999, S. 11).  

(5-1) 𝑋𝐺𝑒𝑛,𝑡 = (∆𝑇𝐹𝑡
𝑁𝑒𝑡𝑧 − ∆𝑇𝐹𝑡

𝐺𝑊) + (∆𝑃𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡
𝐺𝑊 − ∆𝑃𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡

𝑁𝑒𝑡𝑧 ) 

                           = (∆𝑇𝐹𝑡
𝑁𝑒𝑡𝑧 − ∆𝑃𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡

𝑁𝑒𝑡𝑧 ) + ∆𝑉𝑃𝐼𝑡. 

Diese Formel ist allgemein anerkannt und entspricht dem Stand der Wissenschaft. 

 
155 Bundesgerichtshof (2021), Rn. 56. 
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Die einzelnen Bestandteile der Formel (∆TFNetz, ∆PInput 
Netz  und ∆VPI) werden durch Anwen-

dung des geometrischen Mittels über die Jahre 2006 bis 2016 (Gas) bzw. 2017 (Strom) 

gebildet. Als Alternative bietet sich das arithmetische Mittel an. Tabelle 5-6 zeigt, welche 

Werte sich jeweils bei den verschiedenen Möglichkeiten der Mittelwertbildung ergeben. 

Tabelle 5-6:  Mittelwertbildung der Summanden des Xgen 

 Geometrisches Mittel Arithmetisches Mittel 

Strom 1,82 % 1,95 % 

Gas 0,49 % 1,52 % 

Quelle: Eigene Darstellung/Berechnung. 

Wie zu erkennen ist, würde sich bei einer Anwendung des arithmetischen Mittels (wie 

erwartet, vgl. Abschnitt 3.3.3) ein höherer Xgen ergeben, was sich zu Ungunsten der 

Netzbetreiber auswirken würde.  

Wie in Abschnitt 3.3.3 erläutert, spielt bei Anwendung des geometrischen Mittels die Rei-

henfolge der Mittelwertbildung bei der Zusammensetzung von Indexreihen (vertikal oder 

horizontal) keine Rolle.  

Auch international findet das geometrische Mittel Anwendung, so z. B. in den Niederlan-

den. Die dortige Regulierungsbehörde schreibt dazu:156 „ACM stützt die Schätzung der 

zukünftigen Produktivitätsänderung auf die von den Netzbetreibern selbst bereitgestell-

ten Daten über einen möglichst langen repräsentativen Messzeitraum und unter Verwen-

dung eines geometrischen Mittels (im Folgenden: langfristige Produktivitätsänderung). 

Damit wird der Ansatz aus der Regulierungsperiode 2017-2021 fortgeführt.“ 

Die Berechnung der Xgen-Werte für jedes einzelne Jahr und eine anschließende Mitte-

lung wäre ebenfalls eine mögliche Vorgehensweise gewesen.157 Dies widerspricht aller-

dings dem Gedanken, dass die Entwicklungen der verschiedenen Bestandteile über die 

Zeit betrachtet werden. Bei Bildung des arithmetischen Mittels über das gesamte Zeitin-

tervall wäre das Ergebnis dasselbe. Da aber, wie in Abschnitt 3.3.3 dargelegt, das geo-

metrische Mittel zum Ansatz kommt, um (Einzel-)Entwicklungen über die Zeit abzubilden, 

kann auch der gewählte Ansatz angewendet werden. 

Die britische Regulierungsbehörde Ofgem basiert ihren Beschluss zur Festlegung der 

TFP („ongoing efficiency“) auf ähnliche Art und Weise, indem Zeitreihen verschiedener 

 
156 ACM (2021b), Rn. 297. 
157 Demgegenüber hat die BNetzA zunächst die Mittelwerte aller Bestandteile des Xgen (TFP, Inputpreise, 

VPI) über den Zeitraum ermittelt und diese Werte in die angepasste Formel nach Bernstein / Sappington 
(1999) eingesetzt. 
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Vergleichsindustrien herangezogen und die Werte für den Betrachtungszeitraum gemit-

telt werden. Anschließend dienen diese verschiedenen Mittelwerte als Spannbreite für 

die Festlegung des TFP-Wertes.158 

Bei der Berechnung des Outputindex wurde durch die Bundesnetzagentur auf eine An-

wendung der Törnqvist-Formel verzichtet, sondern direkt die Summe der Größen „Um-

satzerlöse“, „Bestandsveränderungen“ und „Aktivierte Eigenleistungen“ gebildet, um den 

Produktionswert zu berechnen. Dies ist aus zwei Gründen nachvollziehbar. 

Zum einen existieren im Gasbereich negative Bestandsveränderungen für die Jahre 2013 

und 2016, so dass für diese (beiden) Jahre keine Anteile gebildet werden können. Zum 

andern ist der Anteil der Umsatzerlöse am Produktionswert so hoch, dass eine Anwen-

dung der Törnqvist-Logik den Wert des Xgen im Vergleich zur gewählten Methodik für 

den Stromsektor nicht verändert. Da die Verhältnisse für den Gasbereich sehr ähnlich 

ausfallen, kann davon ausgegangen werden, dass auch dort eine direkte Addition der 

Einzelgrößen das Ergebnis nicht verändert. 

Schließlich wurde bei der Berechnung der Inputpreise für das Eigenkapital eine etwas 

andere Methode der Mittelwertbildung gewählt als für das Fremdkapital. Während für das 

Eigenkapital ein rollierender 10-Jahres-Mittelwert angesetzt wird (siehe Abschnitt 5.2.4), 

wurde für das Fremdkapital eine jahresscharfe Betrachtung angewendet.  

Stehen Anlagegüter mit unterschiedlichen Nutzungsdauern auf der Aktivseite, so ist nor-

malerweise nicht festzustellen, welche mit kurzfristigem Fremdkapital, welche mit lang-

fristigem Fremdkapital und welche mit Eigenkapital finanziert wurden. Es gilt mithin eher 

eine pauschalierte Fristenkongruenz (Anlagevermögen und langfristiges Umlaufvermö-

gen soll langfristig, kurzfristiges Umlaufvermögen soll kurzfristig finanziert werden). 

Allerdings ist diese Regel theoretisch nicht fundiert und daher umstritten. Denn die Ein-

haltung der Regeln garantiert nicht die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens, bzw. eine 

Nichtbeachtung führt nicht automatisch zur Insolvenz. Vielmehr kommt es auf die Kredit-

würdigkeit des Unternehmens an und somit die Möglichkeit sich am Kapitalmarkt mit fri-

schem Geld einzudecken bzw. auch kurzfristig umzuschulden. Eine Einhaltung der oben 

beschriebenen Regeln indiziert weder eine besonders gute noch eine besonders schwa-

che Bonität des Unternehmens. Vielmehr muss die Kapitalstruktur so gestaltet sein, dass 

Kreditgeber die Solvenz des Unternehmens als valide betrachten.159 Daher kommt es 

z. B. auch auf andere Kennwerte an, die die Geschäftsentwicklung widerspiegeln (Um-

satz, Absatz, Kundenentwicklung etc.). Eine schematische Einhaltung der Regel ist also 

nicht zwingend; eine jährliche Betrachtung, die ja gerade den Zweck hat, die Situation 

aller Netzbetreiber abzubilden, erscheint demzufolge schlüssig. 

 
158 Ofgem (2020), S. 49. 
159 Vgl. z. B. Süchting (1995), S. 490ff. 
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Im Hinblick auf die Position der Netzbetreiber als regulierte Unternehmen sind sie auf 

dem Kapitalmarkt ebenso in einer Wettbewerbsposition wie jedes andere Unternehmen. 

Sie sind in der Art und Weise ihrer Finanzierung grundsätzlich frei. Es kann daher unter-

stellt werden, dass sie die optimale Finanzierungsstruktur wählen können, auch was die 

Fristigkeit betrifft. Die Auswahl der Indexreihen zum Fremdkapitalzins spiegelt neben un-

terschiedlichen Fristen auch verschiedene Möglichkeiten der Finanzierung und damit ver-

schiedene Risikoprofile wider (Umlaufrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibun-

gen / Anleihen der öffentlichen Hand, Umlaufrenditen inländischer Inhaberschuldver-

schreibungen / Hypothekenpfandbriefe, Umlaufrenditen inländischer Inhaberschuldver-

schreibungen / Anleihen von Unternehmen (Nicht MFIs)). Die Netzbetreiber unterliegen 

an dieser Stelle also keinen anderen Regeln als die Unternehmen anderer Branchen bzw. 

die Gesamtwirtschaft. Der Fremdkapitalmarkt ist derselbe. 

Insgesamt erscheint die angewendete Mittelwertbildung für die erläuterten Sachverhalte 

sachgerecht und nachvollziehbar. Sie entspringen sachlogischen Gründen, internationa-

len Erfahrungen und praktischen Erwägungen. 

5.3 Zwischenfazit 

Die bisherige Anwendung des Törnqvist-Index durch die Bundesnetzagentur hat gezeigt, 

dass es viele Stellschrauben gibt, die einen Einfluss auf das Ergebnis besitzen. Letztlich 

muss bei allen Berechnungen ein möglichst praktikabler Weg beschritten und verschie-

dene Alternativen abgewogen werden. Dabei sollen die Methoden stets dem Stand der 

Wissenschaft entsprechen. Dies ist, wie die Analyse gezeigt hat, in der Berechnung des 

Törnqvist-Index für die dritte Regulierungsperiode erfolgt.  

Für die vierte Regulierungsperiode ist ein grundsätzliches Abweichen von der Methodik 

der dritten Regulierungsperiode daher nicht indiziert. 
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6 Malmquist-Methode 

6.1 Grundansatz 

Wie in Abschnitt 3.2.2 eingeführt, entsteht durch den Malmquist-Index ein Maß für die 

dynamische Effizienzentwicklung über die Zeit. Die Berechnung des Malmquist kann auf 

der Basis einer Produktions- oder Kostenfunktion gebildet werden:  

• Bei einer Produktionsfunktion wird der maximal mögliche Output gemessen, wel-

cher mit einer gegebenen Inputmenge erzielt werden kann;  

• eine Kostenfunktion gibt an, welche minimalen Kosten notwendig sind, um einen 

gegebenen Output bei gegebenen Faktor- bzw. Inputpreisen zu erzielen (bei einer 

vorgegebenen Produktionsfunktion). 

Ein Malmquist-Index, dem eine Kostenfunktion zugrunde liegt, bezeichnen wir im Rah-

men dieser Studie als Kostenmalmquist. Der Kostenmalmquist zeigt an, wie stark die 

Kosten gesenkt werden können, um ein gegebenes Outputniveau Y zu erreichen. Da die 

Outputs, z. B. Last, Arbeit oder Anzahl der Anschlüsse, vorliegend als exogene Versor-

gungsaufgabe angenommen werden kann, bietet sich die Berechnung eines Kosten-

malmquist-Index an. Im Gegensatz zu den mehrdimensionalen Outputs liegen die Kosten 

bereits aggregiert vor, wodurch die Aggregation als mögliche Fehlerquelle entfällt. 

Der Kostenmalmquist kann periodenabhängig sowohl im Vergleich zur Modellspezifika-

tion der ersten als auch im Vergleich zur Modellspezifikation der zweiten Periode berech-

net werden. Anschließend wird der geometrische Durchschnitt der aus beiden Perioden 

ermittelten Werte gebildet. Wird der Kostenmalmquist anhand der nominellen Kosten (als 

Inputmengen multipliziert mit den nicht deflationierten Faktorpreisen) gebildet, kann der 

resultierende nominale Kostenmalmquist (MInom) wie folgt in den Catch-up (CU) und den 

Frontier-Shift (FS) zwischen den beiden Perioden zerlegt werden: 

(6-1) 𝑀𝐼𝑛𝑜𝑚 = [
𝐸(2,1)

𝐸(1,1)
∙
𝐸(2,2)

𝐸(1,2)
]
0,5
=

𝐸(2,2)

𝐸(1,1)⏟
 𝐶𝑈𝑛𝑜𝑚

∙ [
𝐸(2,1)

𝐸(2,2)
∙
𝐸(1,1)

𝐸(1,2)
]
0,5

⏟          
𝐹𝑆𝑛𝑜𝑚

 . 

Die Terme E(x,y) in Formel in Formel (6-1) entsprechen den mittels DEA oder SFA-

Methodik berechneten Effizienzwerten (vgl. Kapitel 3.2.2). Die erste Ziffer der Terme 

E(x,x) entspricht dabei der Periode der Kosten und Outputparameter des Netzbetreibers 

und die zweite Ziffer der Terme E(x,x) der zugrunde liegenden Modellspezifikation. Die 

Details zur formalen Herleitung werden in Liebe et al. (2017) genauer ausgeführt. 

Der so berechnete nominale Frontier-Shift beinhaltet neben dem technologischen Fort-

schritt auch die Inputpreisveränderungen des Sektors und bildet somit genau das ab, was 

vorliegend für den sektoralen Xgen als Abweichung zum VPI relevant ist und berechnet 

werden muss. 
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6.2 Anwendung durch die Bundesnetzagentur in der RP3 

Da in den Daten der Netzbetreiber keine Informationen zu Inputpreisen enthalten sind, 

kann der Kostenmalmquist nicht im ursprünglichen Sinne ermittelt werden, sondern nur 

als „TOTEX-Malmquist“. Für dessen Berechnung sind zwar die Outputmengen bekannt, 

aber keine Inputmengen und Inputpreise je Netzbetreiber, sondern nur ihr Produkt in 

Form der Gesamtkosten (TOTEX).160 

Meyer et al. (2020) führen zwei jeweils hinreichende Bedingungen aus, welche für eine 

unverzerrte Schätzung des Frontier-Shift durch den TOTEX-Malmquist nötig sind (vgl. 

Abschnitt 3.1.2). In einem ersten Fall ist der TOTEX-Malmquist-Index unverzerrt, wenn 

die Effizienzgrenze von Unternehmen gesetzt wird, die entweder in beiden Perioden tech-

nisch und allokativ effizient sind oder wenn die Ineffizienzen dieser Grenzunternehmen 

über die Zeit konstant bleiben.161 Die Annahme technischer Effizienz ist bei Netzbetrei-

bern, welche Teil der Effizienzgrenze sind, angemessen, da die Anreizregulierung bereits 

lange in Kraft ist. Auch die Annahme allokativer Effizienz ist plausibel, da in einem Effizi-

enzvergleich mit einem großen Datensatz nur die Netzbetreiber Teil der Effizienzgrenze 

sind, welche nicht nur technisch, sondern auch allokativ effizient sind. Für eine signifi-

kante Änderung der allokativen Effizienz über die Zeit und über die unterschiedlichen 

Netzbetreiber, welche die Bedingung für eine solche Verzerrung wäre, gibt es keine Hin-

weise. Selbst bei Verletzung dieser Annahme ist der TOTEX-Malmquist unverzerrt, wenn 

das Verhältnis der Inputpreise konstant bleibt. In einem zweiten Fall ist der TOTEX-

Malmquist nämlich unverzerrt, wenn die Inputpreise konstant sind oder sich bei allen 

Netzbetreibern im selben Verhältnis verändern. Die Annahme konstanter Inputpreise ist 

hierfür nicht notwendig. Dass es keine relevanten, unabwendbaren netzbetreiberspezifi-

schen Inputpreisänderungen gibt, erscheint durchaus angemessen: Durch die bundes- 

oder weltweite Ausschreibung von Dienstleistungsaufträgen, etwa Auslagerungen von 

administrativen Funktionen oder der Verlagerung des Hauptsitzes und operativer Tätig-

keiten wie bspw. der Netzsteuerung, können die Netzbetreiber, insofern sie wollen bzw. 

ausreichend Anreize hierfür haben, den Inputfaktor Arbeit so optimieren, dass sich keine 

unterschiedliche Veränderung der Inputpreise zwischen den Netzbetreibern ergibt. Auch 

die tariflich verhandelten Löhne führen zu einem gewissen Gleichklang regionaler Lohn-

entwicklungen in Deutschland. Die Verwendung eines TOTEX-Malmquist durch die 

BNetzA führt somit zu einer unverzerrten Schätzung des Frontier-Shift und hat den Vor-

teil, dass eine potenzielle Fehlerquelle vermieden wird, weil keine Berechnung von sekt-

oralen Inputpreisänderungen nötig ist.162 

Die Bundesnetzagentur verwendete für den TOTEX-Kostenmalmquist bislang die Netz-

betreiberdaten aus den statischen Effizienzvergleichen der Strom- und Gasnetzsektoren 

 
160  Für einen Kostenmalmquist im ursprünglichen Sinne müsste mindestens ein Inputfaktor mit dazugehö-

rigen Inputpreis vorhanden sein. 
161 Meyer et al. (2020), S. 95. 
162 Liebe et al. (2017), S. 24. 
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aus den ersten drei Regulierungsperioden RP1, RP2 und RP3. Neu kommt die RP4 dazu. 

Die Basisjahre für den Stromsektor sind 2006, 2011, 2016 und 2021, wobei eine Regu-

lierungsperiode jeweils einen Zeitraum von 5 Jahren umfasst. Für den Gasbereich sind 

die Basisjahre 2006, 2010, 2015 und 2020, wobei eine Regulierungsperiode einen Zeit-

raum von 4 (erste Regulierungsperiode) bzw. 5 Jahren (ab der zweiten Regulierungspe-

riode) umfasst.  

Die Gesamtkosten wurden in standardisierter (sTOTEX) und nicht standardisierter Form 

(TOTEX) jeweils für alle Zeitpunkte und getrennt für den Strom- und Gasbereich verwen-

det. Die bei den statischen Effizienzvergleichen verwendeten Vergleichs- bzw. Outputpa-

rameter sind jedoch sowohl für die Strom- als auch die Gasnetzbetreiber für jede Periode 

unterschiedlich. Um die Produktivitätsentwicklung über die Zeit messen zu können, ist es 

notwendig, dass die verwendeten Outputfaktoren in allen betrachteten Perioden ver-

gleichbar sind. Für die Vergleichbarkeit von zwei Regulierungsperioden im dynamischen 

Effizienzvergleich muss die Modellspezifikation inklusive der darin verwendeten Ver-

gleichsparameter konstant gehalten werden. Je Periodenvergleich kann somit entweder 

das statische Effizienzvergleichsmodell der früheren oder späteren Regulierungsperiode 

herangezogen werden. Beim Periodenvergleich RP12 beinhalten die Datensätze der 

RP1 somit auch die Outputparameter der RP2 und umgekehrt. Äquivalent dazu enthalten 

beim Periodenvergleich RP23 die Datensätze der RP2 auch die Outputparameter der 

RP3 und vice versa.163 

Pro Periode resultieren so acht Spezifikationen und Resultate (DEA und SFA jeweils mit 

Spezifikation der früheren und späteren Regulierungsperiode sowie jeweils für sTOTEX 

und TOTEX) und es stellt sich die Frage, wie diese Resultate zusammengeführt werden 

sollen. 

Die Bundesnetzagentur verwendete dabei eine Mittelwertbildung, wie sie in Abschnitt 

3.3.3 beschrieben ist.164 

Das Vorgehen der Bundesnetzagentur zur Umsetzung des Malmquist-Indexes war nicht 

unumstritten und Gegenstand von Gerichtsverfahren. Eine Übersicht gibt der nachfol-

gende Abschnitt 6.3. Ausgewählte Punkte werden später in Abschnitt 6.4 vertieft. 

6.3 Streitpunkte aus der RP3 und gerichtliche Beurteilung 

Die Anwendung des Malmquist-Ansatzes bei der Ermittlung des generellen sektoralen 

Produktivitätsfaktors für Betreiber von Gasversorgungsnetzen für die dritte Regulierungs-

periode durch die Bundesnetzagentur wurde gerichtlich überprüft und durch den Bundes-

gerichtshof letztinstanzlich bestätigt (BGH, Beschluss vom 21.01.2021, EnVR 7/20). Be-

treffend die Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für Betreiber von 

 
163 Vgl. Liebe et al. (2017), S.44f. 
164 Vgl. auch Liebe et al. (2017), S.65. 
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Elektrizitätsversorgungsnetzen für die dritte Regulierungsperiode stellt das Oberlandes-

gericht Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 16.03.2022 fest: „Nach Maßgabe des ein-

gangs dargelegten, eingeschränkten Prüfungsmaßstabs erweist sich auch die von der 

Bundesnetzagentur vorgenommene Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitäts-

faktors nach der Malmquist-Methode als rechtsfehlerfrei.“ (OLG Düsseldorf, Beschluss 

vom 16.03.2022, 3 Kart 637/19 (V), Rn. 201).  

Den beiden Beschlüssen folgend, hat die Bundesnetzagentur den generellen sektoralen 

Produktivitätsfaktor nach der Malmquist-Methode zutreffend ermittelt und rechtsfehler-

frei bestimmt: 

1. Der methodische Ausgangspunkt ist rechtmäßig. 

2. Die Auswahlentscheidungen (u. a. betreffend die Datengrundlage) sind hinrei-

chend transparent und ausreichend begründet. 

3. Die angewendeten Berechnungsmethoden (SFA und DEA) sind gerechtfertigt. 

Eine Überschreitung des methodischen Spielraums ist nicht aufgezeigt. Dies be-

inhaltet insbesondere die Verwendung von nichtfallenden Skalenerträgen bei der 

DEA sowie Zeitinteraktionstermen und Halbnormalverteilung des Effizienzterms 

zur Vermeidung von Konvergenzproblemen bei der SFA. 

4. Die praktizierte einfache Mittelwertbildung bei der Ergebnisaggregation anstatt ei-

ner Bestabrechnung ist sachgerecht. Rechtmäßig ist auch die Entscheidung, die 

standardisierten Kosten (sTOTEX) bei der Berechnung zu berücksichtigen.  

5. Der auf Basis der Malmquist-Methode ermittelte finale Wert für den generellen 

sektoralen Produktivitätsfaktor von 0,92 % für Gasnetzbetreiber und von 1,35 % 

für Stromnetzbetreiber ist nicht zu verwerfen bzw. ist angemessen und genügend 

robust.  

Nachfolgend werden ausgewählte Entscheidungen zu strittigen Punkten näher darge-

stellt.  

6.3.1 DEA: Annahmen zu Skalenerträgen 

Die Bundesnetzagentur wendet jeweils die Modellspezifikation der einen Regulierungs-

periode auf die jeweils angrenzende Regulierungsperiode an und umgekehrt.  

Für die Berechnung des DEA-Malmquist bedeutete dies die Annahme nichtfallender Ska-

lenerträge jeweils dann, wenn die Spezifikation bzw. Vergleichsparameter der ersten und 

zweiten Regulierungsperiode verwendet wurden (zweimal beim Vergleich der RP1 mit 

der RP2 sowie einmal beim Vergleich der RP2 mit der RP3). Konstante Skalenerträge 

werden jedoch für den Vergleich der RP2 und der RP3 verwendet, wenn die Modellspe-

zifikation bzw. Vergleichsparameter der RP3 herangezogen werden, da die ARegV seit 
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der dritten Regulierungsperiode die Annahme konstanter Skalenerträge vorgibt. Während 

bei konstanten Skalenerträgen alle Netzbetreiber miteinander verglichen werden, werden 

bei nichtfallenden Skalenerträgen kleine Netzbetreiber nur mit kleinen Netzbetreibern 

verglichen, große hingegen mit dem gesamten Sample.165 Die Annahme nichtfallender 

Skalenerträge wurde zum Schutz kleiner Netzbetreiber für die Anfänge der Anreizregu-

lierung eingeführt. Die Annahme konstanter Skalenerträge im Energiesektor ist sachge-

recht, wenn die Wahl der Betriebsgröße im Ermessen der Netzbetreiber liegt (z. B. durch 

Zusammenschlüsse). Die Annahme der freien Wählbarkeit der Betriebsgröße sei laut 

Bundesnetzagentur zu Beginn der Anreizregulierung nicht sachgerecht gewesen, etwa 

weil Anpassungen der Betriebsgrößen nicht ohne Weiteres umsetzbar gewesen seien.166  

In den Beschwerdeverfahren wurde teilweise die Verwendung konstanter Skalenerträge 

für alle drei Regulierungsperioden gefordert. Dabei wurde mit dem Xgen als unterneh-

mensübergreifende Vorgabe argumentiert und auf Netzbetreiber verwiesen, welche ihre 

Betriebsgröße fortlaufend angepasst hätten.167  

Die gerichtliche Überprüfung fiel zu Gunsten der Bundesnetzagentur aus, die Verwen-

dung nichtfallender Skalenerträge ist angemessen. Die Argumentation der Beschwerde-

führerin, dies entspräche beim dynamischen Effizienzvergleich nicht dem Stand der Wis-

senschaft, wird als nicht durchgreifend betrachtet.168  

Die Diskussion der verwendeten Skalenerträge bei der DEA wird nachfolgend in Abschnitt 

6.4.5 nochmals aufgenommen. 

6.3.2 SFA: „Pooled“ Grundstruktur mit Zeitinteraktionstermen 

Wesentliche Einwände betreffend die Grundstruktur mit Zeitinteraktionstermen sind, dass 

die bei der SFA-Methode gewählte Modellierung mit vollständigen Zeitinteraktionstermen 

von den für den statischen Effizienzvergleich definierten Modellierungsgrundsätzen der 

Bundesnetzagentur abweicht, überspezifiziert und unnötig kompliziert ist. Die übermä-

ßige Komplexität lasse die Integration weiterer Aspekte aufgrund von Konvergenzproble-

men nicht zu, so dass Aufholeffekte („Catch-up") nicht mehr berechnet werden könn-

ten.169 Zudem erlaube die verwendete Methode keine Separierung der Effizienzgren-

zenverschiebung von individuellen Aufholeffekten.170 

Die Bundesnetzagentur rechtfertigt die Verwendung von Zeitinteraktionstermen mit der 

dynamischen Betrachtung über die Zeit. Während bei der Messung der statischen Effizi-

enz die wesentlichen Parameter diejenigen sind, welche die Effizienz determinieren, sind 

 
165 Vgl. auch Tabelle 3-2 auf Seite 24 oder Liebe et al. (2017), S. 31. 
166 Oberlandesgericht Düsseldorf (2022), S.19. 
167 Oberlandesgericht Düsseldorf (2022), insbesondere S. 8f. 
168 Vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf 2022), S. 84f. 
169 Vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf (2022), S. 9. 
170 Bundesgerichtshof (2021), Rn. 141. 
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beim dynamischen Effizienzvergleich diejenigen Parameter wichtig, welche die Verände-

rung der Effizienz über die Zeit erfassen.171 Die behauptete Überspezifikation des Mo-

dells ist unproblematisch, da für eine unverzerrte Schätzung der Effizienzgrenzenver-

schiebung die Signifikanz der Regressionskoeffizienten keine Rolle spielt.  

Der Bundesgerichtshof hat für den Xgen Gas entschieden, dass die verwendete Methode 

der wissenschaftlichen Praxis entspreche. Obwohl keine explizite Modellierung des Auf-

holeffekts erfolge, werde eine Trennung von Catch-up und Frontier-Shift über den Ineffi-

zienzterm berücksichtigt.172 Mit Blick auf den Xgen im Stromsektor hat das Oberlandes-

gericht Düsseldorf die Verwendung einer sog. „PooledSFA“ mit Zeitinteraktionstermen 

nicht beanstandet, da zur Ermittlung des Frontier-Shifts keine explizite Modellierung des 

Catch-up nötig sei.173 

Das Thema der Grundstruktur der SFA (inklusive Zeitinteraktionstermen) wird nachfol-

gend in Abschnitt 6.4.5 nochmals aufgenommen. 

6.3.3 Modell-Aggregation/Mittelwertbildung 

Während sich die Bundesnetzagentur für eine Aggregation gemäß dem in Abschnitt 3.3.3 

vorgestellten vierstufigen Prozedere ausspricht, haben die Netzbetreiber eine Bestab-

rechnung für vorzugswürdig erachtet. Danach sollte analog zum statischen Effizienzver-

gleich eine „Best-of-four“-Abrechnung aus DEA, SFA, TOTEX und sTOTEX vorgenom-

men werden. Dabei wird im dritten Schritt für jeden Netzbetreiber individuell das „beste 

Ergebnis“, also der tiefste Wert dieser Grundspezifikation gewählt, der ceteris paribus, 

wenn also alle übrigen Faktoren gleichbelassen werden, zu einem niedrigeren Malmqu-

ist-Index führt. Für die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Stichproben, Zeitproben 

und Kostentreiberkombinationen soll jedoch der ungewichtete Mittelwert verwendet wer-

den. Alternativ wurde auch eine „Best-of-four“-Abrechnung mit einem gewichteten Mittel-

wert aus den unterschiedlichen Stichproben, Zeitproben und Kostentreiberkombinationen 

oder eine „Best-of-two“-Abrechnung aus TOTEX und sTOTEX vorgeschlagen. Als Be-

gründung zur Verwendung einer Bestabrechnung anstelle eines Mittelwertes wurden 

hohe Unterschiede zwischen den TOTEX- und sTOTEX-Ergebnissen, zwischen den ver-

schiedenen Methoden (DEA und SFA) sowie bei geringfügigen Änderungen der Daten 

angeführt. Die Gewichtung des Mittelwerts der einzelnen Stichproben soll anhand der 

statistischen Unsicherheit erfolgen. Daher wurde vorgeschlagen, diejenigen Ergebnisse 

stärker zu gewichten, welche ein schmaleres Konfidenzintervall des Frontier-Shifts ha-

ben.  

Die Bundesnetzagentur hat sich jedoch in der dritten Regulierungsperiode gegen eine 

solche Gewichtung ausgesprochen, da diese mit einem Informationsverlust verbunden 

 
171 Liebe et al. (2017), S. 35. 
172 Bundesgerichtshof (2021), Rn. 141. 
173 Vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf (2022), insbesondere S. 19. 
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sei. Eine Bestabrechnung aus DEA und SFA lehnt sie ab, da der so ermittelte Wert als 

eine Kombination aus unterschiedlichen Effizienzgrenzen und Verschiebungen der Effi-

zienzgrenzen keine ökonomische Aussagekraft hätte.  

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf zum Xgen Strom sieht keine Not-

wendigkeit zur Verwendung einer Bestabrechnung und bestätigt die Entscheidung der 

Bundesnetzagentur, eine ungewichtete Mittelwertbildung zu verwenden.174 Dies deckt 

sich mit dem früheren Beschluss des Bundesgerichtshofs zum Xgen Gas, wonach eine 

einfache Mittelwertbildung ohne Bestabrechnung auch bei einer hohen Bandbreite der 

Ergebnisse der DEA und der SFA eine den wissenschaftlichen Standards genügende und 

prinzipiell geeignete Aggregationsmethode im Rahmen des § 9 Abs. 3 S. 1 ARegV dar-

stelle.175 Ebenso hat der Bundesgerichtshof festgehalten, dass beim Xgen im Vergleich 

zum individuellen Effizienzwert beim Effizienzvergleich kein individuelles Schutzbedürfnis 

bestehe.176  

Die Forderung einer Best-of-Abrechnung wird nachfolgend in Abschnitt 6.4.2 noch einmal 

aufgenommen und erneut verworfen.  

6.3.4 Standardisierte Gesamtkosten (sTOTEX) 

Überdies wurde gefordert, dass, sofern die Bundesnetzagentur weiterhin die Aggregation 

durch Mittelwertbildung verwenden sollte, die standardisierten Gesamtkosten (sTOTEX) 

aus den Berechnungen zu entfernen seien. Bei den sTOTEX werden die Kapitalkosten 

jedes einzelnen Anlagegutes durch den Annuitätensatz konstant gehalten, im Gegensatz 

zu den TOTEX, wo die Kapitalkosten durch die lineare Abschreibungsmethode mit dem 

Alter der Anlage sinken. Als Argument gegen die standardisierten Gesamtkosten wird an-

geführt, dass bei Netzbetreibern mit bereits teilweise abgeschriebenen Investitionsgütern 

(ältere Netze), die sTOTEX von der Verringerung der [regulatorischen] Eigenkapitalren-

dite deutlich stärker betroffen seien als die TOTEX.177. Dies würde sich stärker auf die 

sTOTEX als auf die TOTEX auswirken und somit den Produktivitätsfaktor deutlich nach 

oben verzerren.178  

Die Bundesnetzagentur argumentiert, dass durch die sTOTEX eine Abmilderung von Ver-

zerrungen aus unterschiedlichen Altersstrukturen der Anlagen sowie abweichender Ab-

schreibungs- und Aktivierungspraktiken der Netzbetreiber erreicht wird, welche die Ver-

gleichbarkeit der Kapitalkosten als Teil der im Effizienzvergleich zu verwendenden Ge-

samtkosten erhöht.179  

 
174 Vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf (2022), insbesondere S. 88f. 
175 Vgl. Bundesgerichtshof (2021), Rn. 122. 
176 Bundesgerichtshof (2021), insbesondere Rn. 121. 
177  Vgl. Oxera (2021), S. 23.  
178 Oberlandesgericht Düsseldorf (2022), S. 97. 
179 Liebe et al. (2017), S. 64. 
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Das Gericht sah die Verwendung von standardisierten Gesamtkosten in der Berechnung 

als rechtmäßig an.180  

Wir teilen diese Beurteilung.  

6.4 Diskussion 

Nachfolgend werden nun ausgewählte Detailfragen näher diskutiert. Die folgenden Kapi-

tel enthalten Ergebnisse für den vorläufigen generellen sektoralen Produktivitätsfaktor 

Gas der vierten Regulierungsperiode. Die zur Berechnung verwendeten Daten basieren 

auf dem Datensatz PFG4_Analysen_Daten_VNB und wurden von der BNetzA am 

28.02.2023 zur Verfügung gestellt. 

6.4.1 Grundkonzeption  

Hinsichtlich der Grundkonzeption, wie der Produktivitätsfortschritt zwischen den Regulie-

rungsperioden gemessen werden soll, ergeben sich zwei Möglichkeiten zur Berechnung 

des Xgen:  

• ein direkter Vergleich der Perioden 1 und 4 oder  

• ein stufenweiser Vergleich der Perioden 1 und 2, der Perioden 2 und 3 sowie der 

Perioden 3 und 4 mit anschließender Mittelung dieser drei Frontier-Shifts.  

Eine stufenweise Verrechnung hat den Vorteil, dass sie zu größeren Datensätzen führt, 

da gewisse Betriebe zwar in mehreren Effizienzvergleichen aktiv waren, nicht aber im 

ersten oder letzten Effizienzvergleich. Zudem können Netzübergänge, die über mehrere 

Regulierungsperioden bzw. Zeitspannen hinweg in ihrer Anzahl zunehmen, die Vergleich-

barkeit potenziell erschweren. So können beispielsweise Netzbetreiber, welche in den 

ersten drei Perioden existieren, aber in der vierten nicht mehr, immer noch für die Fron-

tier-Shifts 12 und 23 verwendet werden, während sie bei einem direkten Vergleich nicht 

in die Berechnung einfließen würden. Auch hinsichtlich der Outputparameter vergrößert 

eine stufenweise Berechnung die Datenbasis. Gewisse Outputvariablen der aktuellen 

Periode können womöglich nicht mehr für die erste Periode ermittelt werden und müssten 

aus der Analyse entfernt werden. Bei einer stufenweisen Verrechnung führt die größere 

Datenbasis mit mehr Beobachtungen und Outputvariablen zu einer robusteren Schät-

zung und kann die Dynamik des Sektors besser abbilden, da sie die Produktivitätsfort-

schritte in mehrere Teilperioden unterteilt.  

Eine solche stufenweise Berechnung des Xgen wurde von der Bundesnetzagentur bis-

her wie folgt durchgeführt: 

 
180 Vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf (2022), insbesondere S. 97. 
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• stufenweise Periodenvergleiche (RP12, 23, in Analogie neu auch 34) mit Mittel-

wert quer und geometrischem Mittel längs über die Zeit; 

• Verwendung der beiden Methoden SFA und DEA; 

• Anwendung dieser auf die zwei Kostenarten TOTEX und sTOTEX; 

• Je Periodenvergleich, Methode und Kostenart jeweils einmal Modellspezifikation 

der früheren und einmal der späteren Regulierungsperiode. 

Die vierstufige Berechnung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors erfolgt für 

zwei Fälle: Fall 1 enthält alle Netzbetreiber, in Fall 2 werden nur Netzbetreiber berück-

sichtigt, deren Fläche sich zwischen den Perioden nicht stark verändert hat (Entfernung 

aller Netzbetreiber, bei denen sich die versorgte Fläche und das Konzessionsgebiets um 

mehr als 10 % verändert hat). 

Die resultierenden acht Werte je Periodenvergleich führen bei nunmehr drei Perioden-

vergleichen (12, 23 und neu 34) für jeweils 2 Fälle zu insgesamt 48 Werten, die zunächst 

je Fall gemäß dem Vorgehen in Abschnitt 3.3.3 in eine eindeutige Schätzung für den 

generellen sektoralen Produktivitätsfortschritt überführt werden:  

• Stufe 1: Da für jeden Periodenvergleich die Spezifikation des früheren und des 

späteren statischen Effizienzvergleichs gerechnet wird, werden die beiden Werte 

mit dem geometrischen Mittel verrechnet. Somit erhalten jeweils beide Spezifika-

tionen das gleiche Gewicht.  

• Stufe 2: Eine Verrechnung der Methoden SFA und DEA durch das arithmetische 

Mittel erlaubt es, die Stärken der beiden Modelle gleichgewichtet zu kombinieren. 

• Stufe 3: Da hinsichtlich der Kostenarten keine der anderen überlegen ist, führt 

auch hier eine Verrechnung durch das arithmetische Mittel zu einer robusteren 

Schätzung des Frontier-Shift. 

• Stufe 4: Da es sich bei den 3 Periodenvergleichen um eine Zeitreihe handelt, ist 

eine Verrechnung durch das geometrische Mittel angemessen. Somit werden die 

Mittelwerte aus den 8 Modellen je Regulierungsperiode zu einem das gesamte 

Zeitintervall überspannenden durchschnittlichen Produktivitätsfortschritt verrech-

net. 

Der dadurch ermittelte Wert für Fall 1 und Fall 2 wird durch das arithmetische Mittel zum 

generellen sektoralen Produktivitätsfaktor aggregiert. 

Die obigen Punkte (stufenweises Vorgehen mit zugehöriger Mittelwertbildung) erachten 

wir grundsätzlich als weiterhin richtig und empfehlen demnach, dies auch in der laufen-

den Festsetzung des Xgen für die vierte Regulierungsperiode unverändert anzuwenden.  
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6.4.2 Mittelwertbildung oder „Best-of“ 

Das Anliegen einer „Best-of“-Verrechnung in der dritten Stufe des Vorgehens der Bun-

desnetzagentur bei der Mittelwertbildung zum Malmquist-Index (vgl. Abschnitt 3.3.3) ent-

stammt aus den relativen Effizienzvergleichen der Bundesnetzagentur, wo jeweils der 

beste Effizienzwert eines Netzbetreibers aus vier Schätzungen („Best-of-four“) herange-

zogen wird, sofern dieser über 60 % liegt. Ansonsten wird der Mindesteffizienzwert an-

gewendet.  

Vorliegend wird jedoch weniger ein „Best-of“ gefordert, sondern vielmehr ein „Worst-of“, 

indem von den vier Grundspezifikationen (SFA/DEA je für TOTEX/sTOTEX) jeweils der 

tiefste errechnete Wert herangezogen werden soll, also von allen Spezifikationen die 

schlechteste errechnete Produktivitätsverbesserung.  

Aus analytischer Sicht ist ein solches Vorgehen nicht angezeigt, da sich Effizienzver-

gleich und Abschätzung des Xgen methodisch fundamental unterscheiden:  

Xind – individuelle relative Effizienz:  

• Beim Effizienzvergleich wird die individuelle Effizienz (Xind) eines Netzbetrei-

bers in einem relativen Effizienzvergleich ermittelt, also relativ zur jeweiligen Best 

Practice bzw. ermittelten Effizienzgrenze, die von wenigen Netzbetreibern aufge-

spannt wird. Aus dem relativen Vergleich folgt die Vergleichbarkeit als zentrales 

Anliegen. Liegt beim Vergleich z. B. ein Datenfehler vor, kann dies für das betref-

fende Unternehmen zu einer zu hohen oder zu tiefen gemessenen Effizienz füh-

ren. Liegt ein Unternehmen bei der DEA ohne Datenfehler nicht auf der Effizienz-

grenze, hat ein Datenfehler, der dessen Kosten erhöht, keine Auswirkungen auf 

die übrigen Unternehmen. Im umgekehrten Fall (also bei einem Datenfehler, der 

die Kosten senkt) können jedoch, falls das Unternehmen so zu einem Peer wird, 

die Effizienzwerte vieler anderer Unternehmen nach unten verzerrt werden.181 

Ein analoger Zusammenhang gilt bei Datenfehlern auf der Outputseite. Dies be-

deutet, dass sich Datenfehler bei der DEA im Erwartungswert zu Lasten der Netz-

betreiber insgesamt auswirken.  

• Gleichzeitig ist die Verteilung der Ineffizienz asymmetrisch, beispielsweise wird 

sie bei der SFA i. d. R. als halbnormal oder exponentiell angenommen. Schätz-

fehler können nicht zu einer negativen Ineffizienz führen (Werte über 1), sondern 

nur Effizienz mindern oder an den Wert 1 annähern. Dies bedeutet, dass der Er-

wartungswert für einen theoretisch angenommen effizienten Netzbetreiber kleiner 

als 1 liegt, da Daten- oder Schätzfehler zu einer Effizienz tiefer als 1 führen kön-

nen, nie aber höher als 1. 

 
181 Wäre das Unternehmen bereits vor dem Datenfehler ein Peer in der DEA gewesen, gilt hingegen ein 

grundsätzlich symmetrischer Zusammenhang. 
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• Diese beiden Punkte stützen das von der Bundesnetzagentur angewendete Vor-

sichtsprinzip bzw. die in der ARegV in § 12 Abs. 4a angelegte Bestabrechnung.  

Xgen – sektoraler Fortschritt:  

• Der Xgen wird nicht individuell, sondern sektoral für alle Netzbetreiber gleicher-

maßen festgelegt. Schätzfehler führen zu einer Über- oder Unterschätzung des 

wahren Wertes. Eine Unterschätzung bedeutet eine Begünstigung der Netzbe-

treiber zu Lasten der Netznutzer, bei einer Überschätzung ist es umgekehrt.  

• Die Schätzfehler beim Malmquist sind symmetrisch verteilt: Es kann gleicher-

maßen zu einer Über- und Unterschätzung kommen (Werte über und unter 1 mög-

lich). 

• Ziel bei der Bestimmung des Xgen muss daher eine möglichst akkurate Schät-

zung sein, welche keine Seite (Netzbetreiber/Netznutzer) systematisch begüns-

tigt. Die Anwendung eines Vorsichtsprinzips im Sinne der Netzbetreiber würde zu 

einer systematischen Benachteiligung der Netznutzer führen.  

Im Übrigen ist davon auszugehen, dass bei einer „Best-of“-Verrechnung jeweils Schätz-

werte unterschiedlicher Spezifikationen resultieren, die dann anschließend in Schritt 4 

miteinander vermengt werden. Beispielsweise könnte beim Vergleich RP12 der Wert ei-

ner DEA mit TOTEX am tiefsten sein, beim Vergleich der RP23 aber der Wert einer SFA 

mit sTOTEX. Die Vereinigung völlig unterschiedlicher Grundspezifikationen anhand des 

geometrischen Mittels in Schritt 4 stellt eine zusätzliche mögliche Fehlerquelle dar bzw. 

dürfte zu systematisch verzerrten Resultaten führen.  

Aufgrund dieser zusätzlichen Überlegungen ist die Empfehlung, an der Mittelwertbildung, 

wie sie in Abschnitt 3.3.3 zusammengefasst ist, festzuhalten.  

6.4.3 Vergleichsparameter: Auswahl 

Im Rahmen des Verfahrens zur Bemessung des Xgen der RP3 wurde der Ansatz der 

Bundesnetzagentur von den Netzbetreibern dahingehend gerügt, dass sie keine dynami-

sche Kostentreiberanalyse vorgenommen habe. Konkret stellt sich die Frage, ob die Ver-

gleichsparameter aus den vergangenen Effizienzvergleichen auch geeignet sind, Pro-

duktivitätsänderungen in der jeweiligen Netzbranche zu messen. Bei der Auswahl der 

Vergleichsparameter können bei der Anwendung des Malmquist-Indexes grundsätzlich 

folgende Vorgehensweisen gewählt werden:  

• Verwendung des Modells der vorangegangenen Regulierungsperiode auch mit 

Daten der neuen Regulierungsperiode und umgekehrt (d. h. die jeweils gleiche 

Modellspezifikation, aber mit veränderten Daten; hierzu sind ggf. aus den Altdaten 

neue Parameter zu bilden); 
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• Wahl einer neuen Modellspezifikation (z. B. angepasste Auswahl an Vergleichs-

parametern) auf Grundlage einer neuen, dynamischen Kostentreiberanalyse. 

Keine Option ist der direkte Vergleich der je Regulierungsperiode gewählten Effizienzver-

gleichsmodelle (unterschiedliche Parameter mit unterschiedlichen Daten), da so keine 

Aussage zur Veränderung zwischen den Perioden getroffen werden kann.  

Bei der Wahl, welcher der beiden obigen Ansätze umgesetzt werden soll, spielen zum 

einen analytische Überlegungen eine Rolle und zum anderen müssen Vergleichspara-

meter gewählt werden, die auch praktisch verwendbar sind. Zum Beispiel muss die SFA 

einer vorangegangenen Regulierungsperiode mit den neuen Daten nicht unbedingt kon-

vergieren oder gewisse Vergleichsparameter können nur in einer Regulierungsperiode 

überhaupt gebildet werden, weil zwischenzeitlich die Datenabfragen geändert wurden. 

Daneben spielen auch technische Voraussetzungen der beiden Methoden eine Rolle. 

Beispielsweise sollte die Zahl der Vergleichsparameter nicht zu groß sein, um eine Über-

spezifikation zu vermeiden, darüber hinaus müssen die Vergleichsparameter mit Blick auf 

die DEA skalierbar sein. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die bisherigen Modelle für sich 

genommen für die jeweilige Regulierungsperiode „optimal“ sind, also die statischen Be-

gebenheiten des jeweiligen Basisjahrs sehr gut abbilden. Demgegenüber führt eine neue 

Modellfindung zu einem offenen Ausgang mit entsprechenden Unwägbarkeiten für alle 

Beteiligten.  

Für die vorzunehmende Wahl wird in einem ersten Schritt qualitativ untersucht, ob die 

bestehenden Vergleichsparameter der Effizienzvergleichsmodelle der bisherigen Regu-

lierungsperioden potenziell Produktivitätsveränderungen über die Zeit abzubilden vermö-

gen („dynamische Eignung“). In einem zweiten Schritt wird geprüft, ob die internationale 

Praxis bei der Anwendung von Malmquist-Indizes in den betreffenden Sektoren auf an-

dere, geeignetere Vergleichsparameter hinweist.  

Bislang wurden in den statischen Effizienzvergleichen die in Tabelle 6-1 zusammenge-

fassten finalen Modellspezifikationen verwendet. Im Wesentlichen sind dies Netzlängen, 

Anschlüsse und/oder Zählpunkte, Höchstlasten sowie in den ersten beiden Regulie-

rungsperioden die Fläche. Beim Strom wurde zudem die dezentrale Erzeugungsleistung 

verwendet.  
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Tabelle 6-1:  Bislang in Effizienzvergleichen verwendete Vergleichsparameter 

EVS1 EVS2 EVS3 EVS4 

Anschlüsse 

Umspannwerke 

5 Leitungs- und Kabel-
längen  

2 Höchstlasten 

1 Dezentrale Erzeu-
gungsleistung 

Fläche 

Anschlüsse 

Zählpunkte 

5 Leitungs- und Kabel-
längen  

2 Höchstlasten 

1 Dezentrale Erzeu-
gungsleistung 

Fläche 

Zählpunkte 

4 Leitungs- und Ka-
bellängen  

2 Höchstlasten  

2 Dezentrale Erzeu-
gungsleistung 

In Erarbeitung. 

EVG1 EVG2 EVG3182 EVG4 

2 Ausspeisepunkte 

Rohrvolumen 

2 Netzlängen 

2 Höchstlasten 

2 Bevölkerungszahlen 

Fläche 

3 Ausspeisepunkte 

Anzahl Messstellen 

Rohrvolumen 

Netzlänge 

Höchstlast 

Fläche 

Bodenklasse 

Ausspeisepunkte 

Anzahl Messstellen 

Rohrvolumen 

Höchstlast 

Bodenklasse 

Ausspeisepunkte 

Anzahl Messstellen 

Rohrvolumen 

Höchstlast 

Bodenklasse 

EFG1 EFG2 EFG3 EFG4 

Transportmoment 

Ein- und Ausspeise-
punkte 

Fläche 

Rohrvolumen 

Ein- und Ausspeise-
punkte 

Fläche (yArea) 

Rohrvolumen 

Verdichterleistung 

Ein- und Ausspeise-
punkte 

Fläche (yArea_all) 

Rohrvolumen 

Verdichterleistung 

Ausspeisepunkte 

Fläche (yArea) 

 

Für die grundsätzliche dynamische Eignung wird für ausgewählte exogene Schocks und 

mögliche Maßnahmen der Netzbetreiber analytisch untersucht, inwieweit sich diese für 

einen Netzbetreiber über zwei Regulierungsperioden in seinen Aufwand- und Vergleichs-

parametern abbildet und nachgelagert bei der Xgen-Berechnung mit dem Malmquist-In-

dex ceteris paribus auswirkt. Ausgehend von dieser Analyse kann gefolgert werden, wel-

che Parameter welche grundsätzliche Eignung für eine dynamische Frontier-Shift-Ana-

lyse aufweisen, bzw. inwieweit die statischen Modelle der RP3 und RP4 angewendet 

werden können. 

Tabelle 6-2 zeigt das Resultat der vorgenommenen Analyse des ersten Schritts. Sämtli-

che unterstellten Ereignisse, die zwischen den beiden Regulierungsperioden angenom-

men werden (aufgeführt in der ersten Spalte), führen, soweit abschätzbar, zu einer Ver-

änderung des Xgen in die erwartete Richtung, da die wesentlichen Vergleichsparameter 

für Strom und Gas in den jeweiligen statischen Effizienzvergleichen berücksichtigt sind.  

Etwas weniger eindeutig ist der Effekt im Falle der stromseitigen Energiewende, für die 

Parameter teils erst ab der dritten (Rückspeisung) bzw. vierten Regulierungsperiode (An-

 
182  Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung liegen noch keine Erkenntnisse vor, ob sich an den Parametern 

der 3. und 4. RP nach dem Urteil des BGH vom 26.9.2023 noch etwas ändern wird.  
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schlüsse/Zählpunkte mit Blick auf Elektromobilität) erhoben wurden. Soweit die ange-

schlossene dezentrale Erzeugungsleistung in einem proportionalen Zusammenhang zu 

den hiermit verbundenen Netzkosten ist, ist die Energiewende für den errechneten Xgen 

neutral. Liegen bei der Integration sinkende oder steigende Skalenerträge vor, entsteht 

ein Effekt in die eine oder andere Richtung. Gerade dieses Beispiel unterstützt im Übrigen 

das Vorgehen der Bundesnetzagentur, jeweils zwei aneinanderliegende Regulierungspe-

rioden miteinander zu vergleichen und nicht etwa die RP1 mit der RP4. Da neue Trends 

zwar jeweils in den Datenabfragen berücksichtigt wurden, jedoch nicht alle davon bereits 

in der RP1 vorhersehbar waren, können für einen Direktvergleich wichtige Vergleichspa-

rameter in früheren Jahren fehlen. In die Zukunft gedacht, wird sich diese Entwicklung 

tendenziell verstärken. 

Tabelle 6-2:  Auswirkungen von ausgewählten Ereignissen 

Ereignis/Maßnahme 
Netzbetreiber 

Wirkung auf Inputs 
(TOTEX, sTOTEX) 

Wirkung auf Outputs Effekt 
auf Xgen 

Fazit 

Einsatz einer effizienten 
neuen Technologie, z. B. 
Automatisierung in der 
Zentrale 

Reduktion (stärker re-
duzierender Effekt auf 
OPEX als erhöhender 
Effekt auf CAPEX) 

- Positiv ✓ 

Höhere Lohnkostenstei-
gerung im Vergleich zur 
Gesamtwirtschaft  

Höher - Negativ (✓)183 

Erhöhung aller Input-
preise im Umfang des 
VPI 

Höher - Neutral ✓ 

Günstigere Leitungsver-
legung /  
günstigerer Unterhalt 

Tiefer - Positiv ✓ 

Outsourcing Neutral Neutral Neutral ✓ 

Erhöhung der Bevölke-
rung (Anschlüsse)  

- Höher (mehr Anschlüsse, 
Last, Arbeit, Anschlusslei-
tungen, Leitungen) 

Positiv 
bei Ska-
leneffek-
ten 

✓ 

Energiewende stromsei-
tig 

Höher Höher (höhere ange-
schlossene dezentrale Er-
zeugungsleistung, Rück-
speisung, Einspeise-
punkte, ggf. mehr Leitun-
gen) 

(Neutral) (✓) 

Energiewende gasseitig I.d.R. nicht Teil der Auf-
wandparameter (Bio-
gas, Investitionsmaß-
nahmen) 

I.d.R. Biogas herausge-
rechnet bei Anschlüssen, 
Leitungen usw.  

Neutral ✓ 

 
183 Problematische Anreizwirkung, wenn höhere Löhne ex post mit tieferem Xgen belohnt werden.  
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Mengenrückgänge Gas Tiefere OPEX (unter-
proportional) 

Tiefer (niedrigere Last, Ar-
beit) 

Negativ (✓) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

In Österreich, dessen Regulierungspraxis am ähnlichsten ist (vgl. Kapitel 3.1.3.3), wer-

den ähnliche, wenn auch stärker endogene Vergleichsparameter verwendet wie in 

Deutschland. Für die aktuelle Regulierungsperiode im Stromsektor spielten sowohl für 

den Xgen als auch für den Effizienzvergleich die gewichtete transformierte Netzan-

schlussdichte (Modellnetzlänge), unterteilt nach Netzebene, die Netzhöchstlasten und 

die Zählpunkte eine Rolle.184 Für die aktuelle Regulierungsperiode Gas wurden beim 

Effizienzvergleich die Netzlängen, die Zählpunkte und die verrechnete Leistung von In-

dustrie und großem Gewerbe berücksichtigt. Beim Xgen wurde die Summe der Netzlän-

gen über beide Ebenen sowie die Summe der Zähler über beide Ebenen verwendet.185 

Gestützt auf die obigen Überlegungen sehen wir keinen Grund, vom bisherigen Ansatz 

abzuweichen, jeweils zwei aneinanderliegende Regulierungsperioden zu vergleichen 

und dabei die jeweiligen Modellspezifikationen der statischen Effizienzvergleiche auf die 

jeweils andere Periode zu übertragen, um den Malmquist-Index zu bestimmen. Die Pa-

rameter der statischen Effizienzvergleiche vermögen, wie analytisch gezeigt, Änderun-

gen in der Produktivität grundsätzlich abzubilden. Darüber hinaus gibt es keine Hinweise 

aus anderen Regulierungsregimen, dass weitere Parameter relevant sein könnten, die in 

den vorliegenden Datensätzen nicht abgebildet sind.  

6.4.4 Vergleichsparameter: Fläche 

Die Fläche wird verschiedentlich in den Effizienzvergleichen Strom und Gas verwendet.  

In dem Zusammenhang ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum EVG2, 

insbesondere hinsichtlich der Schätzung der versorgten Fläche für die ehemaligen regi-

onalen Fernleitungsnetzbetreiber, relevant (BGH, Beschluss vom 12.06.2018, EnVR 

54/17). 

Der Bundesgerichtshof hält fest, dass die Auswahl der Vergleichsparameter für den Effi-

zienzvergleich nicht zu beanstanden sei. Insbesondere sei es ermessensfehlerfrei, dass 

die Parameter "Ausgespeiste Jahreshöchstlast" und "Ausspeisepunkte > 16 bar" einbe-

zogen worden seien. Eine Ermittlung von Teileffizienzen für einzelne Druckstufen sei 

nicht geboten gewesen.  

Mit Blick auf die versorgte Fläche habe die Bundesnetzagentur für die ehemaligen regi-

onalen Fernleitungsnetzbetreiber rechtsfehlerfrei geschätzt, weil diese Unternehmen 

 
184 E-Control (2018), S. 35. 
185 E-Control (2018), S. 24f. 



  Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors  101 

   

 

zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch nicht als Verteilernetzbetreiber einzustufen ge-

wesen seien und die für diesen Parameter einschlägigen Informationen deshalb nicht 

hätten ermittelt werden können. Die stattdessen angestellte Schätzung auf der Grund-

lage der Flächen aller Gemeinden, durch die Leitungen dieser Unternehmen verliefen, 

entspreche der Vorgehensweise bei den anderen Netzbetreibern. Hierbei hatte die Bun-

desnetzagentur die Schlüssel aller Gebiete herangezogen, durch die Leitungen der be-

treffenden Netzbetreiber verlaufen und in denen zu deren Netz gehörende Anlagen gele-

gen sind. 

Damit sei gemäß dem Bundesgerichtshof ein angemessener Vergleich mit Netzbetrei-

bern, die innerhalb eines Konzessionsgebiets ein flächenhaftes Verteilernetz betreiben, 

nicht gewährleistet. In diesem Zusammenhang könne dahingestellt bleiben, ob ein Gebiet 

schon dann durch ein Netz versorgt wird, wenn darin eine Leitung verläuft oder eine zum 

Betrieb eingesetzte Anlage gelegen ist, oder ob es erforderlich ist, dass aus dem Netz 

Gas in das örtliche Verteilernetz eingespeist wird. Auch hinsichtlich der Gebiete, bei de-

nen diese Voraussetzung vorliegt, sei es systemwidrig, in gleicher Weise auf die gesamte 

Fläche abzustellen wie bei örtlichen Verteilernetzen. Bei örtlichen Verteilernetzen sei die 

versorgte Fläche als potenzieller Kostenfaktor insbesondere deshalb relevant, weil sich 

das Netz typischerweise über erhebliche Teile dieser Fläche erstrecken muss, damit die 

Aufgabe der örtlichen Verteilung erfüllt werden kann. Für Netze, die vor allem dazu die-

nen, Gas über weitere Entfernungen zu örtlichen Verteilernetzen zu transportieren, be-

steht ein solcher Zusammenhang typischerweise nicht. 

Die versorgte Fläche wurde zunächst im Rahmen des Effizienzvergleichs der dritten Re-

gulierungsperiode analog verwendet, jedoch später nach Veröffentlichung der Entschei-

dung des Bundesgerichtshofs angepasst (vier Varianten von neuen Flächenparametern 

gebildet für acht betroffene Unternehmen, vgl. z. B. Tabelle 5 im zugehörigen Ergebnis-

bericht von Frontier Economics).  

Dies bedeutet vorliegend, dass die bestehenden Flächenparameter des EVG2 für die 

betreffenden fünf Unternehmen der RP2 nicht gesetzeskonform sind. Soll der Flächen-

parameter in die Berechnung des Frontier-Shift einbezogen werden, sind für die RP2 

entweder die entsprechenden fünf Unternehmen aus dem Datensatz der RP2 bzw. RP3 

zu entfernen oder die Parameter nachträglich anzupassen.  

Zur Anpassung des Flächenparameters der betreffenden Netzbetreiber bestehen fol-

gende Varianten:  

• Übernahme der Parameterwerte aus der RP3 auf die RP2 (so keine Netzüber-

gänge). 

• Anwendung von 0-Werten analog der Argumentation des Bundesgerichtshofs, da 

keine Versorgung in die Fläche erfolgt. In Analogie folgt dieser Ansatz dem EFG4, 

bei dem eine „vertikale Fläche“ gebildet wird, welche sich von der horizontalen 



102  Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors   

   

 

Versorgungsaufgabe abgrenzen soll, für die beim Parameter kein Flächenwert 

zugeschrieben wird. Beim EFG4 wurde die vertikale Fläche geprüft und schließ-

lich verworfen, einerseits aus statistischen Gründen (Multikollinearität), anderer-

seits aus konzeptionellen Gründen (resultierende Flächenwerte bei FNB mit so-

wohl horizontaler als auch vertikaler Versorgung). 

• Verwendung einer der vier neugebildeten Flächenparameter.  

Soweit es sich um ausschließliche Regionalnetzbetreiber ohne eigene vertikale Versor-

gungsaufgabe handelt, kann aus konzeptioneller Sicht dem Bundesgerichtshof gefolgt 

werden, d. h. es können Flächenwerte von Null angesetzt werden. Soweit eine vertikale 

Versorgung an Kunden in der NS-Ebene erfolgt, können die entsprechenden NS-Flächen 

berücksichtigt werden.  

Werden alle Netzbetreiber mit Nullwerten bei der versorgten Fläche zur Berechnung des 

Frontier-Shift RP23 und RP34 entfernt, hätte dies eine geringfügig positive Auswirkung 

auf den resultierenden nominalen Frontier-Shift gegenüber der Anwendung von Nullwer-

ten:  

• In der RP23 erhöht sich der aggregierte Frontier Shift p.a. ohne Netzbetreiber mit 

Nullwerten bei der versorgten Fläche von 0.387 auf 0.681 

• In der RP34 nimmt der aggregierte Frontier Shift p.a. ohne Netzbetreiber mit Null-

werten bei der versorgten Fläche von -0.267 auf -0.413 ab. 

• Insgesamt erhöht sich der PF in Fall 1 von 1.281 auf 1.324 und in Fall 2 von 1.120 

auf 1.283. Für den gesamten PF inklusive FNB von 1.252 auf 1.347. 

Wir empfehlen, an der Anwendung von Nullwerten festzuhalten, soweit bei diesen Netz-

betreibern keine Versorgung an eigene Endkunden in die Fläche erfolgt.  

6.4.5 Umsetzung DEA: Annahme zu den Skalenerträgen 

Der Berechnung der Effizienzwerte in der DEA können unterschiedliche Annahmen zu 

Skalenerträgen zugrunde liegen (vgl. Abschnitt 3.2.4). In der Anwendung der BNetzA 

stellt sich die Frage zwischen einer Kombination aus der Verwendung von nichtfallenden 

und konstanten Skalenerträgen sowie der durchgehenden Verwendung von konstanten 

Skalenerträgen. Bei nichtfallenden Skalenerträgen wird angenommen, dass die Netzbe-

treiber ihre Betriebsgröße nicht frei wählen können und es Effizienzvorteile für größere 

Netzbetreiber gibt. Dabei werden kleine Netzbetreiber nur mit kleinen Netzbetreibern ver-

glichen, große hingegen mit allen, wodurch insbesondere kleinere Netzbetreiber ge-

schützt sind. Die Annahme konstanter Skalenerträge erlaubt den Vergleich eines Netz-

betreibers mit allen anderen und basiert auf der freien Wählbarkeit der Betriebsgröße 

sowie fehlender Effizienzvorteile großer Netzbetreiber. 
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Es ist plausibel, dass die freie Wählbarkeit der Betriebsgröße (z. B. durch Zusammen-

schlüsse) und zu Beginn der Anreizregulierung noch nicht gegeben war und größere 

Netzbetreiber noch über Effizienzvorteile verfügten. Mit fortschreitender Dauer der An-

reizregulierung sollte die freie Wählbarkeit der Betriebsgröße für alle Netzbetreiber zu-

treffen, womit aus regulatorischer Sicht der Bedarf einer Korrektur von Größeneffekten 

entfällt. Die neun Jahre der ersten beiden Regulierungsperioden sind eine nachvollzieh-

bare Grenze für das Eintreten dieser Bedingungen. Somit sollte auch zur Berechnung 

des DEA-Malmquist, äquivalent zum statischen Effizienzvergleich, bei Modellspezifikati-

onen der ersten beiden Perioden nichtfallende Skalenerträge und in den anschließenden 

Perioden konstante Skalenerträge verwendet werden. 

Vorliegend folgen wir erneut dem Grundsatz, die Modellspezifikation der einen Regulie-

rungsperiode jeweils auf die angrenzende anzuwenden. Das heißt, die DEA basierend 

auf Modellspezifikationen der RP3 und 4 werden jeweils mit konstanten Skalenerträgen 

gerechnet, die Modellspezifikationen der RP1 und 2 jeweils mit nichtfallenden Skalener-

trägen. 

6.4.6 Umsetzung SFA: Grundstruktur 

Die Berechnung der SFA kann entweder anhand von gepoolten Daten oder Paneldaten 

erfolgen. Ersteres stellt den Ansatz der Bundesnetzagentur dar. 

Paneldatenmodelle bzw. Panelschätzungen stellen einen Bezug zwischen verschiede-

nen Beobachtungen eines Unternehmens im Zeitverlauf her und können damit individu-

elle Effekte eines Unternehmens über die Zeit explizit berücksichtigen. Für Paneldaten-

modelle werden Beobachtungen der Unternehmen über mehrere Perioden benötigt. An-

sätze mit nur zwei Perioden führen normalerweise zu Verzerrungen und unzuverlässigen 

Resultaten. Da zur Berechnung des Xgen ein Einzelvergleich der Perioden mit anschlie-

ßender Mittelung stattfindet, können jeweils nur zwei Perioden verwendet werden. Bei 

einer Panel-Schätzung würde auch die Anwendung von drei oder vier Perioden das Prob-

lem nicht wesentlich lindern. Im Gegensatz zu gepoolten Daten sind somit mit Panel-

Schätzungen weniger verlässliche Aussagen möglich.186 

Bislang hat die Bundesnetzagentur daher gepoolte Daten verwendet. Durch das Poolen 

der Daten beider Regulierungsperioden zu einem Datensatz und die Anwendung der glei-

chen Modellspezifikationen kann eine gemeinsame Frontier geschätzt werden. Durch die 

Verwendung einer Dummy-Variable für die spätere Periode ist somit auch die Verände-

rung der Kosten über die Zeit berücksichtigt, mit welcher der Frontier-Shift berechnet 

werden kann.187 Dieser Frontier-Shift kann jedoch auch andere systematische Verände-

rungen zwischen den beiden Regulierungsperioden enthalten, welche nicht im Modell 

 
186 Vgl. Agrell et al. (2014), insbesondere S. 35. 
187 Vgl. Liebe et al. (2017), S. 53. 
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abgebildet werden. Die zusätzlich verwendeten Zeitinteraktionsterme ermöglichen, dass 

sich die Kostenauswirkungen der Kostentreiber über die Zeit verändern und einen Kreuz-

vergleich der Netzbetreiber mit der Effizienzgrenze der jeweils anderen Periode zulassen. 

Die Zeitinteraktionsterme sind daher für die Ermittlung der Verschiebung der Effizienz-

grenze erforderlich, auch wenn diese statistisch nicht signifikant sind. Durch die Verwen-

dung der Zeitinteraktionsterme kann der Frontier-Shift somit möglichst unverzerrt ge-

schätzt werden. Dabei erfolgt zwar keine explizite Modellierung des Aufholeffekts, aller-

dings wird über den Ineffizienzterm eine Trennung von Catch-up und Frontier-Shift be-

rücksichtigt. 

Formel  (6-2) zeigt die in der SFA geschätzte Kostenfunktion.188 𝐶𝑖,𝑡entspricht dabei den 

Kosten (Totex/sTotex) von Netzbetreiber i in Zeitperiode t. Die erklärenden Variablen wer-

den durch die n Outputparameter der jeweiligen Modellspezifikation (zweiter Term), einen 

Zeitdummy t (dritter Term) und eine Multiplikation der n Outputparameter mit der Zeitpe-

riode t (Zeitinteraktionsterme, vierter Term) bezeichnet. Die zu schätzenden Koeffizienten 

werden durch die jeweiligen 𝛽 dargestellt. Der Parameter v beschreibt den normalverteil-

ten stochastischen Fehlerterm und der Parameter u die halbnormalverteilten Ineffizienz-

terme. 

(6-2) ln(𝐶𝑖,𝑡) =  𝛽0 + ∑  𝛽𝑛ln(𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑛,𝑖,𝑡)
𝑁
𝑛=1 + 𝛽𝑡𝑡 + ∑ 𝛽𝑡,𝑛𝑡 ln(𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑛,𝑖,𝑡)

𝑁
𝑛=1 + 𝑣𝑖,𝑡 + 𝑢𝑖,𝑡 

Ergänzend zum Modell der Bundesnetzagentur kann auch ein Modell mit einer zeitvari-

ablen Ineffizienzverteilung aufbauend auf Battese und Coelli (1995), wie es von einer 

Beschwerdeführerin bei der RP3 Strom verlangt wurde, verwendet werden. Dieses Mo-

dell basiert auf der Annahme, dass sich die Verteilung der Ineffizienzen über die Zeit 

ändern kann. Eine unterschiedliche Verteilung der Effizienzwerte könnte beispielsweise 

auftreten, wenn die Aufholeffekte vor allem bei ineffizienteren VNB stattfinden. Die Ver-

teilung der Ineffizienzwerte wird für jede Zeitperiode separat geschätzt, wobei die Varianz 

der Verteilung des Ineffizienzterms durch eine Konstante (wie im Modell der Bundesnetz-

agentur) sowie zusätzlich einen zeitabhängigen Teil geschätzt wird. In den vergangenen 

Regulierungsperioden wies dieses Modell jedoch eine stärkere Differenz zu den Ergeb-

nissen der Malmquist-DEA auf, welche einen individuellen Catch-up jedes VNB beinhal-

ten, als das von der Bundesnetzagentur verwendete Modell. Der zusätzlich geschätzte 

Zeitterm der Ineffizienzverteilung erhöht die Anzahl der zu schätzenden Parameter und 

kann dadurch zu Konvergenzproblemen oder einer ungenaueren Schätzung führen. Da 

es in den Daten keine Hinweise gibt, dass sich die Verteilung der Ineffizienzen innerhalb 

der Regulierungsperioden signifikant ändert, empfiehlt es sich, auf diesen zusätzlichen 

Parameter zu verzichten. Ein allgemeiner Catch-up wird im Übrigen schon implizit im 

Modell der Bundesnetzagentur abgebildet, indem die VNB in der späteren Periode nied-

 
188 Die gezeigte Kostenfunktion entspricht dabei einer Cobb-Douglas angelehnten Spezifikation wie in den 

Modellen der RP1 oder der RP2. Translog-Spezifikationen wie in Modellen der RP3 oder der RP4 be-
inhalten zudem Quadratterme und Kreuzterme. 
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rigere Ineffizienzen (geschätzt durch den Ineffizienzterm u) aufweisen. Für jede Beobach-

tung im gepoolten Datensatz wird ein Ineffizienzwert geschätzt. Hat ein VNB in der spä-

teren Periode einen niedrigeren Ineffizienzwert, so impliziert dies, dass ein positiver 

Catch-up stattgefunden hat. 

Die in der dritten Regulierungsperiode Strom im Vergleich zu anderen Modellierungsme-

thoden gemessene geringere Differenz der Bundesnetzagentur-Herangehensweise zu 

den DEA-Ergebnissen, welche eine explizite Separierung in Frontier-Shift und Catch-up 

beinhalten, spricht für eine Pooled SFA mit Zeitinteraktionstermen und einen Verzicht auf 

eine periodenabhängige Ineffizienzverteilung nach Battese und Coelli (1995).  

Dies untermauert erneut der Vergleich des Xgen für eine SFA mit und ohne Zeitinterakti-

onsterme sowie mit einem Modell mit einer zeitvariablen Ineffizienzverteilung und DEA 

mit den Daten für den PFG4 VNB Gas. 

Tabelle 6-3 zeigt die Werte für den generellen Produktivitätsfaktor Gas mit unterschiedli-

chen Methoden und Spezifikationen. Der PF VNB wurde gemäß der in Kapitel 6.4.1 be-

schriebenen Grundkonzeption berechnet, mit der einzigen Ausnahme, dass keine Ver-

rechnung der beiden Methoden (DEA und SFA) vorgenommen wurde. Der separat be-

rechnete Xgen für Fall 1 und Fall 2 wurde zu einem PF für die VNB aggregiert. Für die 

SFA wurde neben der von der Bundesnetzagentur verwendeten Spezifikation mit Zeitin-

teraktionstermen auch dieselbe Spezifikation ohne Zeitinteraktionsterme sowie eine al-

ternative Spezifikation mit einer zeitvariablen Ineffizienzverteilung nach Battese und 

Coelli (1995), jeweils unter Annahme einer Halbnormalverteilungsannahme der Ineffizi-

enz, gerechnet. 

Tabelle 6-3: Vergleich der Resultate für PFG4 VNB mit alternativen SFA-Spezi-

fikationen 

 PF Fall 1 VNB PF Fall 2 VNB PFG4 VNB 

Verwendete SFA-Spezifikation der Bundesnetz-
agentur mit Zeitinteraktionstermen 

1,2998 % 1,2861 % 1,2929 % 

Bisher verwendete SFA-Spezifikation ohne Zeit-
interaktionsterme 

1,2746 % 1,2641 % 1,2693 % 

Spezifikation mit variabler Ineffizienzverteilung 
nach Battese Coelli (1995) 

0,6797 % 0,5638 % 0,6217 % 

Von der Bundesnetzagentur verwendete DEA-
Spezifikation 

1,2606 % 0,9523 % 1,1065 % 

Datengrundlage vom 28.02.2023 

Der nach der Spezifikation der Bundesnetzagentur berechnete generelle Produktivitäts-

faktor der vierten Periode mit der SFA beträgt 1,2929 % und ist somit leicht höher als bei 
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der DEA mit 1,1065 %. Unterschiede zeigen sich hinsichtlich der beiden Fälle189: Beim 

Fall 1 sind die Resultate praktisch identisch (DEA 1,2606 % und SFA 1,2998 %), bei Fall 

2 ist der PF bei der SFA mit 1,2861 % höher als bei der DEA mit 0,9523 %. Im Vergleich 

zur von der Bundesnetzagentur verwendeten Spezifikation zeigt eine SFA ohne Zeitinter-

aktionsterme einen leicht niedrigeren Wert von 1,2693 %. Dies zeigt, dass die Zeitinter-

aktionsterme zwar für einen korrekten Kreuzvergleich der Netzbetreiber mit der Effizienz-

grenze der anderen Periode nötig sind, aber nur einen minimalen Einfluss auf den Xgen 

haben.  

Die Spezifikation mit einer zeitvariablen Ineffizienzverteilung zeigt hingegen erheblich tie-

fere Werte. Insbesondere die starke Differenz zur DEA, welche eine individuelle Berech-

nung des Catch-up ermöglicht, deutet darauf hin, dass die zusätzliche Schätzung der 

Zeitflexibilität der Ineffizienzverteilung die Präzision des geschätzten generellen sektora-

len Produktivitätsfaktors vermindert. Insofern untermauern die DEA-Resultate, dass die 

Verwendung einer zeitvariablen Ineffizienzverteilung der SFA wenig plausibel ist. Die 

mehrheitlich übereinstimmenden Werte des Xgen bei SFA (ohne zeitvariable Ineffizienz-

verteilung) und DEA sprechen dafür, dass der Catch-up auch in der SFA ausreichend 

berücksichtigt wird.   

6.4.7 Umsetzung SFA: Annahme zur Verteilung der Ineffizienz 

Dem Ineffizienzterm der SFA lagen in den bisherigen Regulierungsperioden aufgrund von 

Konvergenzaspekten190 unterschiedliche Verteilungsannahmen zugrunde. So wurde zu-

nächst eine Exponentialverteilung der Ineffizienz angenommen, wobei bei Konvergenz-

problemen mit diesen Modellen auf eine Halbnormalverteilung umgestellt wurde. Dies 

führte dazu, dass bei Strom durchgängig in allen Fällen die Halbnormalverteilung ange-

wendet wurde, während bei Gas in der Hälfte der Fälle eine Exponentialverteilung ange-

nommen wurde, wobei dies sowohl für den Frontier-Shift RP12 als auch für RP23 gilt.  

Es gibt jedoch weder analytisch noch empirisch Hinweise, dass die exponentielle Vertei-

lung oder die Halbnormalverteilung der jeweils anderen vorzuziehen ist. Auch in der Lite-

ratur, wie beispielsweise bei Aigner et al. (1977) mit Halbnormalverteilung und Meeusen 

et al. (1977) mit Exponentialverteilung gibt es keinen Konsens zur Wahl des Ineffizienz-

terms. Die exponentielle Verteilung führt in den statischen Effizienzvergleichen der Bun-

desnetzagentur ceteris paribus zu leicht höheren Effizienzwerten, ist aber ansonsten 

gleichwertig. Aufgrund dieser höheren Werte wurde von der Branche in den statischen 

Effizienzvergleichen die Verwendung der Exponentialverteilung gefordert und von der 

Bundesnetzagentur infolge des Vorsichtsprinzips seit der RP2 auch eingesetzt.  

 
189 Fall 1 mit allen VNB und Fall 2 ohne diejenigen VNB, bei denen sich die versorgte Fläche und die 

Konzessionsfläche um mehr als 10 % verändert haben. 
190  Da die SFA nach einem iterativen Verfahren berechnet wird, kann es sein, dass die Reihe der geschätz-

ten Werte nicht konvergiert. 
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Da die Ermittlung des Xgen jedoch über einen Frontiervergleich geschieht, wird der Effekt 

etwas höherer/geringerer Effizienz durch Differenzenbildung weitgehend eliminiert: Es 

werden bei Exponentialverteilung also jeweils zwei Effizienzgrenzen verglichen, die mit 

etwas höheren Effizienzwerten einhergehen, als dies bei Halbnormalverteilung der Fall 

ist. Beim Vergleich wird der Leveleffekt beim Vorgehen der RP3 vollständig eliminiert, da 

der Frontier-Shift nur durch die Zeitdummy sowie die Zeitinteraktionsterme geschätzt 

wird, welche unabhängig vom Ineffizienzterm u sind.191 

Wichtig ist jedoch, dass die Frontiers, die verglichen werden, jeweils mit der gleichen 

Ineffizienzverteilungsannahme geschätzt wurden. Ansonsten kann eine Verzerrung des 

Frontiershifts in die eine oder andere Richtung entstehen. Wird beispielsweise die frühere 

Periode mit Halbnormalverteilung geschätzt und die spätere mit Exponentialverteilung, 

führt dies zu Verzerrungen.  

Dieses analytische Resultat wird durch eine empirische Analyse der vergangenen Regu-

lierungsperioden gestützt: Die Resultate der bisherigen Regulierungsperioden zeigen 

keinen statistisch signifikanten Einfluss der Verteilungsannahme auf den Xgen. So ist für 

jedes Modell der Unterschied zwischen der Halbnormalverteilung und der Exponential-

verteilung insignifikant, und auch über alle Modelle gesehen ist der Xgen bei der Expo-

nentialverteilung nur minimal höher. Tabelle 6-4 zeigt beispielhaft, wie gering die Abwei-

chungen der Werte für den Frontier-Shift p.a. im Gassektor zwischen den beiden Ineffi-

zienzverteilungsannahmen sind. Die Differenz des Frontier-Shift zwischen Halbnormal-

verteilung und Exponentialverteilung ist in jedem Modell kleiner als 0,007 Prozentpunkte. 

Da je nach Modell die Berechnungen mit halbnormal- oder exponentialverteilten Ineffi-

zienztermen höhere Werte haben, ist die Differenz nach Aggregierung der Zeitperioden 

sogar noch tiefer. Allerdings gab es bei der Berechnung der SFA mit Exponentialvertei-

lung nicht unerwartet vereinzelt Konvergenzprobleme, insbesondere bei der 3. Regulie-

rungsperiode Gas. Bei der Halbnormalverteilung traten diese Konvergenzprobleme nicht 

auf.  

 
191 Vgl. hierzu Formeln 4-2 und 4-3 in Liebe et al. (2017), S. 52 und 53. 



108  Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors   

   

 

Tabelle 6-4: Vergleich der Resultate für den Frontier-Shift p.a. Gas mit Halbnormal- 

und Exponentialverteilungsannahme des Ineffizienzterms der SFA (Da-

tengrundlage 28.02.2023) 

 RP12  
Fall 1 

RP12  
Fall 2 

RP23  
Fall 1 

RP23  
Fall 2 

RP34  
Fall 1 

RP34  
Fall 2 

Halbnormal- 
verteilung 

-0,5121 -0,4033 0,4031 -0,0159 -0,2083 -0,3259 

Exponential- 
verteilung 

-0,5168 -0,4091 0,4035192 -0,0090 -0,2087 -0,3243 

Unterschied  
HN-Exp 

0,0047 0,0058 -0,0004 -0,0069 0,0004 -0,0016 

 

Demgegenüber verhindert die durchgängige Verwendung der Halbnormalverteilung an-

stelle der Exponentialverteilung Konvergenzprobleme ohne die Einbuße prädiktiver Aus-

sagekraft und ohne signifikante Änderung bzw. Verzerrung des Xgen. Als Konsequenz 

ist die durchgängige Verwendung der Halbnormalverteilung als Annahme zur Ineffizienz-

verteilung bei der SFA zu bevorzugen. 

Die Wahl der Verteilungsannahme der Ineffizienz bei der SFA sollte im Sinne der Kohä-

renz auch durch den entsprechenden F-Test für das Dominanzkriteriums der DEA be-

rücksichtigt werden (vgl. Kapitel 6.4.7). 

6.4.8 Umsetzung DEA und SFA: Behandlung von Ausreißern 

6.4.8.1 Gesetzliche Grundlagen 

Die Behandlung von Ausreißern beim statischen Effizienzvergleich ist in der ARegV ge-

regelt (vgl. ARegV Anlage 3 zu § 12). Dabei gelten in der DEA diejenigen Beobachtungen 

als Ausreißer, welche für einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaß-

stab gelten würden. „Dabei ist die mittlere Effizienz aller Netzbetreiber einschließlich der 

potenziellen Ausreißer mit der mittleren Effizienz der Netzbetreiber zu vergleichen, die 

sich bei Ausschluss der potenziellen Ausreißer ergeben würde. Der dabei festgestellte 

Unterschied ist mit einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von mindestens 95 Prozent zu 

identifizieren.“
193

 Nach Entfernung dieser dominanten Beobachtungen soll eine Superef-

fizienzanalyse durchgeführt werden, bei welcher die Ausreißer entfernt werden, deren 

Effizienzwerte den oberen Quartilswert um mehr als den 1,5-fachen Quartilsabstand, de-

finiert als Spannweite der zentralen 50 % des Datensatzes, übersteigen. Bei der SFA gilt 

eine Beobachtung als Ausreißer, wenn sie die Lage der Regressionsgerade in starkem 

 
192 Fehlende Konvergenz bei vier Modellen, darum wurde in diesem Fällen mit Halbnormalverteilung ge-

rechnet. 
193 Vgl. ARegV Anlage 3 zu § 12. 
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Maß beeinflusst. Als mögliche Methoden werden Cook’s Distance, DFBETAS, DFFITS, 

Covariance-Ratio oder Robuste Regression erwähnt. In den statischen Effizienzverglei-

chen ist dabei stets das Cook’s-Distance-Kriterium angewendet worden. 

6.4.8.2 Anwendung in vergangenen Regulierungsperioden 

Da für die Malmquist-Berechnungen des generellen sektoralen Produktivitätsfortschritts 

dieselben Methoden wie beim statischen Effizienzvergleich verwendet werden (DEA und 

SFA), sollte, wenn möglich und so sich diese in den statischen Effizienzvergleichen be-

währt haben, auch bei den Ausreißeranalysen auf dieselben Kriterien wie bei den stati-

schen Effizienzvergleichen zurückgegriffen werden.  

Behandlung von festgestellten Ausreißern 

Auch wenn die gleichen Methoden zur Ausreißerbereinigung angewendet werden, unter-

scheidet sich die Ausreißeranalyse im dynamischen Effizienzvergleich zum statischen, 

da beim dynamischen Effizienzvergleich Daten für jeweils zwei Perioden in die Analyse 

einfließen. Für den Frontier-Shift 34 sind dies beispielsweise die Daten der dritten Peri-

ode und der vierten Periode. Es stellt sich somit die Frage, in welchen Perioden die Aus-

reißer identifiziert werden (in beiden oder jeweils nur einer) und wie diese im Datensatz 

bereinigt werden sollen. Es gibt folgende zwei Methoden, um die Ausreißerbereinigung 

im dynamischen Effizienzvergleich vorzunehmen: 

• Trimming – stets in beiden Perioden entfernen: Diese Methode ist in der wissen-

schaftlichen Praxis weit verbreitet und kann sowohl bei der DEA als auch bei der SFA 

angewendet werden. Dabei wird ein als Ausreißer klassifizierter Netzbetreiber kom-

plett aus dem Datensatz dieses Modells entfernt, unabhängig davon, ob er in beiden 

oder nur einer der beiden Perioden ein Ausreißer ist. 

• Winsorizing – stets in beiden Perioden modifiziert beibehalten: Die Methode kann nur 

bei der DEA angewendet werden, wobei die Supereffizienzwerte benutzt werden, um 

einem als Ausreißer klassifizierten Netzbetreiber künstlich einen Effizienzwert zuzu-

weisen. Dies führt dazu, dass Netzbetreiber sowohl mit den regulären Beobachtun-

gen als auch mit Ausreißern mit angepassten Werten im Datensatz erhalten bleiben. 

Dabei kann entweder allen „übereffizienten“ Ausreißern ein Effizienzwert von 100 % 

zugeschrieben werden, was dazu führt, dass diese Beobachtungen zwar auf der 

Frontier liegen, aber nicht die Effizienzgrenze für diese Periode aufspannen. Als 

zweite Möglichkeit können die Kosten der Ausreißer gemäß ihres Supereffizienzwer-

tes hochskaliert werden, wodurch sie nicht mehr maßgeblich für die Lage der Effizi-

enzgrenze sind. 

In den bisherigen Regulierungsperioden wurde stets ein Trimming vorgenommen. Dies 

ist auch in der wissenschaftlichen Literatur weitverbreitet und hat gegenüber den beiden 

Arten von Winsorizing mehrere Vorteile: 
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• Das Vorgehen ist konsistent zu den statischen Effizienzvergleichen, da auch dort alle 

Ausreißer aus dem Datensatz entfernt werden und der Effizienzvergleich (DEA und 

SFA) nur auf die verbleibenden Beobachtungen angewendet wird. Den Ausreißern 

wird dabei außerhalb der Effizienzanalyse ein Wert von 1 zugewiesen 

• Eine konsistente Ausreißerbereinigung zwischen den beiden Methoden DEA und 

SFA kann nur bei Trimming erreicht werden. Da Winsorizing zur Berechnung von 

Ersatzwerten für Ausreißer auf das Supereffizienzkriterium zurückgreift, kann dieses 

bei der DEA angewendet werden, ist aber bei der SFA nicht möglich. 

• Beim Trimming findet keine Veränderung der Ausgangsdaten statt. Beim Winsorizing 

fließen hingegen künstlich manipulierte Daten in die Effizienzanalyse ein, welche bei 

den Netzbetreibern nie so gemessen wurden. 

DEA: Umsetzung Dominanztest 

Zur Identifizierung dominanter Netzbetreiber, welche für einen überwiegenden Teil der 

Netzbetreiber als Effizienzmaßstab gelten würden und die durchschnittliche Effizienz der 

Netzbetreiber signifikant verändern, wird ein F-Test verwendet. Die berechneten Kosten-

effizienzwerte können dabei mit der Halbnormal- oder Exponentialverteilungsannahme 

der Ineffizienzen getestet werden. In den bisherigen Regulierungsperioden Strom und 

Gas wurde stets der Banker-Test194 angewendet mit Annahme einer zugrundeliegenden 

Halbnormalverteilung der Ineffizienz. Die Teststatistik für die Nullhypothese, dass die 

Ineffizienzverteilung mit und ohne den getesteten Netzbetreiber i ≠ j gleich ist, wird be-

rechnet als  

(6-3) ∑ (
(𝜃𝑗1−1)

2

𝑁1 
)/ ∑ (

(𝜃𝑗2−1)
2

𝑁2 
)     𝐹 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙𝑡 𝑚𝑖𝑡 (𝑁1 , 𝑁2) 𝐹𝑟𝑒𝑖ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛

𝑁2 
𝑗=1

𝑁1 
𝑗=1  

Wobei 𝜃𝑗1 die Effizienz von Netzbetreiber j in einer DEA ohne Netzbetreiber i, 𝜃𝑗2 die 

Effizienz von Netzbetreiber j in einer DEA mit Netzbetreiber i und 𝑁1 sowie 𝑁2 die Anzahl 

Beobachtungen ohne Netzbetreiber i sind.195 Soweit die Halbnormalverteilungsannahme 

beim Ineffizienzterm der SFA angenommen wird (vgl. Abschnitt 6.4.6), sind die beiden 

Methoden auch hinsichtlich der Verteilungsannahme konsistent. Die Ausreißeranalyse 

anhand des Supereffizienzkriteriums wurde in den bisherigen dynamischen Effizienzver-

gleichen anhand der Vorgaben aus der ARegV durchgeführt. 

SFA: Cook’s Distance 

Die Ausreißer bei der Berechnung der SFA wurden anhand des Cook’s-Distance-Kriteri-

ums ermittelt. Als Schwellenwert wurde dafür seit der 2. Regulierungsperiode Strom auf 

 
194 Banker und Chang (1995). S. 41. 
195  Da sowohl in der DEA mit Netzbetreiber i als auch in der DEA ohne Netzbetreiber i über dieselben N 

Netzbetreiber summiert wird, entspricht 𝑁1 𝑁2. 



  Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors  111 

   

 

4/(n-p-1) festgelegt. Eine Wilson-Analyse hat identifiziert, dass dieser Schwellenwert zu-

verlässigere Resultate liefert als der vorgängig verwendete Wert von 1 und somit diesem 

gegenüber zu bevorzugen sei (vgl. Swiss Economics und Sumicsid 2014a, S. 55).  

6.4.8.3 Einschätzung alternativer Ausreißermethoden 

Masking 

In den Beschwerdeverfahren zum Xgen in der dritten Regulierungsperiode wurde bei den 

bestehenden Ausreißermethoden auf sogenannte „Masking Effects“ verwiesen. Diese 

„Masking Effects“ bedeuten, dass gewisse Ausreißer so extreme Werte haben, dass sie 

andere potenzielle Ausreißer verdecken. Analoge Forderungen wurden jeweils auch bei 

den statischen Effizienzvergleichen aufgestellt und verworfen. Zur Identifikation von mas-

kierten Ausreißern wird eine mehrstufige Ausreißeranalyse gefordert. Dabei sollen in drei 

Stufen eine Dominanz- und Supereffizienzanalyse in der DEA sowie eine Cook’s-Dis-

tance-Analyse in der SFA durchgeführt werden. Maskierte Ausreißer der ersten Stufe 

könnten so nach Entfernung der identifizierten Ausreißer der ersten Stufe sichtbar wer-

den.  

Eine solche mehrstufige Ausreißerbereinigung widerspricht den Vorgaben aus der 

ARegV für den statischen Effizienzvergleich. Ein eindeutiger numerischer Wert für den 

Einfluss auf die Lage der Regressionsgerade, wie von der ARegV gefordert, könnte so 

nicht berechnet werden. Auch ist das Cook’s-Distance-Kriterium inkl. Schwellenwert für 

eine einmalige Anwendung eines fixen Schwellenwerts entwickelt worden, vgl. Banker 

and Chang (2006).  

Abbildung 6-1 zeigt die abnehmend sortierten Supereffizienzwerte des Modells der RP3 

Totex Fall 1. Es ist ersichtlich, dass der Test auch vorliegend zu einem plausiblen Ergeb-

nis führt. Die Netzbetreiber mit deutlich höheren Supereffizienzwerten werden alle als 

Ausreißer identifiziert (rot markiert), während die Supereffizienzwerte der nicht als Aus-

reißer klassifizierten Netzbetreiber keine Sprünge mehr aufweisen und einer konsisten-

ten Verteilung folgen. Insofern erscheint das Supereffizienz-Kriterium bzw. dessen 

Schwellenwert auch im vorliegenden Kontext sachgerecht, um Unternehmen als Ausrei-

ßer zu identifizieren. 

Abbildung 6-1: Geordnete Supereffizienzwerte Modell RP3 Fall 1 Totex 
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Quelle: Eigene Abbildung 

Dynamische Ausreißer 

Ein weiterer Diskussionspunkt aus den Beschwerdeverfahren zum Xgen für die dritte Re-

gulierungsperiode ist die Entfernung dynamischer Ausreißer. In einer dynamischen Aus-

reißeranalyse würden die Beobachtungen, die innerhalb der untersuchten Regulierungs-

periode ein extremes Wachstum in einer Outputvariable (positiv oder negativ) haben, 

entfernt. Als Kriterien für extreme Wachstumswerte genannt werden das Überschreiten 

des dritten Quartils um mehr als das 1,5-fache des Interquartilabstandes, das Unter-

schreiten des ersten Quartils um mehr als das 1,5-fache des Interquartilabstandes, eine 

Entfernung von mehr als zwei Standardabweichungen zum Mittelwert sowie das gene-

relle Entfernen der Beobachtungen der 5 % höchsten und 5 % tiefsten Wachstumsraten 

genannt.  

Eine solche Bereinigung wäre indes fehlerhaft, da dadurch alle Netzbetreiber mit hohen 

und tiefen Wachstumswerten entfernt würden, unabhängig davon, ob diese Werte extrem 

oder außergewöhnlich sind. Die Beobachtungen würden auch unabhängig davon ent-

fernt, inwieweit die Wachstumsraten der Normalverteilung entsprechen. Die Entfernung 

korrekter Datenpunkte würde das Resultat verfälschen, da potenziell aussagekräftige Da-

tenpunkte mit hohen oder tiefen Werten entfernt würden.  

Zudem ist bei Netzbetreibern mit sehr hohen positiven oder negativen Wachstumsraten 

die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese in einer der beiden Perioden eine so außerge-

wöhnliche Kosten-Kostentreiberkombination haben, dass sie bereits durch die vorhande-

nen Ausreißermethoden (Dominanz- und Supereffizienzkriterium bei der DEA sowie 

Cook’s-Distance-Kriterium bei der SFA) identifiziert werden. 
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Schließlich werden Netzbetreiber, welche im dynamischen Kontext außergewöhnliche 

Veränderungen des Versorgungs- und Konzessionsgebiets haben, durch Fall 2 (vgl. Ab-

schnitt 6.4.1) bereits als potenzielle Ausreißer berücksichtigt. Für Fall 2 werden alle Netz-

betreiber entfernt, welche zwischen den beiden Perioden eine Veränderung des Versor-

gungs- und Konzessionsgebiets von mehr als 10 % hatten. Diese Flächenveränderungen 

zeigen strukturelle Netzveränderungen an, welche eine Vergleichbarkeit zwischen den 

beiden Perioden erschweren können. Mit dem Vorteil der verbesserten Vergleichbarkeit 

der beiden Perioden geht jedoch auch der Nachteil eines verkleinerten Datensatzes, so-

wie des Verlusts potenziell aussagekräftiger Beobachtungen einher. Da keiner der beiden 

Fälle klar zu präferieren ist, stellt die separate Berechnung der Fälle 1 und 2 mit anschlie-

ßender Mittelung eine robuste Lösung dar. 
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7 Fazit 

Die in dieser Studie diskutierten Verfahren zur Bestimmung des generellen sektoralen 

Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode Strom und Gas (nach Törnqvist 

und Malmquist) entsprechen dem Stand der Wissenschaft. Dies ergibt sich sowohl aus 

der entsprechenden wissenschaftlichen Literatur, der Rechtsprechung des Oberlandes-

gerichts Düsseldorf und des Bundesgerichtshofs sowie der internationalen Regulierungs-

praxis.  

Eine wesentliche Stärke des Malmquist-Indexes ist dabei die Berechnung des Frontier-

Shifts auf Basis von Unternehmensdaten, während in den Törnqvist-Index neben diesen 

auch Daten bzw. Zeitreihen aus öffentlich verfügbaren Quellen einfließen. Der Törnqvist-

Index hat den Vorteil, dass die Methode einfacher nachzuvollziehen ist, jedoch Annah-

men bezüglich technischer, allokativer und Skaleneffizienz trifft. Bei der Berechnung des 

Malmquist-Indexes können dagegen Frontier-Shift und Catch-up berücksichtigt werden. 

In der Überprüfung der bisherigen methodischen Ausgestaltung zur Berechnung des ge-

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors (in der dritten Regulierungsperiode) zeigt sich, 

dass gewisse Freiheitsgrade bestehen (Beobachtungszeitraum, Mittelwertbildung etc.). 

Es wurde aufgezeigt, mit welchen Verfahren die Berechnungen validiert werden können. 

Für die Törnqvist-Methode wurde gezeigt, dass es verschiedene Stellschrauben gibt, die 

einen Einfluss auf das Ergebnis besitzen. Letztlich muss bei allen Berechnungen das Ziel 

eines robusten Ergebnisses verfolgt und verschiedene Alternativen abgewogen werden, 

aber gleichzeitig ein möglichst praktikabler Weg beschritten werden. Zur Diskussion über 

die „richtige“ Auswahl des Stützintervalls bzw. dessen Länge siehe auch Abschnitt 3.3.2. 

Für den Malmquist-Index wurde die Methodik der dritten Regulierungsperiode entspre-

chend an die vierte Regulierungsperiode angepasst. Auch hier wurden verschiedene As-

pekte (z. B. Mittelwertbildung, Auswahl der Vergleichsparameter) nochmals diskutiert, um 

die Berechnungen für verschiedene Spezifikationen mittels DEA und SFA durchzuführen. 

Dabei wurde auch auf den Umgang mit Ausreißern eingegangen. 

Auch die vom Bundesgerichtshof bestätigte Vorgehensweise zur Ermittlung der gesamt-

wirtschaftlichen Bestandteile nach § 9 ARegV wurde nochmals einer kritischen Würdi-

gung unterzogen. Dabei konnten keine Anhaltspunkte identifiziert werden, die einer An-

wendung der Residualmethode im Wege stehen. 

Im Ergebnis stehen die jeweils berechneten Ergebnisse196  vor dem Hintergrund der je-

weils durchgeführten Diskussionen somit auf einem validen Fundament. Die auf Basis 

 
196  Für den Gassektor ist hier die dritte und vierte Regulierungsperiode gemeint, für den Stromsektor die 

dritte. In allen Fällen wurden jeweils die Törnqvist- und Malmquist-Methode angewendet. 
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dieses validen methodischen Fundaments ermittelten Ergebnisse für den generellen 

sektoralen Produktivitätsfaktor sind als robust einzustufen.  
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9 Anhang: Berechnungen für den Gassektor anhand des Excel-

Törnqvist-Tools 

Für die Festlegung des sektoralen Produktivitätsfortschritts für die vierte Regulierungs-

periode verwendet die Bundesnetzagentur ein Excel-Tool. Im Folgenden wird es auf Kon-

sistenz und Umsetzung überprüft und plausibilisiert. Die Überprüfung und Plausibilisie-

rung enthält sämtliche Tabellenblätter, inkl. aller vorhandenen Formeln und Bezüge. Die 

Plausibilisierungen beziehen sich in Abschnitt 9.2 stets auf den Zeitraum 2006 bis 2021. 

Dabei benennt das Jahr immer die Veränderungsrate von diesem Jahr zum Vorjahr, das 

Jahr 2011 beispielsweise benennt also die Veränderung zum Jahr 2010. Um einen Xgen-

Wert für den Zeitraum 2006–2021 zu berechnen, muss also in dem Tool das Anfangsjahr 

2007 eingegeben werden (da keine Werte für 2005 hinterlegt sind). Die Veränderungsrate 

2007 erfasst also die Veränderung von 2006 nach 2007. 

Die Prüfung erfolgte dabei zunächst vor der Konsultation mit der Branche. Aus der Kon-

sultation ergaben sich kleine Änderungen bezüglich der Daten, die von der BNetzA auf-

genommen wurden. Anschließend wurde das Tool hinsichtlich dieser Änderungen noch-

mals geprüft. Im Ergebnis ergaben sich keine wesentlichen Änderungen, insbesondere 

nicht die Höhe des berechneten Xgen betreffend. 

Im Folgenden werden die einzelnen Tabellenblätter erläutert und einer Prüfung unterzo-

gen. 

9.1 Datengrundlage 

Die Summen der Datenblätter „00 GuV“ und „00 SAV“ wurden überprüft. Es wurden die 

Daten aus den Datenerhebungsbögen der Netzbetreiber für die Tabellenblätter „Daten-

abfrage“, „Netzbetreiber_Anlagevermögen“ und „Verpächter_Anlagevermögen“ in Excel 

aggregiert und mit den vorläufigen Berechnungen der Bundesnetzagentur verglichen. So 

konnten potenzielle Abweichungen festgestellt werden. Auf diese Weise konnten unplau-

sible Werte eliminiert werden, indem offensichtlich falsche Datensätze korrigiert wurden 

und eine Neuberechnung stattfand. 

9.2 Technische Umsetzung 

9.2.1 Tabellenblatt „01_Xgen“ 

Auf diesem Tabellenblatt wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor in den Regulie-

rungskontext eingebettet. Die für die Berechnung herangezogene Formel wird erläutert. 

Dabei wird die sog. Residualbetrachtung angewendet. Eine ausführliche Auseinander-

setzung darüber findet sich in Abschnitt 4. 
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Der Wert für den Xgen wird als Ergebnis der Berechnungen aus den anderen Tabellen-

blättern korrekt dargestellt. Die Bezüge aus den anderen Tabellenblättern erfolgen kor-

rekt. 

Für den Xgen ergibt sich auf diese Weise ein Wert von 0,75 %. 

9.2.2 Tabellenblatt „01_Inputpreisentwicklung_Netz“ 

Auf diesem Tabellenblatt erfolgt die Berechnung der Inputpreise der Gasnetzbetreiber. 

Die verwendeten Zeitreihen basieren auf Zeitreihen von Destatis, der Deutschen Bun-

desbank und aus der Datenabfrage der Bundesnetzagentur an die Netzbetreiber. 

Die Start- und Endjahreingabe erfolgt in den Zellen B1 und B2: Die beiden Zellen werden 

in den Zellen B27 bzw. T23 über das Tabellenblatt „Hilfstabelle“ richtig zur Berechnung 

des VPI und IP Energie zugeordnet. Dabei benennt – wie oben beschrieben – das Jahr 

immer die Veränderungsrate von diesem Jahr zum Vorjahr. 

Plausibilisierung: 

Die Berechnung von TFNetz, IP Energie und VPI erfolgt jeweils als geometrisches Mittel 

über den gesamten Zeitraum. Alternativ könnten für den Xgen auch zunächst die ein-

zelnen Jahre berechnet und anschließend das geometrische Mittel über die jährlichen 

Xgen-Werte gebildet werden. Das Ergebnis für den Xgen beträgt dann 0,71 %.  

Eine solche Berechnung wäre allerdings nicht überlegen, da für den generellen sekt-

oralen Produktivitätsfaktor die Ermittlung eines aggregierten Indexes über die Zeit im 

Vordergrund steht und weniger die Werte der Einzeljahre. Dies ergibt sich bereits aus 

§ 9 Abs. 1 ARegV, nach dem die Abweichungen des Produktivitätsfortschritts und der 

Einstandspreisentwicklungen gemessen werden soll, nicht die Entwicklung der Abwei-

chungen der Einzeljahre. 

Die Berechnung des gesamten Xgen (Zelle E1) wird logisch korrekt vom Tabellenblatt 

„01_Xgen“ bezogen. Die Indexreihen der einzelnen Zeitreihen sind logisch korrekt ver-

linkt. 

Die Berechnungen der einzelnen Gesamtveränderungsfaktoren pro Jahr erfolgt in den 

Zellen T22 bis AH22. Das Produkt der Einzelveränderungsfaktoren ergibt den Gesamt-

wert (nach Törnqvist). Die Berechnung der Einzelveränderungsfaktoren pro Jahr (Zellen 

T5 bis AH19) erfolgt mathematisch korrekt nach Törnqvist mit korrekt gewichteten jährli-

chen Veränderungsraten (Gewichtung gemäß Anteilen an Gesamtkosten in Arbeitsblatt 

“02_GuV_Anteile“ korrekt verlinkt). 
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9.2.3 Tabellenblatt „01_Produktivitätsentw._Netz“ 

Auf diesem Tabellenblatt erfolgt die Berechnung der Totalen Faktorproduktivität bzw. des 

technischen Fortschritts des Netzsektors. 

Die Start- und Endjahre in den Zellen B1 und B2 werden korrekt aus der Tabelle „01_In-

putpreisentwicklung_Netz“ übernommen. 

In Zelle D48 erfolgt die Berechnung der Veränderung der Produktivität korrekt als geo-

metrisches Mittel des gewählten Betrachtungszeitraums (Startjahr/Endjahr) über die 

Hilfstabelle. 

Plausibilisierung: 

Die Berechnung der TFP erfolgt jeweils als geometrisches Mittel der einzelnen Jahres-

werte (Outputindex dividiert durch Inputindex) über den Betrachtungszeitraum; alter-

nativ könnten zunächst das geometrische Mittel von Input- und Outputindex über den 

gesamten Zeitraum berechnet und anschließend der Quotient der beiden Werte gebil-

det werden. Durch Anwendung des geometrischen Mittels besteht dadurch kein Unter-

schied im Ergebnis (vgl. auch Abschnitt 3.3.3). 

Die jahresweise Berechnung des TF findet in den Zellen D44 bis R44 statt, die Division 

des Outputindex durch den Inputindex erfolgt korrekt. 

Die jahresweise Berechnung des Outputindexes erfolgt in den Zellen D28 bis R28: Die 

Berechnung der Indexreihe erfolgt mit Bezug auf Zelle A26 (Auswahl des Outputparame-

ters), falls der Output dem Bruttoproduktionswert (preisbereinigt) oder der Bruttowert-

schöpfung (preisbereinigt) entspricht. 

In Zelle A26 sind also zwei verschiedene Einstellungen möglich: 

o Bruttoproduktionswert (preisbereinigt): 

▪ Über Verweis-Funktion wird die Zeitreihe (nämlich C9 bis N9) korrekt gefunden 

und in die Zellen C26 bis R26 übernommen.  

▪ Der Bruttoproduktionswert (preisbereinigt) selbst wird in den Zellen C9 bis R9 als 

Summe aus Umsatzerlösen (preisbereinigt) (Zellen C11 bis R11), den Bestands-

veränderungen (preisbereinigt) (Zellen C13 bis R13) und den aktivierten Eigen-

leistungen (preisbereinigt) (Zellen C15 bis R15) gebildet.  

▪ Eine Berechnung eines Törnqvist-Indexes ist aufgrund teilweise negativer Werte 

in der Reihe „Bestandveränderungen“ nicht möglich (negative Anteile). Daher er-

folgt die Summenbildung. 

▪ Die genannten Summanden werden logisch korrekt aus dem Tabellenblatt 

„02_Deflatoren“ übernommen.  

o Bruttowertschöpfung (preisbereinigt): 
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▪ Über Verweis-Funktion wird die Zeitreihe (nämlich C24 bis R24) korrekt gefunden 

und in die Zellen C26 bis R26 übernommen.  

▪ Die Bruttowertschöpfung selbst wird in den Zellen C24 bis R24 sachgerecht als 

Differenz aus Bruttoproduktionswert (preisbereinigt) (Zellen C9 bis R9) und Auf-

wendungen für RHB (preisbereinigt) (Zellen C18 bis R18), Aufwendungen für be-

zogene Leistungen (preisbereinigt) (ZellenC20 bis R20) sowie den sonstigen be-

trieblichen Aufwendungen (preisbereinigt) (ZellenC21 bis R21) gebildet. 

▪ Die genannten Subtrahenden werden logisch korrekt aus dem Tabellenblatt 

„02_Deflatoren“ übernommen.  

Plausibilisierung: 

Eine Berechnung mit der Bruttowertschöpfung als Outputgröße ergibt für den Xgen 

einen Wert von 0,76 %. Dieser Wert liegt knapp über dem Wert des Xgen mittels einer 

Berechnung mit dem Produktionswert als Outputgröße und entspricht somit den Er-

wartungen aus der wissenschaftlichen Literatur. Weitere Erläuterungen zu diesem As-

pekt finden sich in 5.2.2. 

 

Die jahresweise Berechnung des Inputindexes findet in den Zellen D42 bis R42 statt: 

Zunächst erfolgt eine Abfrage, ob die Bruttowertschöpfung oder der Bruttoproduktions-

wert betrachtet wird. Die Berechnung der Veränderungsraten erfolgt sachgerecht nach 

der Törnqvist-Formel mit der korrekten Gewichtung der Inputfaktoren. Die Inputs ergeben 

sich aus den Reihen Bruttoanlagevermögen (TNW 2015) (C30 bis R30), geleistete Ar-

beitsstunden (C32 bis R32) sowie den Vorleistungen (preisbereinigt) (C34 bis R34). Die 

Anteile der Inputfaktoren ergeben sich aus den Reihen C36 bis R36 (Lohnquote), C40 

bis R40 (Kapitalquote) sowie C38 bis R38 (Vorleistungsquote). Letztere fällt im Falle der 

Ansetzung der BWS korrekterweise auf 0, wobei sich Lohn- und Kapitalquote auf 100 % 

summieren.  

Die genannten eingehenden Berechnungsgrößen Bruttoanlagevermögen (TNW 2015) 

(C30 bis R30) und geleistete Arbeitsstunden (C32 bis R32) werden logisch korrekt aus 

den anderen Tabellenblättern bezogen; die Vorleistungen (preisbereinigt) (C34 bis R34) 

sachlich richtig im Tabellenblatt berechnet. 

Die Berechnung der Lohnquote erfolgt in den Zellen C36 bis R39. 

Zunächst erfolgt eine korrekte Abfrage, ob die Bruttowertschöpfung oder der Bruttopro-

duktionswert betrachtet wird.  

Im Falle des Bruttoproduktionswerts erfolgt die Berechnung durch Division des logisch 

korrekt aus dem Tabellenblatt „02_Personalaufwand“ bezogenen Personalaufwands 
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durch die Summe der korrekterweise nicht preisbereinigten Größen „Umsatzerlöse“ (Zel-

len C10 bis R10), „Bestandsveränderungen“ (Zellen C12 bis R12) und „Aktivierte Eigen-

leistungen“ (Zellen C14 bis R17). 

Im Falle der BWS erfolgt die Berechnung durch Division des logisch korrekt aus dem 

Tabellenblatt „02_Personalaufwand“ bezogenen Personalaufwands durch die Summe 

der korrekterweise nicht preisbereinigten Größen „Umsatzerlöse“ (Zellen C10 bis R10), 

„Bestandsveränderungen“ (Zellen C12 bis R12) und „Aktivierte Eigenleistungen“ (Zellen 

C14 bis R14) abzüglich der Größen:  

• Aufwendungen für RHB (korrekterweise nicht preisbereinigt) (Zellen C17 bis R17) 

• Aufwendungen für bezogene Leistungen (korrekterweise nicht preisbereinigt) 

(Zellen C19 bis R19) und 

• Sonstige betriebliche Aufwendungen logisch korrekt bezogen aus Tabellenblatt 

„02_Deflatoren“ (Zellen C36 bis R36). 

• Die sonstigen betriebliche Aufwendungen (nicht preisbereinigt) könnten aus 

Gründen der Konsistenz ebenfalls in das Tabellenblatt „01_Produktivitäts-

entw._Netz“ aufgenommen werden. Da dies allerdings nicht ergebnisrelevant ist, 

wird darauf verzichtet.   

 

Die Berechnung der Vorleistungsquote erfolgt in den Zellen C38 bis N38: 

Zunächst erfolgt eine korrekte Abfrage, ob die Bruttowertschöpfung oder der Bruttopro-

duktionswert betrachtet wird. 

Im Falle des Bruttoproduktionswerts erfolgt die Berechnung richtigerweise durch Division 

der Summe der Größen „Aufwendungen für RHB“ (Zellen C17 bis R17; korrekterweise 

nicht preisbereinigt), „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ (Zellen C19 bis R19; kor-

rekterweise nicht preisbereinigt) und der Größe „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ 

(logisch korrekt bezogen aus dem Arbeitsblatt „02_Deflatoren, Zellen C36 bis R36; kor-

rekterweise nicht preisbereinigt) durch die Summe der korrekterweise nicht preisberei-

nigten Größen „Umsatzerlöse“ (Zellen C10 bis R10), „Bestandsveränderungen“ (Zellen 

C12 bis R12) und „Aktivierte Eigenleistungen“ (Zellen C14 bis R14). 

Im Falle der BWS erfolgt die Ansetzung der Vorleistungsquote korrekterweise zu einem 

Wert von 0. 

Die Berechnung der Kapitalquote erfolgt in den Zellen C40 bis R40. 

Zunächst erfolgt eine korrekte Abfrage, ob die Bruttowertschöpfung oder der Bruttopro-

duktionswert betrachtet wird. Im Falle des Bruttoproduktionswerts erfolgt die Berechnung 

richtigerweise als Residualgröße (1 abzgl. Lohnquote abzgl. Vorleistungsquote). Im Falle 

der BWS erfolgt die Berechnung richtigerweise als Residualgröße (1 abzgl. Lohnquote).  
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9.2.4 Tabellenblatt „02_Deflatoren“ 

Die Abfrage der Umsatzerlöse (Zellen C5 bis R5) erfolgt logisch und sachlich korrekt aus 

dem Datenblatt „00_GuV“.  

Die Preisbereinigung der Umsatzerlöse erfolgt in den Zellen C6 bis R6. Als Deflator wer-

den gewichtete Netzentgelte herangezogen. Zunächst erfolgt eine Gewichtung der ver-

schiedenen Netzentgelte: Netzentgelte Gas inkl. Messung, Abrechnung, MSB in ct/kWh 

[Haushaltskunde Band II]; Netzentgelte Gas inkl. Messung, Abrechnung, MSB in ct/kWh 

[Gewerbekunde]; Netzentgelte Gas inkl. Messung, Abrechnung, MSB in ct/kWh [Indust-

riekunde]. Entsprechend ihrer Gewichtung (Zellen B9 bis B11) gehen die verschiedenen 

Netzentgelte in ein Gesamtnetzentgelt (Zellen C7 bis R7) ein. Die Umsatzerlöse werden 

mathematisch korrekt preisbereinigt.  

Die Abfrage der Bestandsveränderungen (Zellen C14 bis R14) erfolgt logisch und sach-

lich korrekt aus dem Datenblatt „00_GuV“. Die Preisbereinigung der Bestandsverände-

rungen erfolgt in den Zellen C15 bis R15: Als Deflator für Bestandsveränderungen wird 

logisch korrekt auf die Indexwerte in den Zellen C25 bis R25 verwiesen. Die Bestands-

veränderungen werden mathematisch korrekt preisbereinigt.  

Die Abfrage der aktivierten Eigenleistungen (Zellen C18 bis R18) erfolgt logisch und 

sachlich korrekt aus dem Datenblatt „00_GuV“. Die Preisbereinigung der aktivierten Ei-

genleistungen erfolgt in den Zellen C19 bis R19: 

Als Deflator für aktivierte Eigenleistungen wird logisch korrekt auf die Indexwerte in den 

Zellen C20 bis R20 verwiesen. Der verwendete Index (Personalaufwand / tatsächlich ge-

leistete Arbeits-stunden) wird korrekt aus dem Tabellenblatt „Inputpreisentwicklung_Netz“ 

übertragen. Die aktivierten Eigenleistungen werden mathematisch korrekt preisbereinigt. 

Die Abfrage der RHB (Zellen C22 bis R22) erfolgt logisch und sachlich korrekt aus dem 

Datenblatt „00_GuV“. Die Preisbereinigung der RHB erfolgt in den Zellen C23 bis R23: 

Es wird ein gewichteter Gesamtindex aus den Indexreihen „Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte (Vorleistungsgüterproduzenten und Investitionsgüterproduzen-

ten)“ und „Elektrischer Strom an Weiterverteiler“ gebildet. Die Indexreihen werden logisch 

korrekt bezogen. Der erstgenannte Index wird je zu 50 % aus den Indexreihen „Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte; Erzeugnisse der Vorleistungsgüterproduzenten“ 

und „Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz); Erzeugnisse der 

Investitionsgüterproduzenten“ gebildet. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass es 

sich bei den RHB zum Teil um aktivierungsfähige Aufwendungen für das Sachanlagever-

mögen handelt, die aber als Aufwand gebucht wurden. Daher ist es stringent, auch den 

Index für Investitionsgüter einzubeziehen. Der Ansatz des Indexes der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte (Vorleistungsgüterproduzenten und Investitionsgüterproduzen-
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ten) für diese Positionen ist sachgerecht, da dieser Index zur Abbildung der Preisentwick-

lung der übrigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe geeignet ist. Die RHB werden mathema-

tisch korrekt preisbereinigt. 

Die Abfrage der Aufwendungen für bezogene Leistungen (Zellen C29 bis R29) erfolgt 

logisch und sachlich korrekt aus dem Datenblatt „00_GuV“. Die Preisbereinigung der Auf-

wendungen für bezogene Leistungen erfolgt in den Zellen C30 bis R30: Es wird ein ge-

wichteter Gesamtindex aus den Indexreihen „Arbeitskostenindex Produzierendes Ge-

werbe und Dienstleistungsbereich“ und „Index der Erzeugerpreise Erdgas, bei Abgabe 

an Wiederverkäufer“ gebildet. Die Indexreihen werden logisch und inhaltlich korrekt be-

zogen. 

Die Bildung des Gesamtindexes ist korrekt, der Arbeitskostenindex Produzierendes Ge-

werbe und Dienstleistungsbereich wird auf das Jahr 2015 normiert, um ihn mit dem Er-

zeugerpreise Erdgas, bei Abgabe an Wiederverkäufer, zu kombinieren. 

Die Abfrage der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Zellen C36 bis R36) erfolgt 

logisch und sachlich korrekt aus dem Datenblatt „00_GuV“. 

Die Preisbereinigung der Aufwendungen für bezogene Leistungen findet in den Zellen 

C37 bis R37 statt. Die Indexreihe (Zellen C38 bis R38) wird logisch korrekt bezogen. 

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden mathematisch korrekt preisbereinigt 

mit dem Bezugsjahr 2015. 

9.2.5 Tabellenblatt „02_Index_Betr_Aufwendungen“ 

Es wird ein Mischindex für verschiedene Dienstleistungen gebildet. Die Bildung des In-

dexes erfolgt über die Gewichtung von Einzelindizes. Der Bezug der Einzelindizes aus 

anderen Tabellenblättern ist logisch und inhaltlich korrekt. 

9.2.6 Tabellenblatt „02_GuV_Anteile“ 

Diese Tabelle bildet die Grundlage für die Gewichtungen der Inputpreisbestandteile. Die 

Bezüge der einzelnen Größen und Berechnungen sind logisch, mathematisch und inhalt-

lich korrekt. 

Die Veränderungsrate der Einstandspreise der Eigenkapitalverzinsung wird durch den 

residualen Eigenkapitalanteil an der gesamten Inputpreisentwicklung bestimmt. Dieser 

Anteil ergibt sich nach Abzug der Aufwandspositionen von den Umsatzerlösen, die beide 

nach handelsrechtlichen Grundsätzen abgefragt wurden. Diese Methode reflektiert somit 

den jährlich ausgewiesenen Gewinn aus der Gewinn- und Verlustrechnung, auf dessen 
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Grundlage dann der Gewerbesteueranteil berechnet wird. Bei der Betrachtung der Input-

preisentwicklung ist also nicht die regulatorische Eigenkapitalquote relevant, sondern der 

residual errechnete Anteil der Eigenkapitalverzinsung an der Inputpreisentwicklung. Da 

die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer nicht abgefragt wurde, ist sie somit zusätzlich auf 

Basis der GuV zu berechnen, um dem handelsrechtlichen Ansatz gerecht zu werden. 

9.2.7 Tabellenblatt „02_Anlagevermögen“ 

Es erfolgt die Berechnung der Tagesneuwerte in Preisen von 2015 für die verschiedenen 

Jahre (2006 bis 2021). Dazu werden die Vermögensgegenstände über das Tabellenblatt 

„Faktorreihen“ korrekt mit den Indexreihen verknüpft. Für die Anlagengruppe 1 (Grund-

stücke) findet nach § 6 GasNEV i. V. m. Anlage 1 zur GasNEV keine Tagesneuwertbe-

rechnung statt. 

Die Anlagen sind aufgrund der durchgeführten Preisbereinigung (TNW 2015) auf das 

gleiche Basisjahr bezogen. Die Verlinkung auf das Tabellenblatt „00_SAV“ erfolgt mathe-

matisch und logisch korrekt. 

9.2.8 Tabellenblatt „02_Personalaufwand“ 

Es erfolgt die Berechnung des  

o Personalaufwands 

o Personalaufwands (preisbereinigt) 

o Personalaufwands / der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 

Die Berechnungen /Bezüge sind logisch und inhaltlich korrekt. 

9.2.9 Hilfstabelle 

Die Hilfstabelle ist inhaltlich korrekt. 

9.2.10 Folgende Tabellenblätter erhalten Daten aus öffentlich zugänglichen 

Quellen: 

• 02_VPI 

• 02_Erzeugerpreise:  

Die Indexreihen sind korrekt aus der Statistik übernommen (Lange Reihen der Fach-

serie 17, Reihe 2 von Januar 2005 bis März 2022, S. 4). 

 

• 02_Erzeugerpreise_2 
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• 02_Arbeitskostenindizes 

• 02_Zinsreihen 

• 02_Gewerbesteuerhebesätze 

• 02_BWS 

• 02_BAV 

• 02_Arbeitsstunden 

• 02_AN-Entgelte 

• 02_Vorleistungen 

• 02_Produktionswert 

• 02_Dienstleistungen 

• 02_VPI_Detail 

• 02_Großhandelsverkaufspreise 

9.2.11 Folgende Tabellenblätter erhalten jährliche Mittelwertbildungen.  

Diese sind mathematisch korrekt: 

• BBK01.WU0004_Anleihen_öH 

• BBK01.WU0022_Anleihen_Untern 

• BBK01.WU0018_Hypotheken 

• BBK01.WU001_Umlaufsrendite 

 

Folgende Tabellenblätter dienen rein als Datengrundlage und wurden nicht inhalt-

lich geprüft: 

• Anlagengruppen 

• Faktorreihen 

• Zuordnung_Faktorreihen 
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9.3 Weitere Plausibilisierungen 

Unter der Beachtung eines Mindestzeitraums von vier Jahren, entsprechend der Vorgabe 

des § 9 Abs. 3 S. 2 ARegV, lassen sich mit dem Excel-Tool Xgen-Werte für verschiedene 

Zeitintervalle berechnen. Nachstehend wurde daher mit verschiedenen Ansätzen unter-

sucht, ob das auf Grundlage des Törnquistindex für die vierte Regulierungsperiode im 

Gasbereich bislang ermittelte Ergebnis für den Gasbereich plausibel erscheint. In den 

nachfolgenden Ausführungen benennt das Jahr immer die Veränderungsrate von diesem 

Jahr zum Vorjahr. Das Jahr 2011 benennt also die Veränderung vom Jahr 2010 zum Jahr 

2011. 

Insoweit kommt zunächst folgende Betrachtungsweise in Betracht: Unter den Ergebnis-

sen findet sich zwangsläufig der bisher auf Grundlage des Törnqvist ermittelte Wert in 

Höhe von 0,75 % als Ergebnis des längstmöglichen Stützintervalls (vgl. hierzu Abschnitt 

2.3.2). Bei dieser Betrachtung fungiert die Entwicklung vom Jahr 2006 auf das Jahr 2007 

als Startjahr: 

Tabelle 9-1: Xgen-Werte für verschiedene Zeiträume I (in %) 

Zeitraum 2007 -2009 2007 -2010 2007 -2011 2007 -2012 2007 -2013 2007 -2014 2007 -2015 

Xgen -3,31 -1,07 -2,12 2,23 -0,05 -0,21 -0,53 

 

Zeitraum 2007 -2016 2007 -2017 2007 -2018 2007 -2019 2007 -2020 2007 -2021 

Xgen 0,49 0,32 0,01 0 -0,25 0,75 

 

Es ergeben sich (mit Ausnahme des Wertes für den Zeitraum 2007 bis 2012) relativ ge-

ringe positive und negative Werte für den Xgen. Wie zu erkennen ist, steigt der Xgen 

tendenziell, je näher die einhegenden Werte an die Gegenwart und hin zum längstmög-

lichen Stützintervall rücken. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den näher an der Gegenwart liegenden Zeiträu-

men ein stärkeres Gewicht eingeräumt wird. Das Endjahr 2021 bleibt dann fixiert, wäh-

rend die Anfangsjahre im Zeitablauf steigen. Auch hier ist der Zeitraum 2007 bis 2021 

enthalten. Es ergibt sich auf diese Weise folgendes Bild. 

Tabelle 9-2: Xgen-Werte für verschiedene Zeiträume II (in %) 

Zeitraum 2007 -2021 2008 -2021 2009 -2021 2010 -2021 2011 -2021 2012 -2021 2013 -2021 

Xgen 0,75 -0,98 0,34 1,78 1,41 2,2 -0,22 

 

Zeitraum 2014 -2021 2015 -2021 2016 -2021 2017 -2021 2018 -2021 2019 
-2021 
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Xgen 1,44 1,83 2,66 1,28 1,92 3,72 

 

In diesem Fall liegt der Wert von 0,75 % unter dem Durchschnitt aller Werte (1,39 %) für 

die verschiedenen Zeiträume. Würde man den Xgen also stärker auf kürzer in der Ver-

gangenheit liegende Jahre basieren, so läge dieser im Durchschnitt höher.  

Schließlich kann – wie in Abschnitt 3.3.4 diskutiert – eine weitere Methode zur Validierung 

in der Fortschreibung des Trends aus den Daten der Vergangenheit liegen. Würde man 

den Trend für den Xgen linear fortschreiben197, so ergäben sich folgende Werte (vgl. 

Tabelle 9-3). 

Tabelle 9-3: Xgen-Werte für zukünftige Jahre (in %) 

Jahr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Xgen 2,24 % 2,33 % 2,42 % 2,51 % 2,60 % 2,69 % 

 

Diese Werte liegen deutlich und einheitlich über dem bislang ermittelten Wert, der sich 

unter Heranziehung des längstmöglichen Stützintervalls ergibt. 

 
197  Würde der Trend polynomisch fortgeschrieben, ergäben sich bei höherem Bestimmtheitsmaß wesent-

lich höhere Xgen-Werte.  


